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Gesetz zur Integration 
der Sonderzahlungen und zur Anpassung 
der Besoldung und Versorgung 2008 und 

zur Änderung weiterer Rechtsvorschriften 
(BV AnpG 2008) 

Vom 11. Dezember 2007 

Der Landtag hat am 28. November 2007 das folgende 
Gesetz beschlossen: 

Artikel I 

Gesetz zur Integration der Sonderzahlungen und 
zur Anpassung der Besoldung und Versorgung 2008 

1. Abschnitt 

Al1gemeine Vorschriften 

§ I 

Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für 

1. die Beamtinnen und Beamten des Landes, der Ge­
meinden, der Gemeindeverbände sowie der sonstigen 
der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaf­
ten, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts; 
ausgenommen sind die Ehrenbeamtinnen und Ehren­
beamten und die Beamtinnen und Beamten auf Wider­
ruf, die nebenbei verwendet werden, 

2. die Richterinnen und Richter des Landes; ausge­
nommen sind die ehrenamtlichen Richterinnen und 
Richter, 

3. die Empfängerinnen und Empflinger von Amtsbezü­
gen des Landes, Dienstanfangerinnen und Dienst­
anfänger und Rechtsreferendarinnen und Rechtsrefe­
rendare. 

(2) Dieses Gesetz gilt auch für die Empfängerinnen und 
Empfänger von Versorgungsbezügen aus dem in Absatz I 
genannten Personenkreis. 

(3) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaften und ihre Verbände. 

§2 

Regelungsinhalt 

Dieses Gesetz regelt die Integration der Sonderzahlungen 
nach dem Landessonderzahlungsgesetz vom 29. Oktober 
2003 (GBL S.693), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 12. Februar 2007 (GBI. S.105), in die zur 
Besoldung gehörenden Dienst- und Anwärterbezüge so­
wie die Anpassungen der Besoldungs- und Versorgungs­
bezüge im Jahre 2008. 

2. Abschnitt 

Integration der Sonderzahlungen und Anpassung 
der Bezüge zum 1. Januar 2008 

§ 3 

Integration der Sonderzahlungen 

(1) Durch die Integration der Sonderzahlungen in die 
Besoldung erhöhen sich ab 1. Januar 2008 

1. um 4,17 Prozent die am 31. Dezember 2007 maßgebli­
chen 

a) Grundgehaltssätze, 

b) Anwärtergrundbeträge, 

c) Amts- und Stellenzulagen, 

d) Leistungsbezüge in Ämtern der Besoldungsgrup­
pen W 2 und W 3, soweit diese nicht als Einmal­
zahlungen gewährt werden, 

e) Grundgehaltssätze (Gehaltssätze) in fortgeHenden 
Besoldungsordnungen und Besoldungsgruppen der 
Hochschullehrer, 

f) Höchstbeträge für Sondergrundgehälter und Zu­
schüsse zum Grundgehalt sowie festgesetzte Son­
dergrundgehälter und Zuschüsse nach fortgeHen­
den Besoldungsordnungen der Hochschullehrer, 

g) sonstigen Zulagen und Vergütungen nach Maßgabe 
der §§ 5 und 6, 

h) Ausgleichs- und Überleitungs zulagen, soweit sie 
sich nicht nach den in den vorstehenden Buchsta­
ben genannten erhöhten Bezügen bemessen. 

2. um 7,19 Prozent der arn 31. Dezember 2007 maßgeb­
liche Familienzuschlag. Der Familienzuschlag erhöht 
sich zusätzlich ·für jedes zu berücksichtigende Kind 
um 2,13 Euro. 

(2) Die nach Absatz 1 Nr. 1 erhöhten, der Berechnung der 
Versorgungsbezüge zugrunde liegenden ruhegehaltfähi­
gen Dienstbezüge werden um den Faktor 0,984 angepasst. 

(3) Absatz 2 gilt weder für die Empfängerinnen und Emp­
fänger von Übergangsgeld nach §§ 47 und 47 ades Be­
amtenversorgungsgesetzes in der Fassung vom 16. März 
1999 (BGBI. I S.323) noch für die Empfangerinnen 
und Empfanger eines Unterhaltsbeitrags durch Gnaden­
erweis oder Disziplinarentscheidung, welcher sich in 
einem Vomhundertsatz der ruhegehaltfähigen Dienstbe­
züge bestimmt. In den in Satz 1 genannten Fällen werden 
die der Berechnung zugrunde liegenden ruhegehaltfahi­
gen Dienstbezüge um den Faktor 0,96 angepasst. 

(4) Die sich nach den Absätzen 1 bis 3 jeweils ergeben­
den Bruchteile eines Cents unter 0,5 sind abzurunden 
und Bruchteile von 0,5 und mehr sind aufzurunden. 

(5) Die Integration der Sonderzahlungen gilt im Hinblick 
auf Ausgleichs- und Überleirungszulagen nicht als Er­
höhung der Dienstbezüge und auch nicht als Anpassung 
im Sinne von § 57 Abs. 2 und § 69 e Abs. 3 des Beamten­
versorgungsgeset:l,cs sowie von Artikel 2 § 2 des 2. Haus-
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haltsstrukturgesetzes vom 22. Dezember 1981 (BGBI. I 
S.1523) jeweils in der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes geltenden Fassung. 

§4 

Anpassung der Besoldung 

(1) Ab 1. Januar 2008 werden um 1,5 Prozent erhöht 

1. die Grundgehaltssätze, 

2. der Familienzuschlag mit Ausnahme der Erhöhungs­
beträge für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 5, 

3. die Amtszulagen, auch soweit sie landesrechtlich ge­
regelt sind, sowie die allgemeine Stellenzulage nach 
Nummer 27 der Vorbemerkungen der Anlage I zum 
Bundesbesoldungsgesetz in der Fassung vom 6. Au­
gust 2002 (BGBL I S. 3022), 

4. die Anwärtergrundbeträge, 

5. die Grundgehaltssätze (Gehaltssätze) in fortgeHen­
den Besoldungsordnungen und Besoldungsgruppen 
der Hochschullehrer, 

6. die Leistungsbezüge, die nach § 11 Abs. 1 oder 4 des 
Landesbesoldungsgesetzes an den regelmäßigen Be­
soldungsanpassungen teilnehmen, 

7. die Höchstbeträge für Sondergrundgehälter und Zu­
schüsse zum Grundgehalt sowie festgesetzte Sonder­
grundgehälter und Zuschüsse nach fortgeltenden Be­
soldungsordnungen der Hochschullehrer, 

8. die in festen Beträgen ausgewiesenen Zuschüsse 
zum Grundgehalt nach den Nummeru 1 und 2 und 
die allgemeine Stellenzulage nach Nummer 2 b der 
Vorbemerkungen der Anlage II zum Bundesbesol­
dungsgesetz in der Fassung vom 3. Dezember 1998 
(BGBl. I S. 3435), 

9. die Bemessungsgrundlagen der Zulagen, Aufwands­
entschädigungen und anderen Bezüge nach Arti­
kel14 § 5 des Reformgesetzes vom 24. Februar 1997 
(BGBL I S. 322), 

10. die Amtszulagen in Überleitungsvorschriften oder 
Regelungen über künftig wegfallende Ämter. 

(2)Ab 1. Januar 2008 werden um 2,9 Prozent erhöht 

1. die Beträge nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 und § 17 der Er­
schwerniszulagenverordnung in der Fassung vom 
3. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3498), zuletzt geändert 
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 10. September 2003 
(BGBL I S. 1798) und 

2. die Beträge nach § 4 der Verordnung über die Ge­
währung von Mehrarbeitsvergütung für Beamte in der 
Fassung vom 3.Dezember 1998 (BGBL I S.3495), 
zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 
10. September 2003 (BGBL I S.1798). 

(3) Bei der Berechnung nach den Absätzen 1 und 2 sind 
die sich ergebenden Bruchteile eines Cents entsprechend 
§ 3 Abs. 4 zu runden. 

(4) Basis für die Erhöhung nach Absatz 1 sind die nach 
der Integration der Sonderzahlungen nach § 3 sich erge­
benden Beträge. 

(5) Für die Verminderung der am 1. Januar 2008 vor­
handenen aufzehrbaren Ausgleichs- und Überleitungs zu­
lagen gilt als Erhöhung der Dienstbezüge der Saldo nach 
der Integration der Sonderzahlungen und der linearen 
Anpassung zum 1. Januar 2008. 

§5 

Maßgebliche Beträge ab 1. Januar 2008 

(1) Die Anlagen la bis Ig dieses Gesetzes ersetzen die 
Anlagen IV, V und VIII zum Bundesbesoldungsgesetz in 
der Fassung der Anhänge 27, 28 und 38 zu Artikel 3 Nr. 2 
des Gesetzes vom 10. September 2003 (BGBL I S.1798). 

(2) Anstelle der Beträge der Amtszulagen, Stellenzulagen, 
Zulagen und Vergütungen nach Anlage IX zum Bundesbe­
soldungsgesetz in der Fassung des Anhangs 39 zuArtike13 
Nr.2 des Gesetzes vom 10. September 2003 (BGBl. I 
S.1798) treten die in Anlage 1 h dieses Gesetzes genann­
ten Beträge. 

(3) Die Anlage II zum Landesbesoldungsgesetz in der Fas­
sung vom 12. Dezember 1999 (GBL 2000 S.2), zuletzt 
geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 20. November 
2007 (GBL S. 505), erhält die in der Anlage 1 i dieses Ge­
setzes enthaltene Fassung. 

(4) Die in § 4 Abs.l Nr.l und § 17 der Erschwernis­
zulagenverordnungin der Fassung vom 3. Dezember 1998 
(BGBL I S. 3498), zuletzt geändert durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 10. September 2003 (BGBL I S. 1798), ge­
nannten Beträge werden durch folgende Beträge ersetzt: 

1. Der Betrag nach § 4 Abs. 1 Nr.l von »2,72 Euro« durch 
den Betrag »2,80 Euro« und 

2. der Betrag nach § 17 von» 1 ,29 Euro« durch den Betrag 
»1,33 Euro«. 

(5) Die in § 4 der Verordnung über die Gewährung von 
Mehrarbeitsvergütung für Beamte in der Fassung vom 
3. Dezember 1998 (BGBL I S.3495), zuletzt geändert 
durch Artikel 11 des Gesetzes vom 10. September 2003 
(BGBL I S.1798), genannten Beträge werden durch fol­
gende Beträge ersetzt: 

1. Die Beträge nach § 4 Abs.l wie folgt: 

a) der Betrag »9,96 Euro« durch den Betrag» 10,25 
Euro«, 

b) der Betrag »11,77 Euro« durch den Betrag »12,11 
Euro«, 

c) der Betrag »16,15 Euro« durch den Betrag »16,62 
Euro« und 

d) der Betrag »22,27 Euro« durch den Betrag »22,92 
Euro«; 

2. Die Beträge nach § 4 Abs. 3 wie folgt: 

a) in Nummer 1 der Betrag» 15,03 Euro« durch den 
Betrag» 15,47 Euro«, 
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b) in Nummer 2 der Betrag »18,62 Euro« durch den 
Betrag» 19,16 Euro«, 

c) in Nummer 3 der Betrag »22,11 Euro« durch den 
Betrag »22,75 Euro« und 

d) in Nummern 4 und 5 die Beträge »25,83 Euro« 
jeweils durch die Beträge »26,58 Euro«. 

(6) Die in § 1 Abs.l der Hochschulleitungs-Stellenzula­
genverordnung vom 3. August 1977 (BGEl. I S. 1527) ge­
nannten Beträge werden durch folgende Beträge ersetzt: 

1. Die Beträge nach § 1 Abs. 1 Nummer 1 und 4 von 
»225,00 DM« und »450,00 DM« durch die Beträge 
»119,84 Euro« und »239,67 Euro«, 

2. die Beträge nach § 1 Abs.l Nummer 2 und 5 von 
»125,00 DM« und »300,00 DM« durch die Beträge 
»66,58 Euro« und »159,79 Euro«, 

3. die Beträge nach § 1 Abs.l Nummer 3 und 6 von »bis 
zu 125,00 DM« und »bis zu 250,00 DM« durch die 
Beträge »bis zu 66,58 Euro« und »bis zu l33, 15 Euro«, 

4. die Beträge nach § 1 Abs.l Nummer 7 von »125,00 
DM« durch die Beträge »66,58 Euro«, 

5. die Beträge nach § 1 Abs.l Nummer 8 von »125,00 
DM« durch die Beträge »66,58 Euro« und die Beträge 
»bis zu 350,00 DM« durch die Beträge »bis zu 186,41 
Euro«, 

6. die Beträge nach § 1 Abs. 1 Nummer 9 und 10 von 
»bis zu 125,00 DM« durch die Beträge »bis zu 66,58 
Euro«. 

(7) Die Anlage zu § 1 der Lehrkräftezulagenverordnung 
vom 24. April 1995 (GB1. S.328), angefügt durch Ver­
ordnung vom 28. Juni 2005 (GBL S. 453), wird wie folgt 
geändert: 

1. In den Nummern 2, 5.1 und 7.1 wird jeweils der Betrag 
»37,26 Euro« durch den Betrag »38,81 Euro« ersetzt 

2. In den Nummern 1, 3, 4.1, 4.2, 5.2, 6 und 7.2 wird 
jeweils der Betrag »76,69 Euro« durch den Betrag 
»79,89 Euro« ersetzt. 

(8) § 2Abs.1 der Theaterbetriebszulagenverordnung vom 
31. Januar 1978 (GBL S.107) wird wie folgt geändert: 

Die Beträge »90 DM«, »115 DM«, »l30 DM« und 
»150 DM« werden durch die Beträge »47,94 Euro«, 
»61,25 Euro«, »69,24 Euro« und» 79,89 Euro« ersetzt. 

§6 

Erhöhungsbeträge zur 
Vollstreckungsvergiitungsverordnung 

Bei Gerichtsvollziehern, deren Vergütung nach § 12 
der Vollstreckungsvergütungsverordnung in der Fassung 
vom 6. Januar 2003 (BGBL I S.9) teilweise zu den 
ruhegehaltfähigen Dienstbezügen gehört, erhöht sich die 
Vergütung in Besoldungsgruppe A 8 um 7,80 Euro, in Be­
soldungsgruppe A 9 um 8,57 Euro und in Besoldungs­
gruppe A 9 mit Amtszulage um 9,54 Euro monatlich. 

§7 

Anpassung der Versorgung 

(1) Für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs­
empfänger gilt die Erhöhung nach § 4 Abs.l für die dort 
angeführten Bezügebestandteile entsprechend, sofern 
diese Grundlage der Versorgung sind. 

(2) Die Erhöhung gilt weiterhin entsprechend für 

1. andere Bezügebestandteile, soweit für diese die Teil­
nahme an den regelmäßigen Besoldungsanpassungen 
nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen ist, 

2. Grundvergütungen, 

3. Versorgungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt 
sind, 

4. den Betrag nach Artikel l3 § 2 Abs. 4 des Fünften Ge­
setzes zur Änderung besoldungsrechtlicher Vorschrif­
ten vom 28. Mai 1990 (BGBI. I S. 967). 

(3) Die Erhöhung der Bezüge nach den Absätzen 1 und 2 
gilt als vierte Anpassung im Sinne von § 69 e Abs.3 
des Beamtenversorgungsgesetzes in der Fassung von 
Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I 
S.3926), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
15. Dezember 2004 (BGBL I S. 3390). 

(4) § 3 Abs. 2 und 3 finden bei den Erhöhungen nach Ab­
satz 1 und 2 Nr. 1 und 2 entsprechende Anwendung. 

(5) § 4 Abs. 3 gilt entsprechend. 

(6) Bei Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs­
empfängern, deren Versorgungsbezügen ein Grundgehalt 
der Besoldungsgruppe A 1 bis A 8 oder ein Grundgehalt 
nach,Zwischenbesoldungsgruppen zugrunde liegt, ver­
mindert sich das Grundgehalt ab 1. Januar 2008 um 48,43 
Euro, wenn ihren ruhegehaltfähigen Dienstbezügen die 
Stellenzulage nach Vorbemerkung NI. 27 Abs.l Buchst. a 
oder b der Bundesbesoldungsordnungen A und B bei 
Eintritt in den Ruhestand nicht zugrunde gelegen hat. 

3. Abschnitt 

Weitere Anpassnng der Bezüge im Jahr 2008 

§8 

Weitere Anpassung der Besoldung 

(1) Um 1,4 Prozent werden die in § 4 Abs.l genannten Be­
träge erhöht. Die Erhöhung erfolgt für die Besoldungs­
gruppenA2 bisA9und die Anwärter zum 1. August 2008, 
für die übrigen Besoldungsgruppen zum 1. November 
2008. 

(2) Bei der Berechnung nach Absatz 1 sind die sich erge­
benden Bruchteile eines Cents entsprechend § 3 Abs.4 
zu runden. 

(3) Basis für die Erhöhung nach Absatz 1 sind die ab 
I. Januar 2008 maßgeblichen Beträge. 
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§9 

Maßgebliche Beträge nach der 
weiteren Anpassung der Besoldung 

(l) Die Anlagen 2 a bis 2 g dieses Gesetzes ersetzen ab 
dem nach § 8 Abs. 1 Satz 2 jeweils maßgeblichen Zeit­
punkt die Anlagen I abis 1 g dieses Gesetzes. 

(2) Anstelle der Beträge der Amtszulagen, Stellertzula­
gen, Zulagen und Vergütungen nach Anlage 1 h dieses 
Gesetzes treten ab dem nach § 8 Abs.1 Satz 2 jeweils 
maßgeblichen Zeitpunkt die in Anlage 2 h dieses Geset­
zes genannten Beträge. 

(3) Die Anlage II zum Landesbesoldungsgesetz vom 
12. Dezember 1999 (GBl. 2000 S.2), zuletzt geändert 
durch § 5 Abs. 3 dieses Gesetzes, erhält ab dem nach § 8 
Abs. 1 Satz 2 jeweils maßgeblichen Zeitpunkt die in An­
lage 2i dieses Gesetzes enthaltene Fassung. 

§1Q 

Weitere Anpassung der Versorgung 

(1) Für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs­
empfänger gilt die Erhöhung nach § 8 Abs. 1 für die in 
§ 4 Abs. 1 angeführten Bezügebestandteile entsprechend, 
sofern diese Grundlage der Versorgung sind. 

(2) Die Erhöhung gilt weiterhin entsprechend für 

1. andere Bezügebestandteile, soweit für diese die Teil­
nahme an den regelmäßigen Besoldungsanpassungen 
nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen ist, 

2. Grundvergütungen, 

3. Versorgungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt 
sind, 

4. den Betrag nach Artikel 13 § 2 Abs. 4 des Fünften Ge­
setzes zur Änderung besoldungsrechtlicher Vorschrif­
ten vom 28. Mai 1990 (BGBI.I S. 967). 

(3) Die Erhöhung der Bezüge nach den Absätzen 1 und 2 
gilt als fünfte Anpassung im Sinne von § 69 e Abs. 3 
des Beamtenversorgungsgesetzes in der Fassung von Ar­
tikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I 
S.3926), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
15. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3390). 

(4) § 3 Abs.2 und 3 finden bei den Erhöhungen nach 
Absatz 1 und 2 Nr. I und 2 entsprechende Anwendung. 

(5) § 8 Abs. 2 gilt entsprechend. 

(6) Bei Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs­
empfängern, deren Versorgungsbezügen ein Grundgehalt 
der Besoldungsgruppe A 1 bis A 8 oder ein Grundgehalt 
nach Zwischenbesoldungsgruppen zugrunde liegt, ver­
mindert sich das Grundgehalt ab 1. August 2008 um 49,11 
Euro, wenn ihren ruhegehaltfähigen Dienstbezügen die 
Stellenzulage nach Vorbemerkung Nr. 27 Abs.1 Buchst. a 
oder b der Bundesbesoldungsordnungen A und B bei Ein­
tritt in den Ruhestand nicht zugrunde gelegen hat. 

Artike12 

Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 

Das Landesbesoldungsgesetz in der Fassung vom 12. De­
zember 1999 (GBl. 2000 S. 2), zuletzt geändert durch Ar­
tikel I § 9 Abs. 3 dieses Gesetzes, wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 3 wird folgender § 3 a eingefügt: 

»§ 3 a 

Besondere Eingangsbesoldung 

(1) Bei Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Rich­
tern, für die nach dem 31. Dezember 2004 Anspruch auf 
Dienstbezüge aus einem Eingangsamt der Besoldungs­
gruppeA 12 und höher, der Besoldungsgruppe RIoder 
aus einem Amt der Besoldungsgruppe W 1 entsteht, 
sind für die Dauer von drei Jahren nach Entstehen des 
Anspruchs die jeweiligen Grundgehälter und Amts­
zulagen um 4,0 vom Hundert abzusenken. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Beamtinnen, Beamte, Rich­
terinnen und Richter, 

a) denen spätestens am 31. Dezember 2004 im Gel­
tungsbereich dieses Gesetzes Dienstbezüge zuge­
standen haben oder 

b) die aus einem vor dem I. Januar 2005 begründeten 
Angestelltenverhältnis zu einem Dienstherm nach 
§ 1 Abs.l nach dem 31. Dezember 2004 in das Be­
amtenverhältnis wechseln oder 

c) denen bis zur Entstehung des Anspruchs auf Dienst­
bezüge nach Absatz 1 Dienstbezüge aus einem ande­
ren Amt im Geltungsbereich dieses Gesetzes zuge­
standen haben. 

(3) Die Zeit, in der in einem anderen Amt oder bei 
einem anderen Dienstherrn im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes auf Grund von § 1 ades Landessonderzah­
lungsgesetzes in der bis zum 31. Dezember 2007 gel­
tenden Fassung keine Sonderzahlungen zustanden, ist 
auf den Zeitraum von drei Jahren nach Absatz 1 anzu­
rechnen. Entsprechendes gilt für Zeiten, in denen in 
sinngemäßer Anwendung von § 1 a Abs.1 des Landes­
sonderzahlungsgesetzes in der bis zum 31. Dezember 
2007 geltenden Fassung keine Sonderzahlungen oder 
vergleichbare Leistungen gewährt wurden 

a) von einem Arbeitgeber nach Absatz 2 Buchst. b 
oder 

b) bei einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge, die 
öffentlichen Belangen dient, von einem anderen 
Arbeitgeber, der für den entsprechenden Zeitraum 
von einem Dienstherm nach § 1 Abs.l Zuschüsse 
zu seinen Personalkosten erhalten hat. 

(4) Absatz 3 gilt entsprechend für die Anrechnung 
von in einem anderen Amt oder bei einem anderen 
Dienstherrn im Geltungsbereich dieses Gesetzes ver­
brachte Zeiten mit einer abgesenkten Bezahlung nach 
Absatz 1 oder von Zeiten, in denen ein Arbeitgeber 
nach Absatz 3 entsprechend Absatz I verfahren ist. 
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(5) Bei den Berechnungen nach Absatz I sind die sich 
ergebenden Bruchteile eines Cents unter 0,5 abzurun­
den und Bruchteile von 0,5 und mehr aufzurunden. 

(6) Zuletzt zugestandene ruhegehaltfähige Dienst­
bezüge im Sinne von § 5 Abs. I des Beamtenversor­
gungsgesetzes sind die nicht abgesenkten Dienstbe­
züge.« 

2. § 5 wird aufgehoben. 

3. In § 8 wird nach der Angabe »§ 10« das Wort »BBesG« 
durch die Worte »des Bundesbesoldungsgesetzes 
(BBesG)« ersetzt. 

4. In § 11 Abs.7 werden die Worte »und nach § 7 des 
Landessonderzahlungsgesetzes vom 29. Oktober 2003 
(GBI. S. 693)« gestrichen. 

Artikel 3 

Änderung des Ministergesetzes 

Das Ministergesetz in der Fassung vom 20. August 1991 
(GBI. S.533, ber. S.611), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 9. Dezember 2003 (GBI. S. 718), wird wie folgt ge­
ändert: 

In § 16 Abs.3 Satz 1 werden die Worte »sowie der 
Grundbetrag nach § 5 des Landessonderzahlungsgeset­
zes« gestrichen. 

Artikel 4 

Änderung der Leistungsprämien­
und -zulagenverordnung 

Die Leistungsprämien- und -zulagenverordnung vom 
30. März 1998 (GBI. S. 215), zuletzt geändert durch Ver­
ordnung vom 26. Juni 2001 (GBI. S. 460), wird wie folgt 
geändert: 

In § 2 Abs. 6 Satz 2 werden die Worte »gehören nicht zu 
den Bezügen im Sinne des § 6 Abs.l des Sonderzuwen­
dungsgesetzes und« gestrichen. 

Artikel 5 

Änderung der Verordnung über die Gewäbrung 
von Unterbaltsbeibilfen an Recbtsreferendare 

§ 1 der Verordnung des Finanzministeriums über die Ge­
währung von Unterhaltsbeihilfen an Rechtsreferendare 
vom 29. Juni 1998 (GBI. S.398), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 6. Oktober 2003 (GBI. S.706), wird 
wie folgt geändert: 

1. In Absatz 1 Satz 1 wird der Betrag »887,88 Euro« 
durch den Betrag »919,32 Euro« ersetzt. 

2. In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe »31. Dezember 
2003« durch die Angabe» 1. Januar 2008« ersetzt und 
nach der Angabe »Anwärtergrundbetrag« die Angabe 
»der Anlage vm des Bundesbesoldungsgesetzes« ge­
strichen. 

3. Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

»(2) Daneben wird ein Familienzuschlag in ent­
sprechender Anwendung der Regelungen zum Fami­
lienzuschlag eines Richters der Besoldungsgruppe R 1 
gewährt.« 

4. In Absatz 3 werden die Worte »wie Sonderzahlungen 
oder vermögenswirksame Leistungen« gestrichen. 

Artikel 6 

Scblussvorscbriften 

§ 1 

Wegfall der Übergangsvorschrijt 
für Anwänerbezüge 

§ 82 des Bundesbesoldungsgesetzes in der Fassung vom 
6. August 2002 (BGBI. I S.3022) ist nicht mehr anzu­
wenden. 

§2 

Besoldungsdurchschnitt 

Bei der Fortschreibung der Besoldungsdurchschnitte nach 
§ 11 Abs.7 des Landesbesoldungsgesetzes für das Jahr 
2008 sind die Verminderungen der monatlichen Sonder­
zahlungen durch Artikel 4 des Haushaltsstrukturgesetzes 
2007 vom 12. Februar 2007 (GBI. S.105) zu berücksichti­
gen. 

§3 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2008 in Kraft. Gleichzei­
tig tritt das Landessonderzahlungsgesetz vom 29. Okto­
ber 2003 (GBI. S.693), zuletzt geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 12. Februar 2007 (GBl. S.105), außer 
Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden. 

STUTTGART, den 11. Dezember 2007 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

OETTINGER 

PROF. DR. GOLL 

RECH 

PROF. DR. FRANKENBERG 

STÄCHELE 

RAU 

STRATTHAUS 

PFISTER HAUK 

DR. STOLZ GöNNER 

PROF. DR. REINHART DRAUTZ 

PROP'IN DR. HÜBNER 



Gültig ab 1. Januar 2008 

8esol- 2-Jahres-Rhythmus 
dungs-
Igruppe 1 2 3 

A2 1559,12 1596,76 1634,42 

A3 1624,14 1664,20 1704,27 

A4 1661,03 1708,22 1755,37 

A5 1674,46 1734,86 1781,79 

A6 1714,10 1765,64 1817,17 

A7 1789,43 1835,75 1900,60 

A8 1901,55 1956,94 

A9 2025,93 2080,45 

A 10 2182,95 2258,70 

A 11 2516,37 

A12 2706,24 

A 13 3046,12 

A14 3170,29 

A 15 

A 16 
-------

Besoldungsordnung A 

4 

1672,08 

1744,33 

1802,56 

1828,71 

1868,70 

1965,43 

2040,04 

2169,13 

2372,31 

2632,80 

2845,07 

3196,01 

3364,68 

Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro) 

I 3-Jahres-Rhythmus 
Stufe 

5 6 7 8 

1709,73 1747,40 1785,06 

1784,42 1824,49 1864,57 

1849,73 1896,90 1944,06 

1875,65 1922,57 1969,52 2016,45 

1920,22 1971,75 2023,30 2074,82 

2030,26 2095,11 2159,97 2206,25 

2123,13 2206,21 2289,33 2344,72 

2257,81 2346,49 2435,18 2496,14 

2485,95 2599,57 2713,21 2788,95 

2749,22 2865,65 2982,08 3059,70 

2983,86 3122,68 3261,48 3354,02 

3345,91 3495,79 3645,68 3745,60 

3559,06 3753,42 3947,80 4077,38 

4127,56 4341,27 4512,23 

4558,75 4805,90 5003,65 

I 

9 

2126,34 

2252,57 

2400,11 

2557,12 

2864,70 

3137,30 

3446,54 

3845,53 

4206,96 

4683,19 

5201,39 

Anlage la 
(zuArtikell, § 5 Abs.1) 

4-Jahres-Rhythmus 

10 11 12 

2298,90 

2455,52 2510,91 

2618,07 2679,05 

2940,43 3016,18 

3214,94 3292,57 3370,18 

3539,08 3631,64 3724,17 

3945,47 4045,40 4145,33 

4336,55 4466,13 4595,72 

4854,16 5025,13 5196,09 

5399,10 5596,82 5794,55 .... ;.. 

~ 
~ 
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Gültig ab 1. Januar 2008 

Besoldungsordnung B 

Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro) 

8esoldungs-
gruppe 

81 5196,09 

82 6044,72 

83 6403,98 

84 6780,26 

85 7211,96 

86 7619,63 

87 8016,19 

88 8429,50 

89 8942,69 

81O 10536,34 

811 10947,08 

Gültig ab 1. Januar 2008 

Besoldungsordnung W 

8esoldungs-
gruppe 

Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro) 

W1 W2 

3600,55 4113,02 

W3 

4994,39 

Nr.20 

Anlage Ib 
(zu Artikel I, § 5 Abs.l) 

Anlage lc 
(zu Artikel 1, § 5Abs.l) 



Gültig ab 1. Januar 2008 

Besol-
dungs- 1 2 3 
gruppe 

27 29 31 

R1 3271,30 3421,20 3500,12 

R2 3987,38 

R3 6403,98 

R4 6780,26 

R5 7211,96 

R6 7619,63 

R7 8016,19 

R8 8429,50 

R9 8942,69 

R10 10990,661 

Besoldungsordnung R 

4 

33 

3703,66 

4190,94 

Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro) 

Stufe 
5 6 7 

Lebensalter 
35 37 39 

3907,22 4110,77 4314,33 

4394,47 4598,04 4801,60 

8 

41 

4517,89 

5005,16 

9 10 

43 45 

4721,43 4925,00 

5208,72 5412,24 

AnlageId 
(zu Artikel I, § 5 Abs.I) 

11 12 

47 49 

5128,55 5332,11 

5615,81 5819,34 

~ 
~ 

@ 
r 
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Gültig ab 1. Januar 2008 

Besoldungs-
gruppe 

C1 

C2 

C3 

C4 

Besoldungs­
Igruppe 
H1 

1 2 

2846,25 2946,20 

2852,48 3011,74 

3141,07 3321,38 

3989,99 4171,25 

3 4 5 

3046,12 3146,04 3245,99 

3171,00 3330,27 3489,51 

3501,71 3682,04 3862,36 

4352,52 4533,79 4715,07 

Besoldungsordnung C 

6 

3345,91 

3648,76 

4042,68 

4896,33 

Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro) 

Stufe 
7 8 9 

3445,82 3545,75 3645,68 

3808,03 3967,27 4126,52 

4222,99 4403,30 4583,63 

5077,60 5258,84 5440,11 

H-Besoldung 

Grundgehaltssatz 
(Monatsbetrag in Euro) 

IStl.lfe-15I 

[4467,92] 

10 

3745,60 

4285,78 

4763,96 

5621,37 

11 12 13 

3845,53 3945,47 4045,40 

4445,01 4604,27 4763,52 

4944,27 5124,59 5304,91 

5802,65 5983,90 6165,17 

Anlage le 
(zu Artikel 1, § 5 Abs. 1) 

I 
14 15 

4145,33 

4922,78 5082,03 

5485,22 5665,54 

6346,44 6527,71 

\Il 
-I:>. 
<:1\ 

~ 
~ 
8 -7-
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g 

§ 
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Gültig ab 1. Januar 2008 

Familienzuschlag 
(Monatsbeträge in Euro) 

Stufe 1 Stufe 2 
(§ 40 Abs. 1 BBesG) I(§ 40 Abs. 2 BBesG) 

Besoldungsgruppen 
A2 bisA8 109,06 209,19 

übrige Besoldungsgruppen 114,54 214,67 

Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende 
Kind um 100,13 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 253,03 Euro. 

Erhöhungsbeträge für die Be~oldungsgruppen A 2 bis A 5 

Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den 
Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um je 5,48 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende 
Kind 
in den Besoldungsgruppen A2 bis A 3 um je 27,40 Euro, 
in der Besoldungsgruppe A 4 um je 21,92 Euro und 
in der Besoldungsgruppe A 5 um je 16,44 Euro. 

Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren 
Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt. 

Anrechnungsbetrag nach § 39 Abs. 2 Satz 1 Bundesbesoldungsgesetz 

- in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 8: 
- in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: 

49,26 Euro 
52,29 Euro 

Anlage 1f ~ 
(zu Artikel 1, § 5 Abs.l) iv 
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GUltig ab 1. Januar 2008 

Anwärtergrundbetrag 
(Monatsbeträge in Euro) 

Eingangsamt, in das der Anwärter nach 
Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt 

A2 bisA4 

A 5 bisA8 

A 9 bis A 11 

A12 

A 13 

A 13 mit Zulage 
(Nummer 27 Abs.1 Buchst. c der Vorbemerkungen zu den 
Bundesbesoldungsordnungen A und B) 
oder R 1 

Anlage Ig 
(zu Artikel!, § 5 Abs.l) 

Grundbetrag 

749,66 

864,54 

915,90 

1048,89 

1079,14 

1112,37 



Nr.20 GBl. vom 14. Dezember 2007 

Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen 

nach bisherigem Bundesrecht 

(Monatsbeträge ) 

- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -

gültjg ab 1. Januar 2008 

549 

Anlage Ih 
(zu Artikel 1. § 5 Abs.2) 

Dem Grunde nach geregelt in Betrag in Euro 

Vomhundert. Bruchteil 

Bundesbesoldungsgesetz 

§ 48 Abs. 2 

§ 78 

Bundesbesoldungsordnungen A und B 

Vorbemerkungen 

Nummer 6 

Absatz 1 

Absatz 4 

Zulage für Beamte als fliegendes Personal 

Buchstabe b 

Buchstabe c 

Buchstabe b 

Buchstabe c 

bis zu 

bis zu 

Nummer 6 a Zulage für Beamte als Nachprüfer von Luftfahrtgerät 

Nummer 8 Zulage für Beamte bei Sicherheitsdiensten 

A2 bisA 5 

A6 bisA 9 

A 10 und höher 

102,26 

79,89 

383,48 

306,78 

191,75 

153,39 

106,52 

119,84 

159,79 

199,73 
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Nummer 9 Zulage für Beamte mit vollzugspolizeilichen Aufgaben 

Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit von 
-i einem Jahr 66,35 

zwei Jahren 132,69 

Nurnmer 10 Zulage für Beamte der Feuerwehr 

Absatz 1 Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit von 

einem Jahr 66,35 

zwei Jahren 132,69 

Nummer 12 Zulage für Beamte bei Justizvollzugseinrichtungen 99,51 

und Psychiatrischen Krankenanstalten 

Nummer 21 Zulage für Leiter von unteren Verwaltungsbehörden und 187,65 

Leiter von allgemeinbildenden oder beruflichen Schulen 

Nummer 25 Zulage für Beamte mit Meisterprüfung oder 39,95 

Abschlussprüfung als staatlich geprüfter Techniker 

Nummer 26 Zulage für Beamte der Steuerverwaltung 

Absatz 1 Die Zulage beträgt für Beamte des 

mittleren Dienstes 17,76 

gehobenen Dienstes 39,95 

Nummer 27 Allgemeine Stellenzulage 

Absatz 1 Buchstabe a 

Doppelbuchstabe aa 17,32 

Doppelbuchstabe bb 67,75 

Buchstabe b 75,30 

Buchstabe c 75,30 

Absatz 2 Buchstabe a 

Doppelbuchstabe bb 50,46 

Buchstabe bund c 75,30 
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Bundesbesoldungsordnungen A und B 

Besoldungsgruppe Fußnote 

A2 1 32,35 

2 18,47 

A3 1 und 5 59,65 

2 32,35 
".''''." ; 

A4 1 und 4 59,65 

2 32,35 

A5 3 32,35 

4 und 6 59,65 

A6 6 32,35 

A7 5 50 % des jeweiligen 
U ntersch iedsbetra-
ges zum Grundge-
halt der Besol-
dungsgruppe A 8 

A9 2,3 und 6 240,82 

7 8 % des Endgrund-
gehalts der Besol-
dungsgruppe A 9 

A 12 7 und 8 139,88 

._"'-.. ..:...'-~ A 13 7 167,79 

11,12 und 13 244,73 
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A14 

A 15 

Bundesbesoldungsordnung R 

Vorbemerkungen 

- 4-

5 

7 

Nummer 4 Zulage für Richter als Referenten für die 

freiwillige Gerichtsbarkeit 

Besoldungsgruppe 

R1 

R2 

R3 

Bundesbesoldungsordnung W 

Vorbemerkungen 

Fußnote 

1 und 2 

3 bis 8 und 10 

3 

Nummer 1 

Absatz 3 

Zulage bei der ersten Verlängerung des 

Beamtenverhältnisses auf Zeit 

Nummer 2 Professor - Richterzulage 

wenn ein Amt ausgeübt wird 

der Besoldungsgruppe R 1 

der Besoldungsgruppe R 2 

Nr.20 

167,79 

167,79 

39,95 

185,51 

185,51 

185,51 

270,84 

214,11 

239,67 
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Bundesbesoldungsordnung C 

Vorbemerkungen 

OBI. vom 14. Dezember 2007 

-5-

Nummer 2 bAlIgemeine Stellenzulage 

Nummer 5 Professor - Richterzulage 

wenn ein Amt ausgeObt wird 

der Besoldungsgruppe R 1 

der Besoldungsgruppe R 2 

Besoldungsgruppe 

C2 

Fußnote 

1 

553 

75,30 

214,11 

239,67 

108,67 
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Amtszulagen und Stellenzulagen 

(Monats beträge ) 

Nr.20 

Anlage 1i 
(zu Artikel 1, § 5 Abs.3) 

Anlage 11 
(zu § 15 LBesG) 

- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -

gültig ab 1. Januar 2008 

Anhang zu den Landesbesoldungsordnungen 

Dem Grunde nach geregelt in 

Landesbesoldungsordnungen A und B 

Vorbemerkungen 

Nummer 8 

Nummer 10 

Nummer 14 

Besoldungsgruppe 

A4 

A5 

A8 

A9 

Fußnote 

1 

1 

1 

2 

4 

Betrag in Euro 

Vornhundert. Bruchteil 

38,81 

79,89 

121,56 

32,35 

32,35 

112,95 

240,82 

112,95 
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A 10 2 88,08 

3 8% des Endgrund-
gehalts der Besol-
dungsgruppe A 1O 

A 11 1 8% des Endgrund-
," gehalts der Besol-

dungsgruppe A 11 

4 167,79 

A13 6 167,79 

7 79,89 

A 14 1 und 3 167,79 

4 79,89 

5 246,68 

A 15 1 167,79 

5 279,60 

6 111,86 

7 350,99 

8 437,96 

Landesbesoldungsordnung R 

Besoldungsgruppe Fußnote 

AC. 

R1 1 185,51 ,<,;":~.:.>~,; 

R2 1 185,51 
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Anhang zu den Landesbesoldungsordnungen A, Bund R 

(Künftig wegfallende Ämter) 

Besoldungsgruppe Fußnote 

A9 1 

A13 2 

A14 1 

A15 1 

2 

B3 1 

R1 1 

2 

Nr.20 

240,82 

167,79 

167,79 

111,86 

167,79 

223,68 

92,81 

185,51 
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Anlage2a ~ 
(zu Artikel 1, § 9 Abs. 1) N 

o 

Gültig ab 1. August 2008 für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 9, ab 1. November 2008 für die übrigen Besoldungsgruppen 

Besol- 2-Jahres-Rhythmus 
dungs-
gruppe 1 2 3 

A2 1580,95 1619,11 1657,30 

A3 1646,88 1687,50 1728,13 

A4 1684,28 1732,14 1779,95 

A5 1697,90 1759,15 1806,74 

A6 1738,10 1790,36 1842,61 

A7 1814,48 1861,45 1927,21 

A8 1928,17 1984,34 

A9 2054,29 2109,58 

A 10 2213,51 2290,32 

A 11 2551,60 

A12 2744,13 

A 13 3088,77 

A14 3214,67 

A15 

A16 

Besoldungsordnung A 

4 

1695,49 

1768,75 

1827,80 

1854,31 

1894,86 

1992,95 

2068,60 

2199,50 

2405,52 

2669,66 

2884,90 

3240,75 

3411,79 

Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro) 

I 3-Jahres-Rhythmus 
Stufe 

5 6 7 8 

1733,67 1771,86 1810,05 

1809,40 1850,03 1890,67 

1875,63 1923,46 1971,28 

1901,91 1949,49 1997,09 2044,68 

1947,10 1999,35 2051,63 2103,87 

2058,68 2124,44 2190,21 2237,14 

2152,85 2237,10 2321,38 2377,55 

2289,42 2379,34 2469,27 2531,09 

2520,75 2635,96 2751,19 2828,00 

2787,71 2905,77 3023,83 3102,54 

3025,63 3166,40 3307,14 3400,98 

3392,75 3544,73 3696,72 3798,04 

3608,89 3805,97 4003,07 4134,46 

4185,35 4402,05 4575,40 

4622,57 4873,18 5073,70 

I 4-Jahres-Rhythmus 

9 10 11 

2156,11 

2284,11 2331,08 

2433,71 2489,90 2546,06 

2592,92 2654,72 2716,56 

2904,81 2981,60 3058,41 

3181,22 3259,95 3338,67 

3494,79 3588,63 3682,48 

3899,37 4000,71 4102,04 

4265,86 4397,26 4528,66 

4748,75 4922,12 5095,48 

5?Z4,?1 5474,69 5675,18 

12 

3417,36 

3776,31 

4203,36 

4660,06 

5268,84 

5875,67 

• 
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Gültig ab 1. November 2008 

Besoldungsordnung B 

Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro) 

Besoldungs-
gruppe 

B 1 5268,84 

B2 6129,35 

B3 6493,64 

B4 6875,18 

B5 7312,93 

B6 7726,30 

B7 8128,42 

B8 8547,51 

B9 9067,89 

B10 10683,85 

B 11 11100,34 

Gültig ab 1. November 2008 

Besoldungsordnung W 

Besoldungs-
gruppe 

Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro) 

W1 W2 

3650,96 4170,60 

W3 

5064,31 

Nr.20 

Anlage2b 
(zu Artikel!. § 9 Abs.l) 

Anlage2c 
(zu Artikell, § 9 Abs,l) 



,,-

Gültig ab 1. November 2008 

Besol-
dungs- 1 2 3 
gruppe 

27 29 31 

R1 3317,10 3469,10 3549,12 

R2 4043,20 

R3 6493,64 

R4 6875,18 

R5 7312,93 

R6 7726,30 

R7 8128,42 

R8 8547,51 

R9 9067,89 

R 10 11144,53 

.. ~:(., 

Besoldungsordnung R 

4 

33 

3755,51 

4249,61 

Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro) 

Stufe 
5 6 7 

Lebensalter 
35 37 39 

3961,92 4168,32 4374,73 

4455,99 4662,41 4868,82 

8 

41 

4581,14 

5075,23 

9 10 

43 45 

4787,53 4993,95 

5281,64 5488,01 

Anlage2d 
(zu Artikel I, § 9 Abs.l) 

11 12 

47 49 

5200,35 5406,76 

5694,43 5900,81 
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Gültig ab 1, November 2008 

Besoldungs-
gruppe 1 2 3 4 5 

C1 2886,10 2987,45 3088,77 3190,08 3291,43 

C2 2892,41 3053,90 3215,39 3376,89 3538,36 

C3 3185,04 3367,88 3550,73 3733,59 3916,43 

C4 4045,85 4229,65 4413,46 4597,26 4781,08 

Besoldungsordnung C 

6 

3392,75 

3699,84 

4099,28 

4964,88 

Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro) 

Stufe 
7 8 9 

3494,06 3595,39 3696,72 

3861,34 4022,81 4184,29 

4282,11 4464,95 4647,80 

5148,69 5332,46 5516,27 

H-Besoldung 

Grundgehaltssatz 
(Monatsbetrag in Euro) 

Istufe 151 

[4535p] 

10 

3798,04 

4345,78 

4830,66 

5700,07 

11 12 13 

3899,37 4000,71 4102,04 

4507,24 4668,73 4830,21 

5013,49 5196,33 5379,18 

5883,89 6067,67 6251,48 

Anlage2e 
(zu Artike11, § 9 Abs, 1) 

14 15 

4203,36 

4991,70 5153,18 

5562,01 5744,86 

6435,29 6619,10 
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Anlage 2f 
(zu Artikel 1, § 9 Abs.l) 

Gültig ab 1. August 2008 für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 9 und die Anwärter, ab 1. November 2008 für die übrigen Besoldungsgruppen 

Familienzuschlag 
(Monatsbeträge in Euro) 

Stufe 1 Stufe 2 
(§ 40 Abs. 1 BBesG) (§ 40 Abs. 2 BBesG) 

Besoldungsgruppen 
A2bisA8 110,59 212,12 

übrige Besoldungsgruppen 116,14 217,67 

Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende 
Kind um 101,53 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 256,57 Euro. 

Erhöhungsbeträge für die Bes,!ldungsgruppen A 2 bis A 5 

Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den 
Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um je 5,48 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende 
Kind 
in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 3 um je 27,40 Euro, 
in der Besoldungsgruppe A 4 um je 21,92 Euro und 
in der Besoldungsgruppe A 5 um je 16,44 Euro. 

Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren 
Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt. 

Anrechnungsbetrag nach § 39 Abs. 2 Satz 1 Bundesbesoldungsgesetz 

- in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 8: 
- in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: 

49,95 Euro 
53,02 Euro 
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Gültig ab 1. August 2008 

Anwärterg ru ndbetrag 
(Monats beträge in Euro) 

Eingangsamt, in das der Anwärter nach 
Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt 

A2 bisA4 

A5 bisA 8 

A 9 bis A 11 

A 12 

A 13 

A 13 mit Zulage 
(Nummer 27 Abs.1 Buchst. c der Vorbemerkungen zu den 
Bundesbesoldungsordnungen A und B) 
oder R 1 

Nr.20 

Anlage 2g 
(zu Artikel 1, § 9 Abs.l) 

Grundbetrag 

760,16 

876,64 

928,72 

1063,57 

1094,25 

1127,94 
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Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen 

nach bisherigem Bundesrecht 

(Monatsbeträge ) 

- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -

563 

AnJage2h 
(zu Artikel 1, § 9 Abs. 2) 

gültig ab 1. August 2008 für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 9 

gültig ab 1. November 2008 für die übrigen Besoldungsgruppen 

Dem Grunde nach geregelt in 

Bundesbesoldungsgesetz 

§ 48 Abs. 2 

§ 78 

Bundesbesoldungsordnungen A und B 

Vorbemerkungen 

Nummer 6 

Absatz 1 

Absatz 4 

Zulage für Beamte als fliegendes Personal 

Buchstabe b 

Buchstabe c 

Buchstabe b 

Buchstabe c 

Betrag in Euro 

Vomhundert. Bruchteil 

bis zu 

bis zu 

102,26 

79,89 

383,48 

306,78 

191,75 

153,39 

Nummer 6 a Zulage für Beamte als Nachprüfer von Luftfahrtgerät 106,52 

Nummer 8 Zulage für Beamte bei Sicherheitsdiensten 

A2 bisA 5 

A6 bisA 9 

A 10 und höher 

119,84 

159,79 

199,73 



564 GBI. vom 14. Dezember 2007 Nr.20 

- 2-

Nummer 9 Zulage für Beamte mit vollzugspolizeilichen Aufgaben 

Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit von 

einem Jahr 66,35 

zwei Jahren 132,69 

Nummer 10 Zulage für Beamte der Feuerwehr 

Absatz 1 Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit von 

einem Jahr 66,35 

zwei Jahren 132,69 

Nummer 12 Zulage für Beamte bei Justizvollzugseinrichtungen 99,51 

und Psychiatrischen Krankenanstalten 

Nummer 21 Zulage für Leiter von unteren Verwaltungsbehörden und 190,28 

Leiter von allgemeinbildenden oder beruflichen Schulen 

Nummer 25 Zulage für Beamte mit Meisterprüfung oder 39,95 

Abschlussprüfung als staatlich geprüfter Techniker 

Nummer 26 Zulage für Beamte der Steuerve~altung 

Absatz 1 Die Zulage beträgt fOr Beamte des 

mittleren Dienstes 17,76 

gehobenen Dienstes 39,95 

Nummer 27 Allgemeine Stellenzulage 

Absatz 1 Buchstabe a 

Doppelbuchstabe aa 17,56 

Doppelbuchstabe bb 68,70 

Buchstabe b 76,35 

Buchstabe c 76,35 

Absatz 2 Buchstabe a 

Doppelbuchstabe bb 51,17 

Buchstabe bund c 76,35 
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Bundesbesoldungsordnungen A und B 

Besoldungsgruppe Fußnote 

A2 1 32,80 

2 18,47 

A3 1 und 5 60,49 

2 32,80 

A4 1 und 4 60,49 

2 32,80 

A5 3 32,80 

4 und 6 60,49 

A6 6 32,80 

A7 5 50 % des jeweiligen 
U ntersch iedsbetra-
ges zum Grundge-
halt der Besol-
dungsgruppe A 8 

A9 2,3 und 6 244,19 

7 8% des Endgrund-
gehalts der Besol-
dungsgruppe A 9 

A 12 7 und 8 141,84 

A13 7 170,14 

11,12 und 13 248,16 
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A14 

A 15 

Bundesbesoldungsordnung R 

Vorbemerkungen 

-4-

5 

7 

Nummer 4 Zulage für Richter als Referenten für die 

freiwillige Gerichtsbarkeit 

Besoldungsgruppe 

R1 

R2 

R3 

Bundesbesoldungsordnung W 

Vorbemerkungen 

Fußnote 

1 und 2 

3 bis 8 und 10 

3 

Nummer 1 

Absatz 3 

Zulage bei der ersten Verlängerung des 

Beamtenverhältnisses auf Zeit 

Nummer 2 Professor - Richterzulage 

wenn ein Amt ausgeübt wird 

der Besoldungsgruppe R 1 

der Besoldungsgruppe R 2 

Nr.20 

170,14 

170,14 

39,95 

188,11 

188,11 

188,11 

270,84 

214,11 

239,67 
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Bundesbesoldungsordnung C 

Vorbemerkungen 

-5-

Nummer 2 bAlIgemeine Stellenzulage 

Nummer 5 Professor - Richterzulage 

wenn ein Amt ausgeübt wird 

der Besoldungsgruppe R 1 

der Besoldungsgruppe R 2 

Besoldungsgruppe 

C2 

Fußnote 

1 

567 

76,35 

214,11 

239,67 

108,67 
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Amtszulagen und Stellenzulagen 

(Monatsbeträge ) 

Nr.20 

Anlage2i 
(zu Artikel I, § 9 Abs.3) 

Anlage II 
(zu § 15 LBesG) 

- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen -

gültig ab 1. August 2008 für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 9 

gültig ab 1. November 2008 für die übrigen Besoldungsgruppen 

Anhang zu den Landesbesoldungsordnungen 

Dem Grunde nach geregelt in Betrag in Euro 

Vomhundert, Bruchteil 

Landesbesoldungsordnungen A und B 

Vorbemerkungen 

Nummer 8 

Nummer 10 

Nummer 14 

Besoldungsgruppe 

A4 

A5 

A8 

A9 

38,81 

79,89 

121,56 

Fußnote 

1 32,80 

1 32,80 

1 114,53 

2 244,19 

4 114,53 



Nr.20 GBL vom 14. Dezember fW07 569 

- 2-

A10 2 89,31 

3 8% des Endgrund-
gehalts der 8esol-
dungsgruppe A 10 

A 11 1 8% des Endgrund-
gehalts der 8esol-
dungsgruppe A 11 

4 170,14 

..... A 13 6 170,14 

7 79,89 

A 14 1 und 3 170,14 

4 79,89 

5 250,13 

A15 1 170,14 

5 283,51 

6 113,43 

7 355,90 

8 444,09 

Landesbesoldungsordnung R 

8esoldungsgruppe Fußnote 

R1 1 188,11 

R2 1 188,11 
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Anhang zu den Landesbesoldungsordnungen A, Bund R 

(Künftig wegfallende Ämter) 

Besoldungsgruppe Fußnote 

A9 1 

A 13 2 

A14 1 

A15 1 

2 

B3 1 

R1 1 

2 

Nr.20 

244,19 

170,14 

170,14 

113,43 

170,14 

226,81 

94,11 

188,11 
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Gesetz zu dem Staatsvertrag 
zum Glücksspielwesen in Deutschland 

(Glücksspielstaatsvertrag - GlüStV) 

Vom 11. Dezember 2007 

Der Landtag hat am 28. November 2007 das folgende 
Gesetz beschlossen: 

§ I 

Dem in der Zeit vom 30. Januar 2007 bis zum 31. Juli 2007 
unterzeichneten Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in 
Deutschland zwischen dem Land Baden-Württemberg, 
dem Freistaat Bayern, dem Land Berlin, dem Land Bran­
denburg, der Freien Hansestadt Bremen, der Freien und 
Hansestadt Hamburg, dem Land Hessen, dem Land 
Mecklenburg-Vorpommern, dem Land Niedersachsen, 
dem Land Nordrhein-Westfalen, dem Land Rheinland­
Pfalz, dem Saarland, dem Freistaat Sachsen, dem Land 
Sachsen-Anhalt, dem Land Schleswig-Holstein und dem 
Freistaat Thüringen wird zugestimmt. Der Staatsvertrag 
wird nachstehend veröffentlicht. 

§2 

Das Regierungspräsidium Karlsruhe ist für die Durch­
führung des Glücksspielstaatsvertrags zuständig. Die 
Einzelheiten sind in einem Gesetz zur Ausführung des 
Glücksspielstaatsvertrags zu regeln. 

§3 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft. 

(2) Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem § 29 
Abs. I Satz I in Kraft tritt, ist im Gesetzblatt bekannt zu 
geben. Für den Fall, dass der Staatsvertrag nach seinem 
§ 29 Abs. 1 Satz 2 gegenstandslos wird, ist dies im Ge­
setzblatt bekannt zu geben. 

(3) Tritt der Staatsvertrag nach seinem § 28 Abs.l Satz 1 
mit Ablauf des 31. Dezember 2011 außer Kraft, ist dies 
im Gesetzblatt bekannt zu geben. Für den Fall, dass der 
Staatsvertrag nach seinem § 28 Abs.l Satz 2 nicht außer 
Kraft tritt, ist dies im Gesetzblatt bekannt zu geben. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden. 

STUTTGART, den 11. Dezember 2007 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

OETTINGER 

PROF. DR. GüLL 

RECH 

PROF. DR. FRANKENBERG 

PFISTER 

DR. STOLZ 

PROF. DR. REINHART 

STÄCHELE 

RAU 

STRATTHAUS 

HAUK 

GÖNNER 

DRAUTZ 

PROF'IN DR. HÜBNER 

Staatsvertrag 

zum Glücksspielwesen in Deutschland 
(Glücksspielstaatsvertrag - GIüStV)* 

Das Land Baden-Württemberg, 

der Freistaat Bayern, 

das Land Berlin, 

das Land Brandenburg, 

die Freie Hansestadt Bremen, 

die Freie und Hansestadt Hamburg, 

das Land Hessen, 

das Land Mecklenburg-Vorpommern, 

das Land Niedersachsen, 

das Land Nordrhein-Westfalen, 

das Land Rheinland-Pfalz, 

das Saarland, 

der Freistaat Sachsen, 

das Land Sachsen-Anhalt, 

das Land Schleswig-Holstein und 

der Freistaat Thüringen 

(im Folgenden: »die Länder« genannt) 

schließen nachstehenden Staatsvertrag: 

ERSTER ABSCHNITT 

Allgemeine Vorschriften 

§ 1 

Ziele des Staatsvertrages 

Ziele des Staatsvertrages sind 

1. das Entstehen von Glücksspielsucht und Wettsucht zu 
verhindern und die Voraussetzungen für eine wirk­
same Suchtbekämpfung zu schaffen, 

2. das Glücksspielangebot zu begrenzen und den natür­
lichen Spieltrieb der Bevölkerung in geordnete und 
überwachte Bahnen zu lenken, insbesondere ein Aus­
weichen auf nicht erlaubte Glücksspiele zu verhindern, 

3. den Jugend- und den Spielerschutz zu gewährleisten, 

4. sicherzustellen, dass Glücksspiele ordnungsgemäß 
durchgeführt, die Spieler vor betrügerischen Machen­
schaften geschützt und die mit Glücksspielen verbun­
dene Folge- und Begleitkriminalität abgewehrt werden. 

* Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informations­
verfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften 
und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft 
(AB\. EG Nr. L 204 S.37), geändert durch die Richtlinie 98/48/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20.Juli 1998 (ABI. 
EG Nr.L217 S.18), sind beachtet worden. 
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§2 

Anwendungsbereich 

Die Länder regeln mit diesem Staatsvertrag die Ver­
anstaltung, die Durchführung und die Vermittlung von 
öffentlichen Glücksspielen. Für Spielbanken gelten nur 
die §§ 1,3 bis 8, 20 und 23. 

§3 

Begriffsbestimmungen 

(1) Ein Glücksspiel liegt vor, wenn im Rahmen eines 
Spiels für den Erwerb einer Gewinnchance ein Entgelt 
verlangt wird und die Entscheidung über den Gewinn 
ganz oder überwiegend vom Zufall abhängt. Die Ent­
scheidung über den Gewinn hängt injedem Fall vom Zu­
fall ab, wenn dafür der ungewisse Eintritt oder Ausgang 
zukünftiger Ereignisse maßgeblich ist. Auch Wetten ge­
gen Entgelt auf den Eintritt oder Ausgang eines zukünf­
tigen Ereignisses sind Glücksspiele. 

(2) Ein öffentliches Glücksspiel liegt vor, wenn für einen 
größeren, nicht geschlossenen Personenkreis eine Teil­
nahmemöglichkeit besteht oder es sich um gewohnheits­
mäßig veranstaltete Glücksspiele in Vereinen oder sons­
tigen geschlossenen Gesellschaften handelt. 

(3) Ein Glücksspiel im Sinne des Absatzes 1, bei dem einer 
Mehrzahl von Personen die Möglichkeit eröffnet wird, 
nach einem bestimmten Plan gegen ein bestimmtes Ent­
gelt die Chance auf einen Geldgewinn zu erlangen, ist eine 
Lotterie. Die Vorschriften über Lotterien gelten auch, 
wenn anstelle von Geld Sachen oder andere geldwerte 
Vorteile gewonnen werden können (Ausspielung). 

(4) Veranstaltet und vermittelt wird ein Glücksspiel dort, 
wo dem Spieler die Möglichkeit zur Teilnahme eröffnet 
wird. 

(5) Annahmestellen und Lotterie-Einnehmer sind in die 
Vertriebsorganisation von Veranstaltern nach § 10 Abs. 2 
eingegliederte Vermittler. 

(6) Gewerbliche Spielvermittlung betreibt, wer, ohne An­
nahmestelle oder Lotterieeinnehmer zu sein, 

1. einzelne Spielverträge an einen Veranstalter vermittelt 
oder 

2. Spielinteressenten zu Spielgemeinschaften zusammen­
führt und deren Spielbeteiligung dem Veranstalter -
selbst oder über Dritte vermittelt, 

sofern dies jeweils in der Absicht geschieht, durch diese 
Tätigkeit nachhaltig Gewinn zu erzielen. 

§4 

Allgemeine Bestimmungen 

(1) Öffentliche Glücksspiele dürfen nur mit Erlaubnis 
der zuständigen Behörde des jeweiligen Landes veran­
staltet oder vermittelt werden. Das Veranstalten und das 
Vermitteln ohne diese Erlaubnis (unerlaubtes Glücks­
spiel) ist verboten. 

(2) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn das Veranstalten 
oder das Vermitteln des Glücksspiels den Zielen des § I 
zuwiderläuft. Die Erlaubnis darf nicht für das Vermitteln 
nach diesem Staatsvertrag nicht erlaubter Glücksspiele 
erteilt werden. Auf die Erteilung der Erlaubnis besteht 
kein Rechtsanspruch. 

(3) Das Veranstalten und das Vermitteln von öffentlichen 
Glücksspielen darf den Erfordernissen des Jugend­
schutzes nicht zuwiderlaufen. Die Teilnahme von Min­
derjährigen ist unzulässig. Die Veranstalter und die Ver­
mittler haben sicherzustellen, dass Minderjährige von 
der Teilnahme ausgeschlossen sind. 

(4) Das Veranstalten und das Vermitteln öffentlicher 
Glücksspiele im Internet ist verboten. 

§5 

Werbung 

(I) Werbung für öffentliches Glücksspiel hat sich zur 
Vermeidung eines Aufforderungscharakters bei Wahrung 
des Ziels, legale Glücksspielmöglichkeiten anzubieten, 
auf eine Information und Aufklärung über die Möglich­
keit zum Glücksspiel zu beschränken. 

(2) Werbung für öffentliches Glücksspiel darf nicht in 
Widerspruch zu den Zielen des § 1 stehen, insbesondere 
nicht gezielt zur Teilnahme am Glücksspiel auffordern, 
anreizen oder ermuntern. Sie darf sich nicht an Minder­
jährige oder vergleichbar gefährdete Zielgruppen rich­
ten. Die Werbung darf nicht irreführend sein und muss 
deutliche Hinweise auf das Verbot der Teilnahme Min­
derjähriger, die von dem jeweiligen Glücksspiel aus­
gehende Suchtgefahr und Hilfsmöglichkeiten enthalten. 

(3) Wer~ling für öffentliches Glücksspiel ist im Fern­
sehen (§§ 7 und 8 Rundfunkstaatsvertrag), im Internet 
sowie über Telekommunikationsanlagen verboten. 

(4) Werbung für unerlaubte Glücksspiele ist verboten. 

§6 

Sozialkonzept 

Die Veranstalter und Vermittler von öffentlichen Glücks­
spielen sind verpflichtet, die Spieler zu verantwOl'tungs­
bewusstem Spiel anzuhalten und der Entstehung von 
Glücksspielsucht vorzubeugen. Zu diesem Zweck haben 
sie Sozialkonzepte zu entwickeln, ihr Personal zu schulen 
und die Vorgaben des Anhangs »Richtlinien zur Ver­
meidung und Bekämpfung von Glücksspielsucht« zu 
erfüllen. In den Sozialkonzepten ist darzulegen, mit wel­
chen Maßnahmen den sozialschädlichen Auswirkungen 
des Glücksspiels vorgebeugt werden soll und wie diese 
behoben werden sollen. 

§7 

Aufklärung 

(1) Die Veranstalter und Vermittler von öffentlichen 
Glücksspielen haben über die Wahrscheinlichkeit von 



Nr.20 GBL vom 14. Dezember :f007 573 

Gewinn und Verlust, die Suchtrisiken der von ihnen an­
gebotenen Glücksspiele, das Verbot der Teilnahme Min­
derjähriger und Möglichkeiten der Beratung und Thera­
pie aufzuklären. 

(2) Lose, Spielscheine und Spielquittungen müssen Hin­
weise auf die von dem jeweiligen Glücksspiel aus­
gehende Suchtgefahr und Hilfsmöglichkeiten enthalten. 

§8 

Spielersperre 

(1) Zum Schutz der Spieler und zur Bekämpfung der 
Glücksspielsucht sind die Spielbanken und die in § 10 
Abs. 2 genannten Veranstalter verpflichtet, ein übergrei­
fendes Sperrsystem zu unterhalten. 

(2) Die zur Teilnahme am Sperrsystem verpflichteten Ver­
anstalter sperren Personen, die dies beantragen (Selbst­
sperre) oder von denen sie aufgrund der Wahrnehmung 
ihres Personals oder aufgrund von Meldungen Dritter 
wissen oder aufgrund sonstiger tatsächlicher Anhalts­
punkte annehmen müssen, dass sie spielsuchtgefahrdet 
oder überschuldet sind, ihren finanziellen Verpflichtun­
gen nicht nachkommen oder Spieleinsätze riskieren, die in 
keinem Verhältnis zu ihrem Einkommen oder Vermögen 
stehen (Fremdsperre). 

(3) Die Sperre beträgt mindestens ein Jahr. Die Veranstal­
ter teilen die Sperre dem betroffenen Spieler unverzüglich 
schriftlich mit. 

(4) Die Veranstalter haben die in § 23 Abs. I genannten 
Daten in eine Sperrdatei einzutragen. Ein Eintrag ist auch 
zulässig, wenn nicht alle Daten erhoben werden können. 

(5) Eine Aufhebung der Sperre ist frühestens nach einem 
Jahr und nur auf schriftlichen Antrag des Spielers mög­
lich. Über diesen entscheidet der Veranstalter, der die 
Sperre verfügt hat. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Aufgaben des Staates 

§9 

Glücksspielaujsiclu 

(l) Die Glücksspielaufsicht hat die Aufgabe, die Erfül­
lung der nach diesem Staatsvertrag bestehenden oder auf 
Grund dieses Staatsvertrages begründeten öffentlich­
rechtlichen Verpflichtungen zu überwachen sowie darauf 
hinzuwirken, dass unerlaubtes Glücksspiel und die Wer­
bung hierfür unterbleiben. Die zuständige Behörde des 
jeweiligen Landes kann die erforderlichen Anordnungen 
im Einzelfall erlassen. Sie kann insbesondere 

1. jederzeit Auskunft und Vorlage aller Unterlagen und 
Nachweise verlangen, die zur Pliifung im Rahmen des 
Satzes 1 erforderlich sind, 

2. Anforderungen an die Veranstaltung, Durchführung 
und Vermittlung öffentlicher Glücksspiele und die 

Werbung hierfür sowie an die Entwicklung und Um­
setzung des Sozialkonzepts stellen, 

3. die Veranstaltung, Durchführung und Vermittlung un­
erlaubter Glücksspiele und die Werbung hierfür unter­
sagen, 

4. Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten die Mit­
wirkung an Zahlungen für unerlaubtes Glücksspiel 
und an Auszahlungen aus unerlaubtem Glücksspiel 
untersagen und 

5. Diensteanbietern im Sinne von § 3 Teledienstegesetz, 
soweit sie nach diesem Gesetz verantwortlich sind, 
die Mitwirkung am Zugang zu unerlaubten Glücks­
spielangeboten untersagen. 

Sofern unerlaubtes Glücksspiel in mehreren Ländern 
veranstaltet oder vermittelt wird oder dafür in mehreren 
Ländern geworben wird, kann jedes betroffene Land die 
zuständige Behörde eines anderen Landes ermächtigen, 
auch mit Wirkung für das betroffene Land tätig zu wer­
den. 

(2) Widerspruch und Klage gegen diese Anordnungen 
haben keine aufschiebende Wirkung. 

(3) Die Länder arbeiten bei der Glücksspielaufsicht zu­
sammen. Sie stimmen die Erlaubnisse für die in § 10 
Abs.2 genannten Veranstalter ab. 

(4) Die Erlaubnis wird von der zuständigen Behörde für 
das Gebiet des jeweiligen Landes oder einen Teil dieses 
Gebietes erteilt. Sie ist widerruflich zu erteilen und zu 
befristen. Sie kann, auch nachträglich, mit Nebenbestim­
mungen versehen werden. Die Erlaubnis ist weder über­
tragbar noch kann sie einem Anderen zur Ausübung 
überlassen werden. 

(5) Die Erlaubnis zur Einführung neuer Glücksspiel­
angebote 'durch die in § 10 Abs. 2 genannten Veranstalter 
setzt voraus, dass 

1. der Fachbeirat (§1O Abs.l Satz 2) zuvor die Aus­
wirkungen des neuen Angebotes auf die Bevölkerung 
untersucht und bewertet hat und 

2. der Veranstalter im Anschluss an die Einführung die­
ses Glücksspiels der Erlaubnisbehörde über die sozia­
len Auswirkungen des neuen Angebotes berichtet. 

Neuen Glücksspielangeboten steht die Einführung neuer 
oder die erhebliche Erweiterung bestehender Vertriebs­
wege durch Veranstalter oder Vermittler gleich. 

(6) Die Glücksspielaufsicht darf nicht durch eine Be­
hörde ausgeübt werden, die für die Finanzen des Landes 
oder die Beteiligungsverwaltung der in § 10 Abs. 2 ge­
nannten Veranstalter zuständig ist. 

§1O 

Sicherstellung eines ausreichenden 
Gliicksspielangebotes 

(1) Die Länder haben zur Erreichung der Ziele des 
§ 1 die ordnungsrechtliche Aufgabe, ein ausreichendes 
Glücksspielangebot sicherzustellen. Sie werden dabei 
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von einem Fachbeirat beraten, der sich aus Experten in 
der Bekämpfung der Glücksspielsucht zusammensetzt. 

(2) Auf gesetzlicher Grundlage können die Länder diese 
öffentliche Aufgabe selbst, durch juristische Personen 
des öffentlichen Rechts oder durch privatrechtliche Ge­
sellschaften, an denen juristische Personen des öffent­
lichen Rechts unmittelbar oder mittelbar maßgeblich be­
teiligt sind, erfüllen. 

(3) Die Länder begrenzen die Zahl der Annahmestellen 
zur Erreichung der Ziele des § 1. 

(4) Es ist sicherzustellen, dass ein erheblicher Teil der 
Einnahmen aus Glücksspielen zur Förderung öffentli­
cher oder gemeinnütziger, kirchlicher oder mildtätiger 
Zwecke verwendet wird. 

(5) Anderen als den in Abs. 2 Genannten darf nur die Ver­
anstaltung von Lotterien und Ausspielungen nach den 
Vorschriften des Dritten Abschnitts erlaubt werden. 

§ll 

Suchtforschung 

Die Länder stellen die wissenschaftliche Forschung 
zur Venneidung und Abwehr von Suchtgefahren durch 
Glücksspiele sicher. 

DRITTER ABSCHNITT 

Lotterien mit geringerem Gefährdungspotential 

§ 12 

Erlaubnis 

(1) Die Erlaubnis gemäß § 4 Abs.l darf nur erteilt wer­
den, wenn 

L der Veranstaltung keine VersagungsgfÜnde nach § 13 
entgegenstehen, 

2. die in §§ 14, 15 Abs.l und 2 und § 16 Abs. 3 genann­
ten Voraussetzungen vorliegen, 

3. mit der Veranstaltung keine wirtschaftlichen Zwecke 
verfolgt werden, die über den mit dem Hinweis auf die 
Bereitstellung von Gewinnen verbundenen Werbe­
effekt hinausgehen, und 

4. nicht zu erwarten ist, dass durch die Veranstaltung 
selbst oder durch die Verwirklichung des Veranstal­
tungszwecks oder die Verwendung des Reinertrages die 
öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährdet wird 
oder die Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland 
zu anderen Staaten beeinträchtigt werden. 

Satz 1 Nr. 3 gilt nicht für Lotterien in der Fonn des Ge­
winnsparens, wenn von einem Teilnahmebetrag ein Teil­
betrag von höchstens 20 vom Hundert als Losanteil für 
die Gewinnsparlotterie verwendet wird. 

(2) In der Erlaubnis kann für Veranstaltungen, die tradi­
tionell in Verbindung mit dem Fernsehen präsentiert wer­
den und bei denen vorrangig die gemeinnützige Verwen­
dung der Reinerträge dargestellt wird, eine Befreiung 
vom Verbot der Fernsehwerbung (§ 5 Abs. 3) zugelassen 
werden. In der Erlaubnis ist auch zu entscheiden, inwie­
weit die Anforderungen der §§ 6 und 7 zu erfüllen sind. 

(3) Soll eine Lotterie mit einem einheitlichen ländefÜber­
greifenden Spielplan in mehreren Ländern veranstaltet 
werden, kann das Land, in dem der Veranstalter seinen 
Sitz hat, eine Erlaubnis auch mit Wirkung für die Länder 
erteilen, die hierzu ermächtigt haben. 

§13 

Versagungsgründe 

(1) Eine Erlaubnis darf nicht erteilt werden, wenn die 
Veranstaltung § 4 Abs.2 bis 4 widerspricht. Dies ist 
vor allem der Fall, wenn nicht auszuschließen ist, dass 
die Veranstaltung der Lotterie wegen des insgesamt be­
reits vorhandenen Glücksspielangebotes, insbesondere 
im Hinblick auf die Zahl der bereits veranstalteten 
Glücksspiele oder deren Art oder Durchführung den 
Spieltrieb in besonderer Weise fördert. 

(2) Eine Erlaubnis darf insbesondere nicht erteilt werden, 
wenn 

1. der Spielplan vorsieht, dass 

a) die Bekanntgabe der Ziehungsergebnisse öfter als 
zweimal wöchentlich erfolgt, 

b) der Höchstgewinn einen Wert von I Million Euro 
übersteigt oder 

c) Teile des vom Spieler zu entrichtenden Entgeltes 
zu dem Zweck angesanunelt werden, Gewinne für 
künftige Ziehungen zu schaffen (planmäßiger Jack­
pot), 

oder 

2. eine interaktive Teilnahme in Rundfunk und Tele­
medien mit zeitnaher Gewinnbekanntgabe ermöglicht 
wird. 

§ 14 

Veranstalter 

(1) Eine Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn der Ver­
anstalter 

1. die Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 Nr.9 des Körper­
schaftsteuergesetzes erfüllt und 

2. zuverlässig ist, insbesondere die Gewähr dafür bietet, 
dass die Veranstaltung ordnungsgemäß und für die 
SpieIteilnehmer sowie die Erlaubnisbehörde nachvoll­
ziehbar durchgeführt und der Reinertrag zweckent­
sprechend verwendet wird. 

Satz 1 Nr. 1 gilt nicht für die von den in § 10 Abs. 2 ge­
nannten Veranstaltern und von der Körperschaft des öf-
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fentlichen Rechts »Bayerisches Rotes Kreuz« veranstal­
teten Lotterien und für Veranstaltungen in der Form des 
Gewinnsparens (§ 12 Abs. I Satz 2). 

(2) Soll die Veranstaltung ganz oder überwiegend von 
einem Dritten durchgeführt werden, darf die Erlaubnis nur 
erteilt werden, wenn nicht die Gefahr besteht, dass durch 
die Durchführung die Transparenz und Kontrollierbarkeit 
der Veranstaltung beeinträchtigt wird und der Dritte 

I. die Anforderungen des Absatzes I Nr.2 erfüllt und 

2. hinsichtlich der Durchführung der Veranstaltung den 
Weisungen des Veranstalters unterliegt und keinen 
maßgeblichen rechtlichen oder tatsächlichen Einfluss 
auf den Veranstalter hat. 

§ 15 

Spielplan, Kalkulation und Durchführung 
der Veranstaltung 

(1) Nach dem Spielplan müssen der Reinertrag, die Ge­
winnsumme und die Kosten in einem angemessenen Ver­
hältnis zueinander stehen; die Kosten der Veranstaltung 
sind so gering wie möglich zu halten. Reinertrag ist der 
Betrag, der sich aus der Summe der Entgelte nach Abzug 
von Kosten, Gewinnsumme und Steuern ergibt. Für den 
Reinertrag und die Gewinnsumme sollen im Spielplan 
jeweils mindestens 30 vom Hundert der Entgelte vorge­
sehen sein und es darf kein Grund zu der Annahme be­
stehen, dass diese Anteile nicht erreicht werden. Bei der 
AntragsteIlung ist eine Kalkulation vorzulegen, aus der 
sich die voraussichtlichen Kosten der Veranstaltung, die 
Gewinnsumme, die Steuern und der Reinertrag ergeben. 
Zeigt sich nach Erteilung der Erlaubnis, dass die kalku­
lierten Kosten voraussichtlich überschritten werden, ist 
dies der Erlaubnisbehörde unverzüglich anzuzeigen und 
eine neue Kalkulation vorzulegen. 

(2) In den Kosten der Lotterie dürfen Kosten von Dritten 
im Sinne des § 14 Abs. 2 nach Art und Umfang nur in­
soweit berücksichtigt werden, als sie den Grundsätzen 
wirtschaftlicher Betriebsführung entsprechen. Die Ver­
gütung des Dritten soll nicht abhängig vom Umsatz be­
rechnet werden. 

(3) Der Veranstalter hat der zuständigen Behörde alle 
Unterlagen vorzulegen und alle Auskünfte zu erteilen, die 
zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Durchführung 
der Lotterie erforderlich sind. Insbesondere hat er eine 
Abrechnung vorzulegen, aus der sich die tatsächliche 
Höhe der Einnahmen, des Reinertrages, der Gewinn­
ausschüttung und der Kosten der Veranstaltung ergibt. 

(4) Die zuständige Behörde kann auf Kosten des Veran­
stalters einen staatlich anerkannten Wirtschaftsprüfer be­
auftragen oder dessen Beauftragung vom Veranstalter 
verlangen, damit ein Gutachten zur Überprüfung der ord­
nungsgemäßen Planung oder Durchführung der Lotterie, 
insbesondere zur Angemessenheit der Kosten der Lotterie 
erstattet und der Behörde vorgelegt wird. Die Kosten des 
Gutachtens sind Kosten der Lotterie. 

I 

§ 16 

Verwendung des Reinertrages 

(I) Der Reinertrag der Veranstaltung muss zeitnah für den 
in der Erlaubnis festgelegten Zweck verwendet werden. 

(2) Will der Veranstalter den Reinertrag für einen anderen 
als den in der Erlaubnis festgelegten gemeinnützigen, 
kirchlichen oder mildtätigen Zweck verwenden oder kann 
der Verwendungszweck nicht oder nicht zeitnah verwirk­
licht werden, hat der Veranstalter dies der zuständigen 
Behörde unverzüglich anzuzeigen. Diese kann nach An­
hörung des Veranstalters den Verwendungszweck neu 
festlegen. 

(3) Ein angemessener Anteil des Reinertrages soll in dem 
Land verwendet werden, in dem die Lotterie veranstaltet 
wird. 

§ 17 

Form und Inhalt der Erlaubnis 

Die Erlaubnis wird schriftlich erteilt. In ihr sind insbe­
sondere festzulegen 

1. der Veranstalter sowie im Fall des § 14 Abs.2 der 
Dritte, 

2. Art, Ort oder Gebiet sowie Beginn und Dauer der Ver­
anstaltung, 

3. der Verwendungszweck des Reinertrages, die Art und 
Weise des Nachweises der Verwendung und der Zeit­
punkt, zu dem der Nachweis zu erbringen ist, 

4. der Spielplan und 

5. die Vertriebsform. 

§ 18 

Kleine Lotterien 

Die Länder können von den Regelungen des Staatsver­
trages für nicht länderübergreifend veranstaltete Lotte­
rien abweichen, bei denen 

1. die Summe der zu entrichtenden Entgelte den Betrag 
von 40000 Euro nicht übersteigt, 

2. der Reinertrag ausschließlich und unmittelbar für ge­
meinnützige, kirchliche oder mildtätige Zwecke ver­
wandt wird und 

3. der Reinertrag und die Gewinnsumme jeweils mindes­
tens 25 vom Hundert der Entgelte betragen. 

VIERTER ABSCHNITT 

Gewerbliche SpielvermittIung 

§ 19 

Gewerbliche Spielvennittlung 

Neben den §§ 4 bis 7 und unbeschadet sonstiger 
licher Regelungen geiten für die Tätigkeit des gewerb­
lichen Spiel vermittlers folgende Anforderungen: 
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1. Der gewerbliche Spiel vermittler hat mindestens zwei 
Drittel der von den Spielern vereinnahmten Beträge für 
die Teilnahme am Spiel an den Veranstalter weiterzu­
leiten. Er hat die Spieler vor Vertragsabschluss in Text­
form klar und verständlich auf den für die Spielteil­
nahme an den Veranstalter weiterzuleitenden Betrag 
hinzuweisen sowie ihnen unverzüglich nach Vermitt­
lung des Spielauftrages den Veranstalter mitzuteilen. 

2. Gewerbliche Spielvermittler und von ihnen oder den 
Spielinteressenten im Sinne des § 3 Abs. 6 beauftragte 
Dritte sind verpflichtet, bei jeder Spielteilnahme dem 
Veranstalter die Vermittlung offen zu legen. 

3. Gewerbliche Spielvermittler sind verpflichtet, dafür 
Sorge zu tragen, dass bei Vertragsabschluss ein zur un­
abhängigen Ausübung eines rechts- oder steuerbera­
tenden Berufes befähigter Treuhänder mit der Verwah­
rung der Spielquittungen und der Geltendmachung des 
Gewinnanspruches gegenüber dem Veranstalter beauf­
tragt wird. Dem Spielteilnehmer ist bei Vertragsab­
schluss ein Einsichtsrecht an den Spielquittungen, die 
in seinem Auftrag vermittelt worden sind, einzuräu­
men. Wird ein Gewinnanspruch vom Spielteilnehmer 
nicht innerhalb einer Frist von drei Monaten beim 
Treuhänder geltend gemacht, so ist der Gewinnbetrag 
an den Veranstalter abzuführen. 

FÜNFTER ABSCHNITT 

Besondere Vorschriften 

§ 20 

Spielbanken 

Gesperrte Spieler dürfen am Spielbetrieb in Spielbanken 
nicht teilnehmen. Die Durchsetzung des Verbots ist 
durch Kontrolle des Ausweises oder eine vergleichbare 
Identitätskontrolle und Abgleich mit der Sperrdatei zu 
gewährleisten. 

§ 21 

Sportwetten 

(1) Wetten können als Kombinationswetten oder Einzel­
wetten auf den Ausgang von Sportereignissen (Sportwet­
ten) erlaubt werden. In der Erlaubnis sind Art und Zu­
schnitt der Sportwetten im Einzelnen zu regeln. 

(2) Die Veranstaltung und Vermittlung von Sportwetten 
muss organisatorisch, rechtlich, wirtschaftlich und per­
sonell getrennt sein von der Veranstaltung oder Organi­
sation von Sportereignissen und dem Betrieb von Ein­
richtungen, in denen Sportveranstaltungen stattfinden. 
Die Verknüpfung der Übertragung von Sportereignissen 
in Rundfunk und Telemedien mit der Veranstaltung oder 
Vermittlung von Sportwetten oder mit Trikot- und Ban­
denwerbung für Sportwetten ist nicht zulässig. Wetten 
während des laufenden Sportereignisses sowie über Tele­
kommunikationsanlagen sind verboten. 

(3) Gesperrte Spieler dürfen an Wetten nicht teilnehmen. 
Die Durchsetzung des Verbots ist durch Kontrolle des 
Ausweises oder eine vergleichbare Identitätskontrolle 
und Abgleich mit der Sperrdatei zu gewährleisten. 

§ 22 

Lotterien mit besonderem Gefährdungspotential 

(1) Die Höhe planmäßiger Jackpots ist zur Erreichung 
der Ziele des § 1 in der Erlaubnis zu begrenzen; § 9 
Abs. 3 Satz 2 ist anzuwenden. 

(2) Gesperrte Spieler dürfen an Lotterien der in § 10 
Abs. 2 genannten Veranstalter, die häufiger als zweimal 
pro Woche veranstaltet werden, nicht teilnehmen. Die 
Durchsetzung dieses Verbots ist durch Kontrolle des 
Ausweises oder eine vergleichbare Identitätskontrolle 
und Abgleich mit der Sperrdatei zu gewährleisten. 

SECHSTER ABSCHNITT 

Datenschutz 

§ 23 

Sperrdatei, Datenverarbeitung 

(1) Mit der Sperrdatei werden die für eine Sperrung 
erforderlichen Daten verarbeitet und genutzt. Es dürfen 
folgende Daten gespeichert werden: 

I. Familiennamen, Vornamen, Geburtsnamen, 

2. Aliasnamen, verwendete Falschnamen, 

3. Geburtsdatum, 

4. Geburtsort, 

5. Anschrift, 

6. Lichtbilder, 

7. Grund der Sperre, 

8. Dauer der Sperre und 

9. meldende Stelle. 

Daneben dürfen die Dokumente, die zur Sperrung ge­
führt haben, gespeichert werden. 

(2) Die gespeicherten Daten sind im erforderlichen Um­
fang an die Stellen zu übermitteln, die Spielverbote zu 
überwachen haben. Die Datenübermittlung kann auch 
durch automatisierte Abrufverfahren erfolgen. 

(3) Datenübermittlungen an öffentliche Stellen, insbe­
sondere an Strafverfolgungsbehörden und Gerichte, sind 
nach den gesetzlichen Vorschriften zulässig. 

(4) Erteilte Auskünfte und Zugriffe im elektronischen 
System sind zu protokollieren. 

(5) Die Daten sind sechs Jahre nach Ablauf der Sperre 
zu löschen. Es ist zulässig, die Löschung arn Ende des 
sechsten Jahres vorzunehmen. 



Nr.20 GBl. vom 14. Dezember 2,007 577 

(6) Soweit in diesem Staatsvertrag nichts anderes be­
stimmt ist, sind die jeweiligen Vorschriften für den Schutz 
personenbezogener Daten anzuwenden, auch wenn die 
Daten nicht in Dateien verarbeitet oder genutzt werden. 

SIEBTER ABSCHNITT 

Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 24 

Regelungen der Länder 

Die Länder erlassen die zur Ausführung dieses Staats­
vertrages notwendigen Bestimmungen. Sie können wei­
tergehende Anforderungen insbesondere zu den Voraus­
setzungen des Veranstaltens und Vermitteins von Glücks­
spielen festlegen. In ihren Ausführungsgesetzen können 
sie auch vorsehen, dass Verstöße gegen die Bestimmun­
gen dieses Staatsvertrages mit Geldbuße oder Strafe ge­
ahndet werden. 

§ 25 

Weitere Regelungen 

(1) Die bis zum 1. Januar 2007 erteilten Konzessionen, 
Genehmigungen und Erlaubnisse der Veranstalter im 
Sinne des § 10 Abs. 2 und die ihnen nach Landesrecht 
gleichstehenden Befugnisse gelten - soweit nicht im 
Bescheid eine kürzere Frist festgelegt ist - bis zum 
31. Dezember 2008 als Erlaubnis mit der Maßgabe fort, 
dass die Regelungen dieses Staatsvertrages - abgesehen 
vom Erlaubniserfordernis nach § 4 Abs. 1 Satz 1 - An­
wendung finden. Die Veranstalter nach § 10 Abs. 2 haben 
zum 1. Januar 2009 eine Erlaubnis nach § 4 Abs.l einzu­
holen. 

(2) Abs. 1 findet entsprechende Anwendung auf die Ver­
mittler von erlaubten öffentlichen Glücksspielen (ein­
schließlich der Lotterie-Einnehmer der Klassenlotterien 
und der gewerblichen Spiel vermittler). Soweit Vermittler 
in die Vertriebsorganisation eines Veranstalters einge­
gliedert sind, stellt der Veranstalter den Antrag auf Ertei­
lung der Erlaubnis nach § 4 Abs. 1 für die für ihn tätigen 
Vermittler. 

(3) Abweichend von § 10 Abs. 2 kann das Land Rhein­
land-Pfalz seine Aufgabe nach § 10 Abs. 1 durch ein be­
trautes Unternehmen wahrnehmen. 

(4) Die zuständige Behörde kann eine Lotterie, die bei 
Inkrafttreten dieses Vertrages von mehreren Veranstal­
tern in allen Ländern durchgeführt wird und bei der der 
Reinertrag ausschließlich zur Erfüllung der in § 10 Abs. 4 
genannten Zwecke verwandt wird, abweichend von § 12 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, § 13 Abs. 2, § 14 Abs.l Nr.l und § 15 
Abs.l Satz 3 erlauben. 

(5) Der Reinertrag von Veranstaltungen in der Form des 
Gewinnsparens muss mindestens 25 vom Hundert der 
Entgelte betragen. Der Reinertrag ist für gemeinnützige, 

kirchliche oder mildtätige Zwecke zu verwenden. Er­
laubnisse können allgemein erteilt werden. 

(6) Die Länder können befristet auf ein Jahr nach In­
krafttreten des Staatsvertrages abweichend von § 4 Abs. 4 
bei Lotterien die Veranstaltung und Vermittlung im Inter­
net erlauben, wenn keine Versagungsgründe nach § 4 
Abs.2 vorliegen und folgende Voraussetzungen erfüllt 
sind: 

1. Der Ausschluss mindetjähriger oder gesperrter Spieler 
wird durch Identifizierung und Authentifizierung ge­
währleistet; die Richtlinien der Kommission für Ju­
gendmedienschutz zur geschlossenen Benutzergruppe 
sind zu beachten. 

2. Die Beachtung der in der Erlaubnis festzulegenden 
Einsatzgrenzen, die 1000 Euro pro Monat nicht über­
schreiten dürfen, und des Kreditverbots ist sicher­
gestellt. 

3. Besondere Suchtanreize durch schnelle Wiederholung 
und die Möglichkeit interaktiver Teilnahme mit zeitna­
her Gewinnbekanntgabe sind ausgeschlossen; davon 
kann regelmäßig bei Lotterien mit nicht mehr als zwei 
Gewinnentscheiden pro Woche ausgegangen werden. 

4. Durch Lokalisierung nach dem Stand der Technik 
wird sichergestellt, dass nur Personen teilnehmen kön­
nen, die sich im Geltungsbereich der Erlaubnis auf­
halten. 

5. Ein an die besonderen Bedingungen des Internets 
angepasstes Sozialkonzept ist zu entwickeln und ein­
zusetzen; seine Wirksamkeit ist wissenschaftlich zu 
evaluieren. 

§ 26 

Verhältnis zu bestehenden Regelungen 
für die Klassenlotterien 

(1) Soweit die Regelungen des Staatsvertrags zwischen 
den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, 
Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thüringen über eine Staat­
liche Klassenlotterie vom 26. Mai 1992 (SKL-Staatsver­
trag) oder die Regelungen für die Nordwestdeutsche Klas­
senlotterie in der Vereinbarung der Länder Nordrhein­
Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Freie 
und Hansestadt Hamburg, Freie Hansestadt Bremen, 
Saarland, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpom­
mern und Sachsen-Anhalt zum gemeinsamen Betrieb 
einer staatlichen Klassenlotterie vom 23. Dezember 1992 
(NKL-Ländervereinbarung) im Widerspruch zu Rege­
lungen dieses Staatsvertrags stehen, sind die Regelungen 
dieses Staatsvertrags vorrangig anzuwenden. 

(2) Eine Erlaubnis nach § 4 Abs. 1 wird den Klassenlotte­
rien abweichend von Art. 4 des SKL-Staatsvertrags und 
abweichend von Art. 2 der NKL-Ländervereinbarung 
von den nach diesem Staatsvertrag zuständigen Behör­
den erteilt. 
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§ 27 

Evaluierung 

Die Auswirkungen dieses Staatsvertrages sind von den 
Glücksspielaufsichtsbehörden der Länder unter Mitwir­
kung des Fachbeirats zu evaluieren. Das Ergebnis ist drei 
Jahre nach Inkrafttreten des Staatsvertrages vorzulegen. 

§ 28 

Befristung, Fortgelten 

(1) Dieser Staatsvertrag tritt mit Ablauf des vierten Jah­
res nach seinem Inkrafttreten außer Kraft, sofern nicht 
die Ministerpräsidentenkonferenz unter Berücksichti­
gung des Ergebnisses der Evaluation (§ 27) bis Ende des 
vierten Jahres mit mindestens 13 Stimmen das Fortgelten 
des Staatsvertrages beschließt. In diesem Fall gilt der 
Staatsvertrag unter den Ländern fort, die dem Beschluss 
zugestimmt haben. 

(2) Der Staatsvertrag kann von jedem der Länder, in de­
nen er fortgilt, zum Schluss eines Kalendeljahres gekün­
digt werden. Die Kündigung ist schriftlich gegenüber 
dem Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz zu 
erklären. Die Kündigung eines Landes lässt das zwi­
schen den übrigen Ländern bestehende Vertragsverhält­
nis unberührt, jedoch kann jedes der übrigen Länder das 
Vertragsverhältnis binnen einer Frist von drei Monaten 
nach Eingang der Benachrichtigung über die gegenüber 
der oder dem Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkon­
ferenz erfolgte Kündigungserklärung zum selben Zeit­
punkt kündigen. 

§ 29 

Inkrafttreten 

(1) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Januar 2008 in Kraft. 
Sind bis zum 31. Dezember 2007 nicht mindestens 13 
Ratifikationsurkunden bei der Staatskanzlei der oder des 
Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz hinter­
legt, wird der Staatsvertrag gegenstandslos. 

(2) Mit Inkrafttreten dieses Staatsvertrages tritt der 
Staatsvertrag zum Lotteriewesen in Deutschland vom 
18. Dezember 2003/13. Februar 2004 außer Kraft. 

Für das Land Baden-Württemberg: 

Stuttgart, den 31. Juli 2007 

G. OETTINGER 

Für den Freistaat Bayern: 

München, den 7. Mai 2007 

EDMUND STOIBER 

Für das Land Berlin: 

Berlin, den 19. März 2007 

KLAUS WOWEREIT 

Für das Land Brandenburg: 

Potsdam, den 23. Februar 2007 

M.PLATZECK 

Für die Freie Hansestadt Bremen: 

Bremen, den 9. Mai 2007 

JENS BÖHRNSEN 

Für die Freie und Hansestadt Hamburg: 

Hamburg, den 4. Mai 2007 

OLE v. BEUST 

Für das Land Hessen: 

Wiesbaden, den 26. April 2007 

R. KOCH 

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern: 

Schwerin, den 31. Januar 2007 

H. RINGSTORFF 

Für das Land Niedersachsen: 

Hannover, den 25. April 2007 

CHRISTIAN WULFF 

Für das Land Nordrhein-Westfalen: 

Düsseldorf, den 22. Mai 2007 

RÜTTGERS 

Für das Land Rheinland-Pfalz: 

Mainz, den 8. Mai 2007 

KURT BECK 

Für das Saarland: 

Saarbrücken, den 30. Januar 2007 

PETER MÜLLER 

Für den Freistaat Sachsen: 

Dresden, den 9. Mai 2007 

GEORG MILBRADT 

Für das Land Sachsen-Anhalt: 

Magdeburg, den 8. Mai 2007 

BÖHMER 

Für das Land Schleswig-Holstein: 

Kiel, den 20. Juli 2007 

PETER HARRY CARSTENSEN 

Für den Freistaat Thüringen: 

Erfurt, den 20. April 2007 

DIETER ALTHAUS 

Nr.20 
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Anhang» Richtlinien zur Vermeidung und 
Bekämpfung von Glücksspielsucht« 

Zur Vermeidung und Bekämpfung von Glücksspielsucht 
gelten die folgenden Richtlinien: 

1. Die Veranstalter 

a) benennen Beauftragte für die Entwicklung von 
Sozialkonzepten, 

b) erheben Daten über die Auswirkungen der von ihnen 
angebotenen Glücksspiele auf die Entstehung von 
Glücksspielsucht und berichten hierüber sowie über 
den Erfolg der von ihnen zum Spielerschutz getrof­
fenen Maßnahmen alle zwei Jahre den Glücks­
spielaufsichtsbehörden, 

c) schulen das für die Veranstaltung, Durchführung und 
gewerbliche Vermittlung öffentlichen Glücksspiels 
eingesetzte Personal in der Früherkennung proble­
matischen Spielverhaltens, wie z. B. dem plötzlichen 
Anstieg des Entgelts oder der Spielfrequenz, 

d) schließen das in den Annahmestellen beschäftigte 
Personal vom dort angebotenen Glücksspiel aus, 

e) ermöglichen es den Spielern, ihre Gefahrdung ein­
zuschätzen, und 

f) richten eine Telefonberatung mit einer bundesweit 
einheitlichen Telefonnummer ein. 

2. Eine Information über Höchstgewinne ist mit der Auf­
klärung über die Wahrscheinlichkeit von Gewinn und 
Verlust zu verbinden. 

3. Die Vergütung der leitenden Angestellten von Glücks­
spielveranstaltern darf nicht abhängig vom Umsatz be­
rechnet werden. 

Gesetz zur Änderung 
des Landesrichtergesetzes 

Vom 11. Dezember 2007 

Der Landtag hat am 28. November 2007 das folgende 
Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Landesrichtergesetzes 

Das Landesrichtergesetz in der Fassung vom 22. Mai 
2000 (GBl. S.504), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
14. Februar 2006 (GBl. S. 21), wird wie folgt geändert: 

I. § 5 erhält folgende Fassung: 

»§ 5 

Dienstliche Beurteilung 

(1) Richter auf Lebenszeit sind alle vier Jahre vom 
umnittelbaren Dienstvorgesetzten dienstlich zu beur­
teilen (Regelbeurteilung). Das Justizministerium kann 
bestimmen, dass die Regelbeurteilung zu festen Stich­
tagen erfolgt. Richter auf Lebenszeit sind ferner zu be-

urteilen, wenn dies aus konkretem Anlass erforderlich 
ist. Dies ist der Fall 

1. anlässlich einer Bewerbung, 

2. bei einem Wechsel des Gerichts oder der Dienst­
behörde für die Dauer von mindestens sechs Mona­
ten, 

3. wenn sonstige dienstliche oder persönliche Verhält-
nisse es erfordern. 

(2) Richter auf Probe und Richter kraft Auftrags sind 
bis zum Ablauf von 18 Monaten seit ihrer Ernennung 
vom unmittelbaren Dienstvorgesetzten dienstlich zu 
beurteilen, wenn sie seit sechs Monaten nicht mehr be­
urteilt worden sind. Nach diesem Zeitpunkt sind sie 
dienstlich zu beurteilen, wenn sie seit zwölf Monaten 
nicht mehr beurteilt worden sind. Absatz I Sätze 3 und 
4 gelten entsprechend. 

(3) Beurteilt werden Eignung, Befahigung und fach­
liche Leistungen der Richter. Bei der Beurteilung rich­
terlicher Amtsgeschäfte sind die sich aus § 26 Abs.1 
und 2 des Deutschen Richtergesetzes ergebenden Be­
schränkungen zu beachten. Eine Stellungnahme zum 
Inhalt richterlicher Entscheidungen ist unzulässig. 

(4) Die Beurteilung ist dem Richter bekannt zu geben, 
auf Verlangen mit ihm zu besprechen und mit einer et­
waigen Äußerung des Richters zu dessen Personal­
akten zu nehmen. 

(5) Von der Regelbeurteilung nach Absatz 1 Satz I 
sind ausgenommen 

1. Richter im Nebenamt, 

2. Richter, die das 50. Lebensjahr vollendet haben und 

3. Richter, die am Beurteilungstermin länger als ein 
Jahr.beurlaubt sind. 

Auf Antrag werden Richter nach Vollendung des 
50. Lebensjahres weiterhin in die Regelbeurteilung 
einbezogen. 

(6) Absatz 3 Sätze 2 und 3 gelten auch bei der Er­
teilung eines Dienstzeugnisses auf Antrag (§ 116 des 
Landesbeamtengesetzes ).« 

2. In § 32 Abs. 1 Nr.2 wird die Angabe» 18 Monaten~~ 
durch die Angabe »24 Monaten« ersetzt. 

3. In § 48 Abs.l werden die Worte »für die Dauer von 
vier Jahren« durch die Worte »zu Beginn jeder Wahl­
periode des Landtags« ersetzt. 

4. In § 50 Abs.l werden die Worte »auf die Dauer von 
vier Jahren« durch die Worte »zu Beginn jeder Wahl­
periode« ersetzt. 

Artikel 2 

Schlussvorschriften 

§ 1 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft. 
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§2 

Übergangsvorschrijten 

(1) Legt das Justizministerium nach Artikel 1 Nr,l § 5 
Abs, 1 Satz 2 dieses Gesetzes Beurteilungsstichtage fest, 
kann es zugleich bestimmen, dass für die Übergangszeit 
bis zum jeweiligen Beurteilungsstichtag keine Regelbe­
urteilungen nach dem bisherigen Beurteilungsrhythmus 
mehr zu erstellen sind, 

(2) Die Zusammensetzung des Richterwahlausschusses 
richtet sich bis zum Beginn der nächsten Wahlperiode des 
Landtags nach den bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes 
gültigen Vorschriften, Die Amtszeit der bei Inkrafttreten 
dieses Gesetzes geWählten Mitglieder des Richterwahl­
ausschusses endet zu diesem Zeitpunkt, Sie verlängert 
sich bis zu diesem Zeitpunkt, wenn ihr reguläres Ende in 
den in Satz 1 bestimmten Zeitraum fallen würde, 

(3) Die Amtszeit der Mitglieder der Richterdienst­
gerichte, die zum L November 2006 ihr Amt angetreten 
haben, wird bis zum 31. Dezember 2011 verlängert. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden, 

STUTTGART, den lLDezember 2007 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

OETTINGER 

PRoRDR,GoLL STÄCHELE 

RECH RAu 
PRORDR,FRANKENBERG STRATTHAUS 

PFISTER HAUK 

GÖNNER PROF, DR, REINHART 

DRAUTZ PROF'IN DR. HÜBNER 

Gesetz zur Änderung des Landesgesetzes 
über die Bewährungs- und Gerichtshilfe 

sowie die Sozialarbeit im Justizvollzug und 
zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung 

der Finanzgerichtsordnung 

Vom 11. Dezember 2007 

Der Landtag hat am 28. November 2007 das folgende 
Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Das Landesgesetz über die Bewährungs- und Gerichts­
hilfe sowie die Sozialarbeit im Justizvollzug vom L Juli 
2004 (GBl. S. 469,504) wird wie folgt geändert: 

1. § 6 erhält folgende Fassung: 

»§ 6 

Ehrenamtliche Bewährungshelfer 

Ehrenamtliche Bewährungshelfer haben Anspruch auf 
Erstattung ihrer notwendigen Auslagen. Das Justiz­
ministeriumkann durch Rechtsverordnung bestimmen, 
dass und in welcher Höhe die notwendigen Auslagen 
durch eine angemessene fallbezogene Pauschalent­
schädigung abgegolten werden,« 

2, § 7 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz I werden die Worte »oder zunächst im 
Rahmen eines auf längstens drei Jahre beschränk­
ten Pilotprojektes in bis zu zwei Landgerichtsbe­
zirken« gestrichen. 

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

c) Die bisherigen Absätze 3 bis 5 werden Absätze 2 
bis 4. 

3. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 Satz 4 erhält folgende Fassung: 

»Die unmittelbare Dienstaufsicht über die Bewäh­
rungs- und Gerichtshelfer führt das Justizminis­
terium; § 3 Abs.1 Satz 1 und Abs,2 Satz 1 sind 
nicht anzuwenden,« 

b) Nummer 5 Satz 3 wird gestrichen. 

c) Nummer 8 Sätze 2 und 3 werden gestrichen, 

d) Es wird folgende Nummer 10 angefügt: 

»!O. Das Justizministerium wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung die bisherigen Dienststellen 
der Bewährungs- und Gerichtshilfe aufzulösen 
und neue Dienststellen zu gründen. Bei der 
Festlegung der Standorte und des Zuständig­
keitsbereichs der Dienststellen sind der örtliche 
Bedarf, die verkehrstechnische Erreichbarkeit, 
der Sitz wichtiger Kooperationspartner und die 
Erfordernisse einer effizienten Organisations­
struktur zu berücksichtigen. Durch Verwal­
tungsvorschrift des Justizministeriums können 
zu den einzelnen Dienststellen auch Nebenstel­
len eingerichtet werden.« 

Artikel 2 

Das Gesetz zur Ausführung der Finanzgerichtsordnung 
vom 29. März 1966 (GBl. S.49), zuletzt geändert durch 
Artikel 60 des Gesetzes vom L Juli 2004 (GBI. S.469), 
wird wie folgt geändert: 

1. In § lAbs. 2 werden nach dem Wort »Freiburg« die 
Worte »und in Karlsruhe« eingefügt. 

2. In § 1 Abs. 2 werden die Worte >>und in Karlsruhe« ge­
strichen, 



Nr.20 GBI. vom 14. Dezember 2007 581 

Artikel 3 

Die Verordnung des Justizministeriums über die Pilot­
bezirke einer Bewährungs- und Gerichtshilfe in freier 
Trägerschaft vom 11. August 2004 (GBI. S.687) wird 
aufgehoben. 

Artikel 4 

(1) Dieses Gesetz tritt am I. Januar 2008 in Kraft, soweit 
in Absatz 2 nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Artikel 2 Nr.2 tritt am 1. Oktober 2008 in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden. 

STUTTGART, den 11. Dezember 2007 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

OETTINGER 

PROF. DR. GOLL STÄCHELE 

RECH 

PRoRDR.FRANKENBERG 

PFISTER 

DR. STOLZ 

PROF. DR. REINHART 

RAU 

STRATTHAUS 

HAUK 

GöNNER 

DRAUTZ 

PROF'IN DR. HÜBNER 

Gesetz zur Umsetzung 
der Föderalismusreform 

im Wohnungswesen 

Vom 11. Dezember 2007 

Der Landtag hat am 29.November 2007 das folgende 
Gesetz beschlossen: 

Artikel! 

Landesgesetz zur Förderung von Wohnraum 
und Stabilisierung von Quartierstrukturen 

(Landeswohnraumförderungsgesetz - LWoFG) 

INHALTSÜBERSICHT 

ERSTER ABSCHNITT 

Allgemeines 

§ 1 Anwendungsbereich, Zweck und Zielgruppen 

§ 2 Fördergrundsätze 

§ 3 Bindungen geförderter Objekte 

§ 4 Begriffsbestimmungen 

§ 5 Umsetzung des Förderauftrags 

§ 6 Fördertatbestände 

§ 7 Fördennittel 

§ 8 Förderempfänger 

§ 9 Aufgaben und Zuständigkeiten 

§IO 
§ll 
§ 12 

§13 
§ 14 

ZWEITER ABSCHNITT 

Fördermethodlk 

Fördervoraussetzungen 

Förderausschlüsse 

Einkommen 

Förderzusage 

Zusätzliche Förderung 

DRITTER ABSCHNITT 

Bindungs- und Sicherungsrecht 

§ 15 Überlassung von Mietwohnraum 

§ 16 Bestand der Bindungen 

§ 17 Sicherung der Belegungsbindung 

§ 18 Sicherung der Bindung zur Selbstnutzung 

§ 19 Sicherung der höchstzulässigen Miete (Mietbindung) 

§ 20 Sonstige Vorsehriftcn der Sicherung, datenschutzrechtliche 
Bestimmungen, Betretungsrecht 

§ 21 Freistellung von Belegungsbindungen 

§ 22 Mittelbare Belegung durch Übertragung von 
Belegungs- und Mietbindungen 

§ 23 Zweck und Beteiligte des Kooperationsvertrages 

§ 24 Gegenstände des Kooperationsvertrages 

VIERTER ABSCHNITT 

Folgen von Verstößen 

§ 25 Naturalrestitution bei ungenehmigter Zweckiinderung 

§ 26 Geldleistungen bei Verstößen 

§ 27 Bußgeldvorschriften 

§ 28 Kündigung des Darlehensvertrages bei Autbebung 
der Förderzusage 

FÜNFTER ABSCHNITT 

Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 29 Zeitlisher Anwendungsbereich 

§ 30 ÜberieilungsbeslimmungenJllr Maßnahmen und Entscheidungen 
nach altem Recht 

§ 31 Anwendung des Zweiten Wohnungsbaugesetzes und des Woh­
nungsbindungsgesetzes 

§ 32 Überleitung der Regelungen über die Kostenmiete und Anwen­
dung des Wohnungsbindungsgesetzes. der Neubaumietenverord­
nung und der Zweiten Berechnungsverordnung 

§ 33 Wegfall der Aufwendungszuschüsse und Aufwendungsdarlehen 

§ 34 Unanwendbarkeit von Bundesrecht 

§ 35 Überprüfung der Auswirkungen des Gesetzes 

ERSTER ABSCHNITT 

Allgemeines 

§ I 

Anwendungsbereich, Zweck und Zielgruppen 

(l) Dieses Gesetz regelt die sozial orientierte Förderung 
der Schaffung und Ertüchtigung sowie des Erwerbs von 
Wohnraum, der Gestaltung des Wohnurnfeldes, der Ver­
breitung barrierefreien und barrierearmen Wohnraums 
sowie die Unterstützung der Stabilisierung und Aufrecht­
erhaltung von Quartierstrukturen. 
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(2) Ziel ist unter Beachtung der Grundsätze nach § 2 die 
Förderung von Familien, sonstigen Haushalten mit Kin­
dern, Alleinstehenden, Schwangeren, jungen kinderlosen 
Haushalten, Senioren, behinderten Menschen, Haushal­
ten mit geringem Einkommen und Haushalten mit be­
sonderen Schwierigkeiten bei der Wohnraumversorgung. 
Dabei sind Zielgruppe der Mietwohnraumförderung aus­
schließlich Haushalte, die sich am Markt nicht angemes­
sen mit Wohnraum versorgen können und auf Unterstüt­
zung angewiesen sind (soziale Wohnraumförderung). 

(3) Die Förderung soll durch Unterstützung der Bildung 
selbst genutzten Wohneigentums, der Schaffung, des Er­
werbs und der Erhaltung von Mietwohnraum einschließ­
lich genossenschaftlich genutzten Wohnraums, der Un­
terstützung der Modernisierung von Wohnraum, des 
Erwerbs von Belegungsrechten sowie damit zusammen­
hängende Maßnahmen erfolgen. 

(4) Ein Anspruch auf Förderung besteht nicht. Näheres 
zum Verfahren wird nach Maßgabe dieses Gesetzes 
durch Verwaltungs vorschrift bestimmt. 

§2 

Fördergrundsätze 

Bei der Förderung sind vor allem zu berücksichtigen: 

1. regional unterschiedliche wohnungs wirtschaftliche 
Verhältnisse, 

2. soziale Erfordernisse, 

3. die Schaffung und Erhaltung stabiler Bewohner­
strukturen unter Einbeziehung des Wohnumfeldes, 

4. die Schaffung und Erhaltung ausgewogener Sied­
lungsstrukturen sowie ausgeglichener wirtschaftli­
cher, sozialer und kultureller Verhältnisse, 

5. die funktional sinnvolle Zuordnung der Wohnungen 
zu den Arbeitsplätzen und der Infrastruktur sowie die 
ausreichende Anbindung des zu fördernden Wohn­
raums an den öffentlichen Personennahverkehr, 

6. die Stabilisierung von Quartierstrukturen auch durch 
Unterstützung von Integrationsbemühungen, 

7. die Verbesserung des Wohnumfeldes, 

8. die Verknüpfung mit anderen Förderbereichen, ins­
besondere mit Maßnahmen des Städtebaus, 

9. der sparsame Umgang mit Grund und Boden, 

10. ressourcenschonende Bauweisen unter Berücksich­
tigung ihrer ökologischen Verträglichkeit und der 
Kostenersparnis, 

11. die Nutzung des vorhandenen Gebäudebestandes, 

12. die Umnutzung von Brachen, 

13. gesellschaftliche Anforderungen, insbesondere die 
Folgen des demografischen Wandels, 

14. die Vermeidung nicht gerechtfertigter Wohnkosten­
entlas tungen. 

§ 3 

Bindungen geförderter Objekte 

(1) Das geförderte Objekt unterliegt auf Grund der 
Förderzusage öffentlich-rechtlichen Bindungen, die den 
Wohnraum der zweckentsprechenden Verwendung vor­
behalten. Art und Umfang der Bindungen sowie Beginn 
und Ende des Bindungszeitraums werden allgemein in 
den jeweiligen Förderprogrammen im Sinne des § 5 be­
stimmt. Bei Mietwohnraum handelt es sich hierbei um 
Belegungs- und Mietbindungen; bei selbst genutztem 
Wohneigentum um die Selbstnutzung. 

(2) Die Verpflichtungen aus diesen Bindungen obliegen 
dem Verfügungsberechtigten und dessen Rechtsnach­
folger. Bei vertraglicher Rechtsnachfolge hat der Verfü­
gungsberechtigte seinen Rechtsnachfolger auf den Über­
gang der Verpflichtungen und deren Inhalt schriftlich 
hinzuweisen. Dies gilt auch, wenn der Verfügungsbe­
rechtigte einen Dritten mit der Verwaltung und Vermie­
tung von gefördertem Wohnraum beauftragt oder einen 
weiteren Verfügungsberechtigten bestimmt. 

(3) Bei mittelbarer Belegung (§ 4 Abs.13 Satz 6 Nr. 2) 
unterliegt das mittelbar gebundene Objekt den Bindun­
gen und den Rechtsfolgen nach Absatz 1 und 2. 

§4 

Begriffsbestimmungen 

(1) Wohnraum ist umbauter Raum, der tatsächlich und 
rechtlich zur dauernden Wohnnutzung geeignet und vom 
Verfügungsberechtigten dazu bestimmt ist. Umbauter 
Raum ist nicht auf Dauer zur Wohnnutzung geeignet, 
wenn ein zu seiner Nutzung erforderlicher Gebäudeteil 
zerstört ist oder wenn der Raum oder Gebäudeteil aus 
baurechtlichen Gründen eine dauernde, zweckentspre­
chende Nutzung nicht gestattet. 

(2) Wohnung ist die abgeschlossene und damit baulich 
von anderen Räumen getrennte Einheit zum Wohnen be­
stimmter und geeigneter Räumlichkeiten. 

(3) Selbst genutztes Wohneigentum ist Wohnraum im 
eigenen Haus oder in einer eigenen Eigentumswohnung, 
der zu eigenen Wohnzwecken genutzt wird. 

(4) Mietwohnraum ist Wohnraum, der den Bewohnern 
auf Grund eines Mietverhältnisses oder eines genossen­
schaftlichen oder eines sonstigen ähnlichen Nutzungs­
verhältnisses zum Gebrauch überlassen wird. 

(5) Belegungsbindung ist die öffentlich-rechtliche Ver­
pflichtung des Verfügungsberechtigten, eine Mietwoh­
nung nur Wohnberechtigten zu überlassen. Mietbindung 
ist die öffentlich-rechtliche Verpflichtung des Verfügungs­
berechtigten, eine Mietwohnung einem Wohnberechtig­
ten nicht zu einer höheren als der in der Förderzusage als 
höchstzulässig angegebenen Miete zum Gebrauch zu 
überlassen. 
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(6) Die höchstzulässige Miete ist die in der Förderzusage 
festgesetzte Miete ohne den Betrag für die Betriebskos­
ten, höchstens jedoch die ortsübliche Vergleichsmiete 
abzüglich eines im Förderprogramm nach § 5 festzule­
genden Abschlags. 

(7) Wohnungssuchender ist, wer sich nicht nur vorüber­
gehend im Geltungsbereich dieses Gesetzes aufhält oder 
aufhalten will und rechtlich und tatsächlich in der Lage 
ist, für sich und seine Haushaltsangehörigen auf längere 
Dauer einen Wohnsitz als Mittelpunkt der Lebensbe­
ziehungen zu begründen und dabei einen selbständigen 
Haushalt zu führen, und die hierfür erforderliche Woh­
nung sucht. 

(8) Die Wohnfläche einer Wohnung ist die Summe 
der anrechenbaren Grundflächen der ausschließlich zur 
Wohnung gehörenden Räume. 

(9) Wohnungsbau ist das Schaffen von Wohnraum durch 
Baumaßnahmen, durch die Wohnraum in einem neuen 
selbständigen Gebäude geschaffen wird oder die als 
Änderungs- und Erweiterungsmaßnahmen durchgeführt 
werden. Änderungs- und Erweiterungsmaßnahmen sind 
bauliche Maßnahmen unter wesentlichem Bauaufwand 
zur 

1. Beseitigung von Schäden, durch die ein Gebäude auf 
Dauer ganz oder teilweise wieder zu Wohnzwecken 
nutzbar gemacht wird, 

2. Änderung, Nutzungsänderung oder Erweiterung, 
durch die Wohnraum geschaffen wird, oder 

3. Anpassung von Wohnraum an geänderte Wohnbedürf-
nisse. 

Wesentlicher Bauaufwand liegt vor, wenn er Aufwands­
kosten in Höhe von mindestens 25 000 Euro verursacht. 

(10) Modernisierungsmaßnahmen sind bauliche Maß­
nahmen, die 

1. den Gebrauchswert des Wohnraums oder des Wohnge­
bäudes nachhaltig erhöhen, 

2. die allgemeinen Wohn verhältnisse auf Dauer verbes­
sern, 

3. nachhaltig Einsparungen von Energie oder Wasser be-
wirken oder 

4. die Barrierefreiheit der Wohnung herstellen. 

Instandsetzungen, die durch die Modernisierung verur­
sacht werden, gelten als Modernisierung. 

(11) Als Erwerb neuen Wohnraums gilt der Erwerb in­
nerhalb von vier Jahren nach dessen Bezugsfertigkeit. 

(12) Eine Wohnung ist bezugsfertig, wenn sie so weit 
fertig gestellt ist, dass den künftigen Bewohnern auf 
Grund objektiver Merkmale ein Bezug zugemutet wer­
den kann. Dabei ist der tatsächliche Bezug ein Indiz für 
die Bezugsfertigkeit der Wohnung. Auf die Abnahme 
durch die Baubehörde kommt es nicht an. Der Annahme 
der Bezugsfertigkeit steht nicht entgegen, dass noch klei­
nere Arbeiten nachzuholen sind. 

(13) Belegungsrechte können als allgemeine Belegungs­
rechte, Benennungsrechte oder Besetzungsrechte be­
gründet werden. Ein allgemeines Belegungsrecht ist das 
Recht der zuständigen Stelle, von dem durch die Förde­
rung berechtigten und verpflichteten Verfügungsberech­
tigten zu fordern, eine bestimmte belegungsgebundene 
Wohnung nur einem Wohnungssuchenden zu überlassen, 
dessen Wohnberechtigung sich aus einer Bescheinigung 
nach § 15 ergibt. Benennungs- und Besetzungsrechte 
sind Beschränkungen des Auswahlrechts des Vermieters. 
Benennungsrecht ist das Recht der zuständigen Stelle, 
dem Verfügungsberechtigten fIir die Vermietung einer 
bestimmten belegungsgebundenen Wohnung mindestens 
drei Wohnungssuchende zur Auswahl zu benennen. Be­
setzungsrecht ist das Recht der zuständigen Stelle, einen 
Wohnungs suchenden zu bestimmen, dem der Verfü­
gungsberechtigte eine bestimmte belegungsgebundene 
Wohnung zu überlassen hat. Belegungsrechte können 

1. an den mit Fördermittein finanzierten Wohnungen 
(unmittelbare Belegung) oder 

2. an Ersatzwohnungen als mittelbare Belegung im 
Sinne des § 22 

begründet werden. 

(14) Bauherr ist, wer das Bauvorhaben im eigenen Na­
men für eigene oder fremde Rechnung durchführt oder 
durch Dritte durchführen lässt. Bauträger ist, wer ge­
werbsmäßig Bauvorhaben im eigenen Namen für eigene 
oder fremde Rechnung durchführt oder durch Dritte 
durchführen lässt. 

(15) Verfügungsberechtigter ist, wer auf Grund eines 
bürgerlichen dinglichen Rechts zum Besitz berechtigt 
ist, nämlich der Eigentümer, Erbbauberechtigte, Nieß­
braucher oder Inhaber eines dinglichen Wohnrechts. 

(16) Haushaltsangehörige sind die nachfolgend bezeich­
neten Personen, die miteinander eine Wohn- und Wirt­
schaftsgemeinschaft führen: 

1. der Antragsteller, 

2. der Ehegatte, 

3. der Partner einer sonstigen auf Dauer angelegten Le­
bensgemeinschaft zweier Personen und 

4. der Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschafts­
gesetzes vom 16. Februar 2001 (BGBL I S. 266) in der 
jeweils geltenden Fassung 

sowie deren Verwandte in gerader Linie und zweiten 
Grades in der Seitenlinie, Verschwägerte in gerader 
Linie und zweiten Grades in der Seitenlinie, Pflegekin­
der ohne Rücksicht auf ihr Alter und Pflegeeltern. Zu den 
Verwandten in gerader Linie rechnen auch Kinder, deren 
Geburt nach ärztlicher Bescheinigung innerhalb von 
sechs Monaten erwartet wird. Zum Haushalt rechnen 
auch Personen im Sinne des Satzes 1, wenn sie alsbald in 
den Haushalt aufgenommen werden sollen. 

(17) Junge kinderlose Haushalte sind Haushalte, in de­
nen keine der Personen im Sinne von Absatz 16 Satz 1 
Nr.l bis 4 älter als 45 Jahre ist und denen kein Kind im 
Sinne von Absatz 18 angehört. 
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(18) Kind im Sinne von Zielgruppen eines Förderpro­
gramms (§ 5) ist nur, wer das 18. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat oder das 18. Lebensjahr vollendet hat und 
wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinde­
rung außerstande ist, sich selbst zu unterhalten. 

(19) Senioren sind Personen, die das 60. Lebensjahr voll­
endet haben. Bei Ehegatten, Partnern einer auf Dauer 
angelegten Lebensgemeinschaft und Lebenspartnern im 
Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes liegen diese Vo­
raussetzungen vor, wenn eine der beiden Personen des ge­
meinsamen Haushalts das 60. Lebensjahr vollendet hat. 

(20) Alleinerziehende sind allein stehende Frauen oder 
Männer mit mindestens einem in ihrem Haushalt leben­
den Kind im Sinne von Absatz 18. Das gilt auch, wenn 
eine Sorgerechtsregelung und das dauernde Getrennt­
leben vom Ehepartner nachgewiesen wird. 

(21) Schwerbehinderte Menschen sind Haushaltsangehö­
rige, die auf Grund ihrer Behinderung spezielle Wohnbe­
dürfnisse hinsichtlich Grundriss oder Ausstattung haben. 
Die Schwerbehinderung bestimmt sich nach § 2 Abs. I 
und 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) 
vom 19. Juni 2001 (BGBl. I S.1046) in der jeweils gelten­
denFassung. 

(22) Als Eigenleistungen gelten eigene Geldmittel und 
Guthaben ohne Rückzahlungsverpflichtungen gegenüber 
Dritten, der Wert des Baugrundstücks oder Grundstücks­
teils, soweit nicht durch Fremdmittel finanziert, der Wert 
verwendeter Gebäudeteile nachAbzug der Belastungen so­
wie der Wert von Selbsthilfemaßnahmen. Die durch eine 
erste Förderung geschaffenen Vermögenswerte gelten im 
Ausnahmefall einer erneuten Förderung als Eigenleistung. 

(23) Selbsthilfemaßnahmen sind die Arbeitsleistungen, 
die zur Durchführung der geförderten Maßnahmen vom 
Bauherrn selbst, seinen Angehörigen oder von anderen 
unentgeltlich oder auf Gegenseitigkeit erbracht werden. 

§5 

Umsetzung des Färderauftrags 

Die Fördermaßnahmen erfolgen auf der Grundlage der 
zur Umsetzung dieses Gesetzes aufzustellenden Förder­
programme des Landes. Unter Berücksichtigung der 
§§ 1 und 2 können Schwerpunkte gesetzt und Kriterien 
für eine bedarfsorientierte Differenzierung herangezogen 
werden. Im Förderprogramm kann bestimmt werden, 
dass die Barrierefreiheit des Wohnraums Voraussetzung 
der Förderung ist. Gleiches gilt für energie sparende Bau­
weisen und zusätzliche energetische Anforderungen an 
den zu fördernden Wohnraum. 

§6 

F ärdertatbestände 

Tatbestände der Förderung können insbesondere sein: 

1. der Bau von Wohnraum (§ 4 Abs. 9), 

2. der Erwerb neuen Wohnraums (§ 4 Abs. 11), 

3. der Erwerb bestehenden Wohnraums, 

4. die Modemisierung von Wohnraum (§ 4 Abs. 10), 

5. der Erwerb von Belegungsrechten (§ 4 Abs.13), 

6. Maßnahmen zur Gestaltung des Wohnumfeldes sowie 
zur Stabilisierung und Aufrechterhaltung von Quar­
tierstrukturen. 

Die Fälle der zusätzlichen Förderung nach § 14 können 
eigenständige Fördertatbestände sein. Im Rahmen der 
Förderprogramme des Landes (§ 5) werden die jeweils 
maßgeblichen Fördertatbestände festgelegt und es können 
über die Anforderungen des § 10 hinausgehende Förder­
voraussetzungen festgelegt werden. Förderungen nach 
Satz 1 Nr. 6 und Satz 2 müssen den Zielgruppen dienen. 

§7 

Färdermittel 

(1) Die Förderung erfolgt durch Gewährung von Zuwen­
dungen in Form von Zuschüssen oder Darlehen oder 
von geldwerten Leistungen. Die Darlehen können auch 
zur nachstelligen Finanzierung eingesetzt werden. Im 
Förderprogramm kann dem Förderempfänger (§ 8) für 
bestimmte Fördertatbestände, insbesondere die Moder­
nisierung von Wohnraum (§ 6 Satz 1 Nr.4), die Mög­
lichkeit einer Wahl der Fördermittel zwischen der 
Gewährung von Darlehen und der Gewährung von Zu­
schüssen gestattet werden. Nicht zuwendungsfähig sind 
Einzelrnaßnahmen, für die Finanzhilfen im Rahmen der 
Städtebauförderung des Landes gewährt werden. 

(2) Soweit die Vorbereitung und Durchführung des För­
derprogramms für das folgende Programmjahr es erfor­
dern, kann das Finanzministerium auf Antrag des zustän­
digen Ressorts mit Zustimmung des Finanzausschusses 
des Landtags die zur Wohnraumförderung bereitzustel­
lenden Landesmittel schon vor dem Inkrafttreten des je­
weiligen Staatshaushaltsplans zur Vorplanung durch das 
zuständige Ressort mit der Maßgabe freigeben, dass die 
für die Förderzusage zuständige Stelle (Bewilligungs­
stelle) über die freigegebenen Mittel verfügen darf. Das 
Finanzministerium kann zur Auszahlung bewilligter För­
dermittel schon vor dem Inkrafttreten des Staatshaus­
haltsplans Mittel bereitstellen. 

(3) Die soziale Mietwohnraumförderung ist eine Dienst­
leistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse im 
Sinne des Rechts der Europäischen Gemeinschaft. Aus­
gleichsleistungen an die die Dienstleistungen erbringen­
den Unternehmen, die zugleich Tätigkeiten außerhalb 
der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen 
Interesse ausüben, sind so zu gestalten, dass sie eine Da­
seinsvorsorge ohne Überkompensation ermöglichen und 
keine nennenswerten Wettbewerbsverzerrungen hervor­
rufen. Das ist der Fall, wenn die den Unternehmen ge­
währten staatlichen Leistungen für einen angemessenen 
Zeitraum im Rahmen eines offenen, transparenten und 
nicht diskriminierenden Verfahrens festgesetzt werden. 
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Transparenz bedeutet auch, dass durch ein nachvollzieh­
bares Verfahren anhand objektivierter Kriterien offen 
gelegt wird, dass die Förderung typischerweise nicht zu 
einer Überkompensation führt und sich auf einen bloßen 
Nachteilsausgleich beschränkt. 

§8 

Förderempfänger 

(1) Empfänger der Förderung ist 

1. bei dem Bau oder der Moderuisierung von Wohnraum 
der Bauherr (§ 4 Abs.14), 

2. beim Erwerb neuen oder bestehenden Wohnraums der 
Erwerber, 

3. beim Erwerb von Belegungsrechten der Eigentümer, 
ein sonst zur Begründung von Belegungsrechten an 
dem Wohnraum Berechtigter oder der Erwerber, 

4. bei Maßnahmen zur Gestaltung des Wohnumfeldes 
sowie zur Stabilisierung und Aufrechterhaltung von 
Quartierstrukturen der Maßnahmeträger, 

5. bei der eigenständigen Förderung zusätzlicher Maß­
nahmen (§ 6 Satz 2) im Falle von § 14 Nr.1 die Ge­
meinde, ein Gemeindeverband oder ein beauftragter 
Dritter, in den Fällen von § 14 Nr.2 bis 4 der Bauherr. 

(2) Einem Bauträger (§ 4 Abs.14) kann zur Weiterver­
äußerung von Wohnraum die Zusage zur Förderung von 
Erwerbem erteilt werden, die die Fördervoraussetzungen 
erfüllen. Der Bautr'Jger kann von der Zusage auch zu 
eigenen Gunsten Gebrauch machen, wenn er den Wohn­
raum in eigenem Namen vermietet und die Fördervor­
aussetzungen erfüllt werden. 

§9 

Aufgaben und Zuständigkeiten 

(1) Die Förderung nach diesem Gesetz ist Aufgabe des 
Landes. Das Land, die Landkreise und die Gemeinden 
wirken bei der Förderung zusammen. 

(2) Wohnungswirtschaftliche Belange der Gemeinden 
sollen berücksichtigt werden; dies gilt insbesondere, 
wenn sich die Gemeinden angemessen an der Förderung 
beteiligen. Gemeinden sollen geeignete Grundstücke als 
Bauland für den Wohnungsbau überlassen und dabei die 
Anforderungen des kosten- und flächensparenden Bau­
ens berücksichtigen. Das Land kann die Gewährung 
einer Förderung von der Mitwirkung der Gemeinde ab­
hängig machen. 

(3) Gemeinden und Landkreise können mit eigenen Mit­
teln eine Förderung nach diesem Gesetz durchführen. Es 
bleibt ihnen unbenommen, eine Wohnraumförderung 
außerhalb dieses Gesetzes zu betreiben. 

(4) Die Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förder­
bank (L-Bank) kann auch mit eigenen Mitteln und mit 

Zustimmung der Landesregierung eine Förderung nach 
diesem Gesetz durchführen; die Bestimmungen gelten 
entsprechend. Sie ist berechtigt, eine Wohnraumförde­
rung mit bankeigenen Mitteln außerhalb dieses Gesetzes 
durchzuführen. 

(5) Die oberste Landesbehörde bestimmt durch Rechts­
verordnung die zuständigen Stellen. Erfolgt eine Förde­
rung nach Absatz 3 Satz 1 ausschließlich mit Mitteln 
einer Gemeinde oder eines Landkreises, trifft die Ge­
meinde oder der Landkreis die Bestimmung durch Sat­
zung oder Organisationsverfügung. 

(6) Gemeinden, die durch Rechtsverordnung nach Ab­
satz 5 Satz 1 als zuständige Stellen bestimmt sind, erfül­
len die Aufgaben als Weisnngsaufgaben. Das Weisungs­
recht ist unbeschränkt. Die Stadtkreise und Großen 
Kreisstädte unterliegen insoweit der Fachaufsicht des 
Regierungspräsidiums und der obersten Landesbehörde, 
die übrigen Gemeinden der Fachaufsicht des Landrats­
amtes, des Regierungspräsidiums und der obersten Lan­
desbehörde. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Fördermethodik 

§1O 

Fördervoraussetzungen 

(I) Die Förderung bedarf eines Förderantrags. 

(2) Die Gewährung von objektbezogenen Fördermitte1n 
setzt voraus, dass der Förderempfänger 

1. Eigentümer eines geeigneten Baugrundstücks ist oder 
nachweist, dass der Erwerb eines derartigen Grund­
stücks gesichert ist oder durch die Gewährung der 
Fördermittel gesichert wird, oder 

2. Inhaber eines Erbbaurechts von angemessener Dauer 
an einem geeigneten Grundstück ist oder nachweist, 
dass der Erwerb eines derartigen Erbbaurechts ge­
sichert ist, 

und 

3. die Gewähr für eine ordnungsgemäße und wirtschaft­
liche Durchführung des Bauvorhabens und Verwal­
tung des Wohnraums bietet, 

4. nach einer Bonitätsprüfung der Bewilligungsstelle die 
erforderliche Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit 
besitzt, insbesondere die aus der Förderung und sons­
tigen Verpflichtungen resultierende Belastung auf 
Dauer tragen kann, 

5. eine angemessene Eigenleistung erbringt, 

6. die Gewähr dafür bietet, dass der Förderzweck auch 
auf Dauer erreicht wird, 

7. mit dem Vorhaben noch nicht begonnen hat oder 
einem vorzeitigen Beginn zugestimmt wurde und 

8. die Förderung für ein Vorhaben beantragt, das öffent­
lich-rechtlichen Vorschriften entspricht. 
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Die Gewährung von Fördermitteln setzt weiter voraus, 
dass 

1. nur Haushalte begünstigt werden, deren Einkommen 
die in den jeweiligen Förderprogrammen festzulegen­
den Einkommensgrenzen nicht überschreiten und nicht 
offensichtlich ist, dass das Einkommen die maßgeb­
liche Einkommensgrenze in absehbarer Zeit um mehr 
als ein Drittel überschreitet, 

2. die übrigen im Förderprogramm sowie in weiteren 
Verwaltungsvorschriften festgelegten Anforderungen 
eingehalten werden; darin können auch Kostenober­
grenzen oder Förderpauschalen vorgesehen sein, 

3. der Wohnraum eine dem Förderzweck entsprechende 
angemessene Größe und Aufteilung aufweist und 

4. bei Änderungs- und Erweiterungsmaßnahmen (§ 4 
Abs.9) das geförderte Objekt nach Abschluss der 
Maßnahme noch mindestens 30 Jahre Wohnzwecken 
dienen kann. Änderungs- und Erweiterungsmaßnah­
men an Miet- und Genossenschaftswohnraum können 
nur gefördert werden, wenn dieser bereits leer steht 
oder wenn sichergestellt ist, dass die bisherigen Mieter 
entweder zur Zahlung der nach Durchführung der 
Maßnahme erhobenen höchstzulässigen Miete oder 
zum Umzug bereit sind. Können Mieter während der 
Durchführung der Baumaßnahmen nicht in der Woh­
nung verbleiben, muss ihre anderweitige Unterbrin­
gung gewährleistet sein. Der Antragsteller hat das Vor­
liegen der Voraussetzungen schriftlich zu bestätigen. 

(3) Bezugsgröße für die Festlegung von in Abhängigkeit 
von der Haushaltsgröße gestaffelten Einkommensgrenzen 
in den jeweiligen Förderprogrammen ist der jeweils 

kaufmännisch - auf die nächsten 1000 Euro auf- oder 
abgerundete vom Statistischen Landesamt Baden-Würt­
temberg zuletzt ermittelte durchschnittliche Bruttojahres­
verdienst der männlichen Angestellten oder Arbeitneh­
mer. Im Förderprogramm können Zu- oder Absehläge von 
dem in Satz 1 genannten statistischen Wert vorgesehen 
werden. Dabei hat sich die Festlegung der Einkommens­
grenzen für die soziale Mietwohnraumförderung an der 
Zielgruppe nach § 1 Abs. 2 Satz 2 auszurichten. 

(4) Der Antragsteller hat die Fördervoraussetzungen auf 
Verlangen der zuständigen Stelle in geeigneter Form 
nachzuweisen. Die zuständige Stelle und die oberste 
Landesbehörde sind berechtigt, die Verwendung einheit­
licher Vordrucke vorzuschreiben. Zum Nachweis der 
Schwerbehinderung (§ 4 Abs.21) kann die Vorlage des 
Ausweises nach § 69 SGB IX verlangt werden. 

(5) Vorsehriften zur Angemessenheit der Größe und der 
Aufteilung des Wohnraums sowie zur Berechnung der 
Grundfläche und zur Anrechenbarkeit auf die Wohnfläche 
können durch Verwaltungsvorschrift der obersten Lan­
desbehörde erlassen werden. Bei Bestimmungen über die 
Grenzen für Wohnungsgrößen ist insbesondere der För­
derzweek zu berüeksichtigen. Dabei ist den besonderen 
persönlichen oder beruflichen Bedürfnissen der Haus-

haltsangehörigen, insbesondere von älteren Menschen 
oder Menschen mit Behinderung, junger Haushalte in der 
Familiengründungsphase, besonderen Hälten sowie Be­
sonderheiten bei baulichen Maßnahmen in bestehendem 
Wohnraum Rechnung zu tragen. Das Verwaltungsver­
fahren ist durch Verwaltungsvorschrift der obersten Lan­
desbehörde zu regeln. Dort sind auch Bestimmungen zu 
treffen zu den Anforderungen über die Verwendung der 
Zuwendung, Mitteilungs- und Vorlagepflichten der Zu­
wendungsempfänger, den Verwendungsnachweis und die 
Prüfung der Verwendung. 

§1l 

l'örderausschlüsse 

(1) Die Förderung ist ausgeschlossen, wenn der mit ihr 
verfolgte Zweck verfehlt würde. Dies ist insbesondere 
der Fall, wenn 

1. das betroffene Grundstück außerhalb Baden-Württem­
bergs liegt, 

2. Wohnraum tatsächlich oder rechtlich nicht zur dauern­
den Wohnnutzung geeignet und vom Verfügungsbe­
reehtigten dazu bestimmt ist, 

3. die Kosten der Fördermaßnahme unzureichend oder 
überhöht veransehlagt sind, 

4. Wohnraum insbesondere auf Grund der Dimensionie­
rung der Gesamtrnaßnahme oder des Standorts den 
Anforderungen an eine ausgewogene Bewohner- und 
Quartierstruktur widerspräche, 

5. Wohnraum voraussichtlich in der Möglichkeit der Ver-
äußt;!rilng wesentlich beeinträchtigt ist. 

(2) Die Förderung der Bildung selbst genutzten Wohn­
eigentums ist darüber hinaus ausgesehlossen, wenn 

1. der Haushalt bereits über Wohneigentum von ange­
messener Größe und angemessenem Zuschnitt ver­
fügt, es sei denn, es liegt für eine erneute Förderung 
ein besonderer sachlicher Grund vor; besteht zwischen 
der Veräußerung oder sonstigen Aufgabe von ehemals 
vorhandenem ausreichenden Wohneigentum und der 
Antragstellung ein enger zeitlicher Zusammenhang, 
scheidet eine Förderung ebenfalls grundsätzlich aus, 

2. die Förderung offensichtlich nicht gereehtfertigt wäre, 
insbesondere wenn das vorhandene Vermögen bereits 
ausreichen würde, um den Antragsteller angemessen 
mit Wohnraum zu versorgen. 

§ 12 

Einkommen 

(l) Maßgebendes Einkommen für die Einhaltung der 
Einkommensgrenze ist das Gesamt jahreseinkommen des 
Antragstellers sowie der weiteren Haushaltsangehörigen. 
Maßgebend sind 
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1. bei der Förderung von selbst genutztem Wohneigen­
turn die Verhältnisse im Zeitpunkt des Eingangs eines 
prüffahigen Antrages bei der für die Antragsannahme 
zuständigen Stelle, 

2. bei der Förderung von Mietwohnraum die Verhältnisse 
im Zeitpunkt der Beantragung des Wohnberech­
tigungsscheins durch den Wohnungssuchenden oder 
die Verhältnisse im Zeitpunkt der Einkommensüber­
prüfung in der einkommensorientierten Mietwohn­
raumförderung (§ 20 Abs. 7 Satz 2). 

Ein Antrag ist prüffähig im Sinne von Satz 2 Nr. 1, wenn 
er über die persönlichen Verhältnisse der Haushaltsan­
gehörigen Auskunft gibt sowie darüber hinaus Angaben 
zu bereits vorhandenem Wohneigentum, zum Bruttoein­
kommen, zum Vorhaben sowie zu dessen Gesamtkosten 
und Finanzierung enthält. 

(2) Jahreseinkommen 

1. ist bei nicht selbständiger Arbeit der Bruttojahresver­
dienst abzüglich der zuletzt - längstens für das vor­
letzte Kalenderjahr vor AntragsteIlung steuerlich an­
erkannten Werbungskosten einschließlich der diesen 
gleichgestellten Kosten, mindestens aber der steuer­
lichen Werbungskostenpauschale, 

2. ist bei selbständiger Tätigkeit, auch in der Land­
und Forstwirtschaft oder in einem Gewerbebetrieb, 
der zuletzt längstens für das vorletzte KalendeIjahr 
vor AntragsteIlung - steuerlich anerkannte Gewinn; 
liegt kein Steuerbescheid vor, ist Jahreseinkommen 
der festgelegte Überschuss der Betriebseinnahmen 
über die Betriebsausgaben, 

3. ist bei Vennietung und Verpachtung sowie Kapitalver­
mögen der Überschuss der Einnahmen über die zuletzt 

längstens für das vorletzte Kalenderjahr vor Antrag­
steIlung steuerlich anerkannten Werbungskosten, 

4. sind wiederkehrende Bezüge aus Renten und Pen­
sionen, aus Altersvorsorgevermögen sowie aus unab­
hängigen Tätigkeiten und Versorgungsleistungen aus 
Vermögensübergabeverträgen abzüglich der zuletzt 

längstens für das vorletzte Kalendeljahr vor Antrag­
steIlung - steuerlich anerkannten Werbungskosten, 
mindestens aber der steuerlichen Werbungskostenpau­
schale, 

5. sind steuerfreie Einkünfte nach § 3 Nr. 2 des Einkom-
mensteuergesetzes. 

Satz 1 Nr. 5 findet nur Anwendung zur Ermittlung des Ein­
kommens zur Feststellung der Wohnberechtigung nach 
§ 15 sowie zur Einkommensüberprüfung in der einkom­
mensorientierten Mietwohnraumförderung (§ 20 Abs.7 
Satz 2). Ein Ausgleich mit negativem Einkommen aus an­
deren Einkommensarten oder mit negativem Einkommen 
anderer Haushaltsangehöriger ist nicht zulässig. 

(3) Bruttojahresverdienst ist der Bruttolohn oder das 
Bruttogehalt einschließlich aller tariflichen und außer­
tariflichen Leistungs-, Sozial- und sonstigen Zulagen 

und Zuschläge (insbesondere Urlaubs- und Weihnachts­
geid, Gratifikationen, 13. und 14. Monatsgehalt, Ge­
winnbeteiligungen, Tantiemen). Zum Bruttojahresver­
dienst zählen auch vermögenswirksame Leistungen des 
Arbeitgebers oder von ihm übernommene Lohnsteuerbe­
träge und Versicherungsprämien. Sachbezüge und Zah­
lungen zum Ausgleich für bestimmte Mehraufwendun­
gen zählen nicht zum Bruttojahresverdienst. 

(4) Bei der Ennittlung des Jahreseinkommens ist das 
Einkommen maßgeblich, das ab dem Monat der Antrag­
steIlung zu erwarten ist. Hierzu kann auch von dem Ein­
kommen ausgegangen werden, das innerhalb der letzten 
zwölf Monate vor AntragsteIlung erzielt worden ist. Än­
derungen des Einkommens sind zu berücksichtigen, 
wenn sie 

1. im Zeitpunkt der Antragstellung bereits eingetreten 
sind oder 

2. innerhalb von zwölf Monaten mit Sicherheit zu erwar-
ten sind, sofern Beginn und Ausmaß bekannt sind. 

Bei Einkommensänderungen ist das Zwölffache des mit 
Sicherheit zu erwartenden neuen Monatseinkommens 
zuzüglich der zu erwartenden jahresbezogenen Einmal­
leistungen zu Grunde zu legen. 

(5) Das Gesamteinkommen der künftigen Darlehensneh­
mer muss für die Bonitätsprüfung nach § 10 Abs. 2 Satz 1 
Nr.4 nach der Prognose der Bewilligungsstelle nachhal­
tig, in der Regel mindestens drei Jahre in gleicher Höhe, 
erzielbar erscheinen. Die Bewilligungsstelle ist berech­
tigt, eventuelle weitere dauerhaft erzielbare Einnalunen 
zu berücksichtigen. 

§13 

Förderzusage 

(1) Die Förderung wird durch einen schriftlichen Zuwen­
dungsbescheid der Bewilligungsstelle gewährt (Förder­
zusage). Die Förderzusage erfolgt auf der Grundlage und 
unter Berücksichtigung des Förderprogramms nach § 5. 
Die zuständige Stelle kann Bestimmungen der Förderzu­
sage nach den allgemeinen Vorschriften im Wege der 
Verwaltungs vollstreckung vollziehen. 

(2) In der Förderzusage sind Verwendungszweck, Art, 
Höhe und Bedingungen der Förderung zu regeln. Bei der 
Förderung von Wohnraum sind Beginn und Ende der Bin­
dungsdauer, Inhalt und Umfang der Bindungen sowie bei 
Mietbindungen eine höchstzulässige Miete zu bestim­
men. Für einen Zeitraum bis zur Hälfte der Bindungsdauer 
kann in der Förderzusage nach Maßgabe des Förderpro­
gramms eine Belegung durch Wohnungssuchende zuge­
lassen werden, die abweichend von § 4Abs. 7 nicht in der 
Lage sind, für sich und ihre Haushaltsangehörigen auf län­
gere Dauer einen Wohnsitz als Mittelpunkt der Lebensbe­
ziehungen zu begründen und dabei einen selbständigen 
Haushalt zu führen, wenn der Wohnraum für die übrige 
Zeit der Bindungsdauer zu Gunsten einer Zielgruppe im 
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Sinne des § 1 Abs. 2 gebunden wird. Im Falle des Satzes 3 
ist die abweichende Gebrauchsüberlassung im Mietver­
trag auf den zugelassenen Zeitraum zu befristen. 

(3) In der Förderzusage können insbesondere Bestim­
mungen getroffen werden 

1. zur Sicherung und Durchsetzung der Fördergrund­
sätze und des jeweiligen Förderzwecks (Nebenbestim­
mungen), 

2. über die Zulassung einer mittelbaren Belegung bei 
Mietwohnungen nach § 22 Abs. 3, 

3. über die Befugnis der zuständigen Stelle, bei Miet­
wohnungen ein Benennungs- oder Besetzungsrecht 
(§ 4 Abs.13) auszuüben, 

4. über Änderungen der höchstzulässigen Miete während 
der Dauer der Förderung, 

5. über Bindungen von Mietwohnraum ausschließlich zu 
Gunsten bestimmter Haushalte. 

(4) In der Förderzusage ist auf die Rechtsfolgen nach § 3 
und die Folgen von Verstößen (§§ 25 bis 28) hinzuweisen. 

§ 14 

Zusätzliche Förderung 

Eine zusätzliche Förderung kann insbesondere gewährt 
werden, 

1. wenn eine Gemeinde, ein Gemeindeverband oder ein 
beauftragter Dritter zusätzlich begleitende, auch struk­
turelle und personelle Maßnahmen ergreift, die den 
Förderzweck nachhaltig unterstützen, 

2. bei besonderen baulichen Maßnahmen, mit denen den 
Belangen der Zielgruppen zusätzlich Rechnung ge­
tragen wird, insbesondere vor dem Hintergrund des 
demografischen Wandels, 

3. bei ressourcenschonenden Bauweisen, die besonders 
wirksam zur Entlastung der Umwelt, zum Schutz der 
Gesundheit und zur rationellen Energieverwendung 
beitragen, 

4. bei besonderen experimentellen Ansätzen zur Weiter­
entwicklung des Wohnungsbaus. 

DRITTER ABSCHNITT 

Bindungs- und Sicherungsrecht 

§ 15 

Überlassung von Mietwohnraum 

(1) Der Vermieter darf die Mietwohnung nach Maßgabe 
der Förderzusage nur einem Wohnungs suchenden (§ 4 
Abs. 7) zum Gebrauch überlassen, dessen Wohnberechti­
gung sich aus einem in Baden-Württemberg ausgestell­
ten und vom Wohnungssuchenden übergebenen Wohn­
berechtigungsschein ergibt. 

(2) Die zuständige Stelle erteilt auf Antrag einen längstens 
auf ein Jahr befristeten Wohnberechtigungsschein, wenn 
der Wohnungssuchende mit seinen Haushaltsangehörigen 
(§ 4 Abs.16) die maßgebliche Einkommensgrenze ein­
hält. In dem Wohnberechtigungsschein ist anzugeben, 
welche maßgebliche Einkommensgrenze eingehalten 
wird. In dem Wohnberechtigungsschein ist ferner die für 
den Wohnungssuchenden und seine Haushaltsangehöri­
gen maßgebliche Wohnungsgröße nach der Wohnfläche 
oder der Raumzahl anzugeben. Soweit Wohnungen nach 
der Förderzusage bestimmten Haushalten vorbehalten 
sind, sind in den Wohnberechtigungsschein Angaben zur 
Zugehörigkeit zu diesen Haushalten aufzunehmen. 

(3) Die zuständige Stelle kann abweichen von der 

1. Einkommensgrenze, um eine besondere Härte für den 
Wohnungssuchenden zu vermeiden oder wenn der 
Wohnungssuchende durch den Bezug der Wohnung 
eine andere geförderte Wohnung freimacht, deren 
Miete, bezogen auf den Quadratmeter Wohnfläche, 
niedriger ist oder deren Größe die für ihn maßgebliche 
Wohnungsgröße übersteigt, 

2. maßgeblichen Wohnungsgröße zur Berücksichtigung 
besonderer persönlicher oder beruflicher Bedürfnisse 
oder zur Vermeidung besonderer Härten. 

(4) Der Antrag ist trotz Einhaltung der maßgeblichen 
Einkommensgrenze abzulehnen, wenn die Erteilung of­
fensichtlich nicht gerechtfertigt wäre; dies ist insbeson­
dere der Fall, wenn der Wohnungssuchende oder einer 
seiner Haushaltsangehörigen über angemessenes Wohn­
eigentum oder sonst über erhebliches verwertbares Ver­
mögen verfügt. 

(5) Dei Verfügungsberechtigte hat unverzüglich nachdem 
er die Wohnung einem Wohnungssuchenden überlassen 
hat, der zuständigen Stelle die Namen des Wohnungs­
suchenden und seiner Haushaltsangehörigen mitzuteilen 
und ihr den übergebenen Wohnberechtigungsschein vor­
zulegen. 

(6) Wenn der Inhaber des Wohnberechtigungsscheins 
aus der Wohnung ausgezogen ist, darf der Verfügungsbe­
rechtigte die Wohnung den Haushaltsangehörigen nach 
Maßgabe dieser Vorschrift zum Gebrauch überlassen. 
Die Wohnung darf auch ohne Nachweis der Wohnbe­
rechtigung zum Gebrauch überlassen werden, 

1. wenn der Ehegatte in der Wohnung verbleibt, 

2. nach dem Tod des Wohnberechtigten den Personen, 
die nach § 563 Abs.l und 2 des Bürgerlichen Gesetz­
buches in das Mietverhältnis eingetreten sind. 

(7) Für die Überlassung einer mit Wohnungsfürsorgemit­
teln des Landes geförderten Wohnung bedarf es nicht des 
Nachweises der Wohnberechtigung, soweit die Über­
lassung auf Grund eines ausgeübten Belegungsrechts 
erfolgt. Die für die Ausübung des Besetzungsrechts 
zuständige Stelle stellt die Wohnberechtigung nach den 
Voraussetzungen des Wohnungsfürsorgeprogramms fest. 
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§ 16 

Bestand der Bindungen 

(1) Bei Darlehen unter Einsatz von Haushaltsmitteln 
bleiben die Bindungen bestehen bei vollständiger Rück­
zahlung 

1. wegen Verstoßes gegen Bestimmungen der Förderzu­
sage bis zu dem in der Förderzusage bestimmten Ende 
der Bindungen, längstens jedoch bis zum Ablauf des 
zehnten Kalenderjahres nach dem Jahr der Rückzah­
lung, 

2. ohne Rechtsverpflichtung bis zum Ablauf des achten 
Kalenderjahres nach dem Jahr der Rückzahlung, so­
fern nicht das Ende der Bindungen nach der Förderzu­
sage vorher eintritt. 

Die Aufhebung der Förderzusage ohne Kündigung des 
Darlehensvertrages steht einer Rückzahlung im Sinne 
von Satz ] Nr.] gleich. Der Verzicht des Förderempfan­
gers auf die weitere Förderung steht einer Rückzahlung 
im Sinne von Satz 1 Nr. 1 gleich. Wurde der Wohnraum 
als selbst genutztes Wohneigentum gefördert und wird er 
bei der vorzeitigen Rückzahlung ohne Rechtsverpflich­
tung noch selbst genutzt, endet die Bindung im Zeitpunkt 
der vorzeitigen Rückzahlung. 

(2) Erlöschen bei einer Zwangsversteigerung des Grund­
stücks oder Erbbaurechts die auf Grund der Darlehensför­
derung unter Einsatz von Haushaltsmitteln begründeten 
Grundpfandrechte mit dem Zuschlag, bestehen die Bin­
dungen bis zu ihrem in der Förderzusage bestimmten 
Ende fort, längstens jedoch bis zum Ablauf des dritten Ka­
lendeljahres nach dem Kalenderjahr, in dem der Zuschlag 
erteilt worden ist. Erlöschen die Grundpfandrechte nach 
Satz 1 nicht mit dem Zuschlag in der Zwangsversteige­
rung des Grundstücks, bestehen die Bindungen unver­
ändert weiter. 

(3) Bei Rückforderung einmaliger Zuschüsse und deren 
Rückzahlung ohne Rechtsverpflichtung laufen die Bin­
dungen bis zu ihrem in der Förderzusage bestimmten 
Ende, längstens jedoch zehn Kalenderjahre nach dem 
Jahr der Rückzahlung. Bei einer Zwangsversteigerung 
des Grundstücks oder Erbbaurechts enden die Bindun­
gen mit dem Zuschlag. 

(4) Laufen die Bindungen bereits länger als 15 Jahre und 
kann der Verfügungsberechtigte den gebundenen Wohn­
raum nicht mehr in wohnungswirtschaftlich zumutbarer 
Weise nutzen, so kann zur Wiederherstellung einer sol­
chen Nutzung die zuständige Stelle im Einvernehmen mit 
der obersten Landesbehörde das Ende des Bindungszeit­
raums neu bestimmen. Dies setzt insbesondere voraus, 
dass 

1. die Freistellung oder Übertragung von Bindungen 
nach Einschätzung der zuständigen Stelle nicht in Be­
tracht kommt und 

2. der Verfügungsberechtigte im Rahmen des wirtschaft­
lich Zumutbaren für die Instandhaltung des Objekts 

gesorgt hat oder wegen Insolvenz hierzu nicht in der 
Lage ist. 

Die Neubestirnmung des Bindungszeitraums ist regel­
mäßig mit Ausgleichsleistungen im Sinne des § 21 Abs. 2 
durch den Verfügungsberechtigten zu verbinden. 

(5) Die zuständige Stelle hat auf Antrag dem Verfü­
gungsberechtigten und bei berechtigtem Interesse auch 
einem Wohnungssuchenden und dem Mieter schriftlich 
zu bestätigen, wie lange die Belegungs- und Mietbindun­
gen dauern. Die Bestätigung ist gegenüber dem Verfü­
gungsberechtigtem und dem Mieter verbindlich. 

§17 

Sicherung der Belegungsbindung 

(1) Ist eine Mietwohnung entgegen § 15 Abs.I überlas­
sen worden und hätte der Mieter dies unter Beachtung 
der erforderlichen Sorgfalt zumindest wissen können, hat 
der Vermieter auf Verlangen der zuständigen Stelle das 
Mietverhältnis zu kündigen und die Wohnung einem 
Wohnberechtigten zu überlassen. Kann der Vermieter die 
Beendigung des Mietverhältnisses durch Kündigung 
nicht alsbald erreichen, kann die zuständige Stelle unter 
den Voraussetzungen des Satzes I von dem Mieter, der 
die Wohnung entgegen § 15 dieses Gesetzes besitzt, die 
Räumung der Wohnung verlangen. 

(2) Der Verfligungsberechtigte darf eine Mietwohnung 
nur mit Genehmigung der zuständigen Stelle 

1. selbst nutzen, 

2. nicht nur vorübergehend, mehr als sechs Monate, leer 
stehen Il\ssen oder 

3. anderen als Wohnzwecken zuführen oder entspre-
chend baulich ändern. 

Im Fall von Satz] Nr.l ist die Genehmigung zu erteilen, 
wenn der Verfügungsberechtigte und dessen Haushaltsan­
gehörige die Voraussetzungen des § 15 erfüllen. Im Fan 
von Satz 1 Nr. 2 darf die Genehmigung nur erteilt werden, 
wenn und solange eine Vermietung an Wohnberechtigte 
im Sinne des § 15 nicht möglich ist und der Förderzweck 
nicht auf andere Weise, auch nicht durch Freistellung von 
Belegungsbindungen nach § 21 oder durch Übertragung 
von Belegungs- und Mietbindungen nach § 22, erreicht 
werden kann. Im Fall von Satz 1 Nr.3 kann die Genehmi­
gung erteilt werden, wenn und soweit ein überwiegendes 
öffentliches oder ein überwiegendes berechtigtes Inte­
resse des Verfügungsberechtigten odereines Dritten an der 
anderen Verwendung oder baulichen Änderung der Woh­
nung besteht; die Genehmigung kann unter der Verpflich­
tung zu einem Geldausgleich in angemessener Höhe oder 
vertraglichen Einräumung eines Belegungsrechts für eine 
Ersatzwohnung erteilt werden. Gebrauchsüberlassungen 
durch Mieter an nicht wohnberechtigte Dritte im Sinne des 
§ 15 sind nicht zulässig, wenn die Wohnung ganz oder zu 
mehr als der Hälfte der Wohnf1äche überlassen wird. 
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(3) Sobald voraussehbar ist, dass eine Wohnung bezugs­
fertig oder frei wird, hat der Verfügungsberechtigte dies 
der zuständigen Stelle unverzüglich schriftlich anzu­
zeigen und den voraussichtlichen Zeitpunkt der Bezugs­
fertigkeit oder des Freiwerdens mitzuteilen. 

§ 18 

Sicherung der Bindung zur Selbstnutzung 

(1) Der Verfügungsberechtigte darf seine Wohnung nur 
mit Genehmigung der zuständigen Stelle 

1. innerhalb der Bindungsdauer Dritten zum ausschließ­
lichen Gebrauch überlassen, 

2. nicht nur vorübergehend, mehr als sechs Monate, leer 
stehen lassen oder 

3. anderen als Wohnzwecken zuführen oder entspre-
chend baulich ändern. 

Die Gebrauchsüberlassung an Dritte ist im Fall von Satz 1 
Nr. 1 nur zu genehmigen, wenn der Dritte wohnberechtigt 
im Sinne des § 15 ist oder die Voraussetzungen einer Frei­
stellung nach § 21 vorliegen. Die Genehmigung ist nur 
wirksam, solange die Gebrauchsüberlassung höchstens 
zu einer Miete erfolgt, die sich bei einem Abschlag von 
10 Prozent gegenüber der ortsüblichen Vergleichsmiete 
ergibt. Eine Genehmigung im Falle des Satzes 1 Nr. 2 darf 
nur erteilt werden, wenn und solange eine Vermietung an 
Wohnberechtigte im Sinne des § 15 nicht möglich ist und 
der Förderzweck nicht auf andere Weise, auch nicht durch 
eine Freistellung nach § 21, erreicht werden kann. Im Fall 
des Satzes 1 Nr.3 kann die Genehmigung erteilt werden, 
wenn und soweit ein überwiegendes öffentliches oder ein 
überwiegendes berechtigtes Interesse des Verfügungsbe­
rechtigten oder eines Dritten an der anderen Verwendung 
oder baulichen Änderung der Wohnung besteht; die Ge­
nehmigung kann unter der Verpflichtung zu einem Geld­
ausgleich in angemessener Höhe erteilt werden, 

(2) Ein Erwerber der geforderten Wohnung kann inner­
halb der Bindungsdauer ein Förderdarlehen übernehmen, 
wenn er die Voraussetzungen der gewährten Förderung 
erfüllt und die zuständige Stelle der Übernahme zu­
stimmt. 

(3) Sobald voraussehbar ist, dass selbst genutzter gebun­
dener Wohnraum frei wird, hat der Verfügungsberech­
tigte dies der zuständigen Stelle unverzüglich schriftlich 
anzuzeigen und den voraussichtlichen Zeitpunkt des 
Freiwerdens mitzuteilen. 

§ 19 

Sicherung der höchstzulässigen Miete (Miefbindung) 

(1) Bestimmungen über die höchstzulässige Miete (§ 4 
Abs.6) nach § 13 dürfen nicht zum Nachteil des Mieters 
von den allgemeinen mietrechtlichen Vorschriften ab­
weichen. 

(2) Der Vermieter darf eine Wohnung nicht gegen eine 
höhere als die höchstzulässige Miete zum Gebrauch über­
lassen. Er kann die Miete nach Maßgabe der allgemeinen 
mietrechtlichen Vorschriften bis zur Grenze des Satzes 1 
erhöhen, jedoch nur unter Einhaltung der Bestimmungen 
der Förderzusage. Er hat die in der Förderzusage enthalte­
nen Bestimmungen über die höchstzulässige Miete und 
das Ende der Bindungsdauer im Mietvertrag anzugeben. 

(3) Der Vermieter darf 

1. eine Leistung zur Abgeltung von Betriebskosten nur 
nach Maßgabe der Vorschriften des Bürgerlichen Ge­
setzbuchs und 

2. eine sonstige Nebenleistung nur insoweit, als sie in der 
Förderzusage zugelassen ist, 

fordern, sich versprechen lassen oder annehmen. 

(4) Der Mieter kann sich gegenüber dem Vermieter auf 
die Bestimmungen der Förderzusage über die höchst­
zulässige Miete und auf die sonstigen Bestimmungen der 
Förderzusage zur Mietbindung berufen. Hierzu hat ihm 
der Vermieter die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
Erteilt der Vermieter die Auskünfte niCht oder nur unzu­
reichend, hat dies auf Verlangen des Mieters durch die 
zuständige Stelle zu erfolgen. 

(5) Von den Absätzen 1 bis 3 abweichende Vereinba­
rungen im Mietvertrag sind unwirksam. Der Vermieter 
hat der zur Überwachung der Einhaltung der Bindungen 
aufgerufenen Stelle unverzüglich nach Vertragsschluss 
auf seine Kosten unaufgefordert eine Mehrfertigung des 
Mietvertrages zu überlassen. Gleiches gilt auf Verlangen 
der Bewilligungsstelle. 

§ 20 

Sonstige Vorschriften der Sicherung, 
datenschutzrechtliche Bestimmungen, Betretungsrecht 

(1) Die zuständige Stelle hat über die Wohnungen, ihre 
Nutzung, die jeweiligen Mieter und Vermieter sowie 
über die Belegungsrechte und die höchstzulässigen Mie­
ten nach den Vorschriften des Landesdatenschutzgeset­
zes Daten zu verarbeiten, soweit dies zur Sicherung der 
Zweckbestimmung der Wohnungen und der sonstigen 
Bestimmungen der Förderzusage erforderlich ist. 

(2) Die Bewilligungsstelle ist berechtigt, die Verwen­
dung der Zuwendung zu prüfen oder durch Beauftragte 
prüfen zu lassen. Zu diesem Zweck kann sie die erforder­
lichen Daten erheben, insbesondere ist sie berechtigt, 
Bücher, Belege und sonstige Unterlagen einzusehen oder 
anzufordern. Der Zuwendungsempfanger ist verpflichtet, 
die notwendigen Unterlagen bereit zu halten und auf 
Verlangen vorzulegen sowie die notwendigen Auskünfte 
zu erteilen. Unterhält der Zuwendungsempfanger eine 
eigene Prüfungseinrichtung, ist von dieser der Verwen­
dungsnachweis zu prüfen und die Prüfung unter Angabe 
ihres Ergebnisses zu bescheinigen. 
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(3) Ist die zuständige Stelle nicht die Bewilligungsstelle, 
sind diese Stellen berechtigt, in Einzelfällen einander 
Unterlagen vorzulegen und Auskünfte zu erteilen, soweit 
dies zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlich ist. 

(4) Der Vermieter und der Mieter sind verpflichtet, der 
zuständigen Stelle auf Verlangen Auskunft zu erteilen 
und Einsicht in ihre Unterlagen zu gewähren und ihr die 
Besichtigung von Grundstücken, Gebäuden und Woh­
nungen zu gestatten, soweit dies zur Sicherung der 
Zweckbestimmung der Wohnungen und der sonstigen 
Bestimmungen der Förderzusage erforderlich ist. Durch 
Satz I wird das Grundrecht der Unverletzlichkeit der 
Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) eingeschränkt. 

(5) Der Vermieter hat der zuständigen Stelle die Veräuße­
rung von belegungs- oder mietgebundenen Wohnungen 
und die Begründung von Wohneigentum an solchen 
Wohnungen unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Der 
Vermieter, der eine Wohnung erworben hat, an der nach 
der Überlassung an einen Mieter Wohnungseigentum be­
gründet worden ist, darf sich dem Mieter gegenüber auf 
sein Interesse, die Räume als Wohnung für sich und 
seine Haushaltsangehörigen zu benötigen,nicht berufen. 
Im Übrigen bleiben die Bestimmungen des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs zur Kündigungsbeschränkung bei Woh­
nungsumwandlung unberührt. 

(6) Arbeitgeber haben der zuständigen Stelle Auskunft 
über die Einkommensverhältnisse der Wohnungssuchen­
den und Mieter zu erteilen, soweit dies zur Sicherung der 
Zweckbestimmung der Wohnungen oder der sonstigen 
Bestimmungen der Förderzusage erforderlich ist und be­
gründete Zweifel an der Richtigkeit der Angaben und der 
hierzu vorgelegten Nachweise bestehen. Liegen diese 
Voraussetzungen vor, sind der Wohnungs suchende und 
der Mieter verpflichtet, der zuständigen Stelle die erfor­
derlichen Angaben zum Arbeitgeber mitzuteilen. Vor 
einem Auskunftsersuchen an den Arbeitgeber soll dem 
Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben 
werden. 

(7) Soweit die Eigentumsförderung auf die Entwicklung 
des Haushaltseinkommens abstellt, ist die zuständige 
Stelle berechtigt, die maßgeblichen Einkommensverhält­
nisse und die Haushaltsgröße in regelmäßigen zeitlichen 
Abständen zu überprüfen und die hierzu erforderlichen 
Angaben beim Förderempfanger zu erheben. Erfolgt die 
Mietwohnraumförderung einkommensorientiert, ist der 
die Zusatzförderung Gewährende berechtigt, zum Zwe­
cke der Anpassung der Zusatzförderung an die Einkom­
mensentwicklung das Einkommen des Mieters regelmä­
ßig zu überprüfen und die hierfür erforderlichen Angaben 
beim Mieter zu erheben. Der Vermieter ist verpflichtet, 
diese Berechtigung in den Mietvertrag mit dem Mieter 
aufzunehmen und den Mieter zu verpflichten, die zur 
Berechnung der Zusatzförderung erforderlichen Angaben 
zu machen. Verweigert der Mieter die erforderlichen 
Angaben, entfallt die Zusatzf6rderung. Fördermittel, die 
in Abhängigkeit vom jeweiligen Haushaltseinkommen 

des Mieters gewährt werden, sollen an den Vermieter 
geleistet werden. Dies gilt auch dann, wenn dieser aus den 
geleisteten Zahlungen Rückschlüsse auf das Einkommen 
des Mieterhaushalts ziehen kann. 

(8) Soweit bestimmt ist, dass eine weitere öffentliche 
Stelle zuständig ist, gelten die Befugnisse nach Absatz 3 
und 6 für diese öffentliche Stelle entsprechend. 

(9) Die für Wohnungen geltenden Vorschriften dieses 
Abschnitts gelten entsprechend für einzelne Wohnräume 
mit Ausnahme solcher in Wohnheimen. 

(10) Für die Zwecke der Sicherung der höchstzulässigen 
Miete nach § 19 und für die Sicherungsvorschriften dieses 
Abschnitts ist der Verfügungsberechtigte dem Vermieter 
oder einem von diesem beauftragten Dritten gleichge­
stellt. 

(11) Auf die Förderung und die Bindungen des selbst 
genutzten Wohneigentums nach § 3 Abs.1 sind Absatz 1, 
4 und 6 entsprechend anzuwenden. 

§ 21 

Freistellung von Belegungsbindungen 

(1) Die zuständige Stelle kann den Verfügungsberechtig­
ten von den Verpflichtungen nach § 15 Abs. 1 und § 17 
Abs. 2 Satz 1 freistellen, wenn und soweit 

1. nach den örtlichen wohnungs wirtschaftlichen Verhält­
nissen ein überwiegendes öffentliches Interesse an den 
Belegungsbindungen nicht mehr besteht, 

2. die Freistellung der Schaffung oder Erhaltung sozial 
stabiler Bewohnerstrukturen dient oder an der Frei­
stellung ein sonstiges überwiegendes öffentliches ln­
teresse besteht oder 

3. an der Freistellung ein überwiegendes berechtigtes, 
auch wirtschaftliches, Interesse des Verfügungsberech­
tigten oder eines Dritten besteht; ein überwiegendes 
berechtigtes Interesse auf Grund fehlender Nachfrage 
kann nur angenommen werden, wenn der Verfügungs­
berechtigte nachweist, dass ein hinreichendes eigenes 
Bemühen um eine zweckentsprechende Nutzung der 
gebundenen Wohnung über einen Zeitraum von min­
destens sechs Monaten erfolglos geblieben ist. 

Freistellungen können für bestimmte Wohnungen, für 
Wohnungen bestimmter Art oder für Wohnungen in be­
stimmten Gebieten erteilt werden. Eine Freistellung soll 
befristet erfolgen. Sie bedarf der Schriftform. 

(2) Für die Freistellung hat ein Ausgleich dadurch zu er­
folgen, dass der Verfügungsberechtigte der zuständigen 
Stelle nach § 22 das Belegungsrecht für Ersatzwohnun­
gen einräumt oder einen Geldausgleich in angemessener 
Höhe oder einen sonstigen Ausgleich in angemessener 
Art und Weise leistet. Von einem Ausgleich kann abgese­
hen werden, wenn und soweit die Freistellung im über­
wiegenden öffentlichen Interesse erteilt wird. 
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(3) Die vorstehenden Vorschriften sind auf die Bindung 
bei selbst genutztem Wohneigentum entsprechend an­
wendbar. 

§ 22 

Mittelbare Belegung durch Obertragung von 
Belegungs- und Mietbindungen 

(1) Die zuständige Stelle kann mit dem Verfügungs­
berechtigten vereinbaren, dass die Belegungs- und Miet­
bindungen auf Ersatzwohnungen des Verfügungsberech­
tigten übergehen, wenn 

1. dies der Schaffung oder Erhaltung sozial stabiler Be­
wohnerstrukturen dient oder aus anderen Gründen der 
örtlichen wohnungs wirtschaftlichen Verhältnisse ge­
boten ist, 

2. an der Übertragung ein sonstiges überwiegendes öf­
fentliches Interesse besteht oder 

3. an der Übertragung ein überwiegendes berechtigtes 
auch wirtschaftliches Interesse des Verfügungsberech­
tigten oder eines Dritten besteht 

und 

4. geförderte Wohnungen und Ersatzwohnungen unter 
Berücksichtigung des Förderzwecks gleichwertig sind 
und sichergestellt ist, dass zum Zeitpunkt des Über­
gangs die geförderten Wohnungen wie auch die Er­
satzwohnungen bezugsfertig oder frei sind. 

(2) Gegenstand der schriftlichen öffentlich-rechtlichen 
Übertragungsvereinbarung im Sinne des Absatzes 1 kön­
nen auch Änderungen der Belegungsbindungen, insbe­
sondere deren Anzahl oder Art sein, wenn die Änderungen 
unter Berücksichtigung der maßgeblichen Umstände, ins­
besondere des Wohnwerts der Wohnungen, nicht zu einem 
mehr als nur unerheblichen wirtschaftlichen Vorteil des 
Verfügungsberechtigten führen. 

(3) Die Bewilligungsstelle kann mit Zustimmung der 
zuständigen Stelle in der Förderzusage nach § 13 eine 
Übertragung der Belegungs- und Mietbindung zulassen, 
wenn zu diesem Zeitpunkt die Voraussetzungen des Ab­
satzes 1 vorliegen. Einer Übertragungsvereinbarung be­
darf es dann nicht. 

(4) In der Vereinbarung oder der Förderzusage nach Ab­
satz 3 sind weitere zum Übergang von Belegungs- und 
Mietbindungen und zur Änderung der Belegungsbindun­
gen erforderliche Bestimmungen zu treffen, namentlich 
zum Zeitpunkt des Übergangs. Auf die Ersatzwohnungen 
sind die Vorschriften des Dritten und Vierten Abschnitts 
anzuwenden. 

(5) Sind gewährte Fördermittel durch dingliche Rechte 
am Grundstück der geförderten Wohnungen gesichert, 
können die zuständige Stelle, der Verfügungsberechtigte 
und der Gläubiger vereinbaren, dass die dinglichen 
Rechte aufgehoben und am Grundstück der Ersatzwoh­
nungen neu bestellt werden. 

§ 23 

Zweck und Beteiligte des Kooperationsvertrages 

(1) Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstige öffent­
liche Stellen können mit Eigentümern oder sonstigen 
Verfügungsberechtigen von Wohnraum Vereinbarungen 
über Angelegenheiten der örtlichen Wohuraumversor­
gung treffen (Kooperationsverträge), um Maßnahmen, 
Ziele und Grundsätze dieses Gesetzes zu unterstützen. 

(2) In die Vereinbarungen können Dritte, insbesondere 
öffentliche und private Träger sozialer Aufgaben und 
andere mit der Durchführung des Kooperationsvertrages 
Beauftragte, einbezogen werden. Soweit Aufgaben der 
nach diesem Gesetz zuständigen Stellen berührt werden, 
ist deren Einvernehmen erforderlich. Leistungsverpflich­
tungen des Landes können nur im Rahmen des Förder­
programms nach § 5 begründet werden. 

§ 24 

Gegenstände des Kooperationsvertrages 

(1) Gegenstände des Kooperationsvertrages können ins­
besondere sein: 

1. die Begründung oder Verlängerung von Belegungs­
und Mietbindungen an Wohnraum des Eigentümers 
oder sonstiger Verfügungsberechtigter zu Gunsten der 
Gemeinde, einer zuständigen Stelle oder eines Trägers 
sozialer Aufgaben, 

2. im Zusammenhang mit Vereinbarungen nach Num­
mer 1 die Übernahme von Bewirtschaftungsrisiken 
sowie die Übernahme von Bürgschaften für die Er­
bringung einmaliger oder sonstiger Nebenleistungen 
der Mieter, 

3. die Aufhebung von Belegungs- und Mietbindungen 
oder die Änderung von Belegungsbindungen an 
Wohnraum, soweit dies nach diesem Gesetz zulässig 
ist, 

4. die Übernahme von wohnungswirtsehaftlichen, bau­
lichen und sozialen Maßnahmen, insbesondere von 
solchen der Verbesserung des Wohnumfelds, der Be­
hebung sozialer Missstände und der Quartiersverwal­
tung, 

5. die Überlassung von Grundstücken und Räumen für die 
mit dem Kooperationsvertrag verfolgten Zwecke. 

(2) Die vereinbarten Leistungen eines Kooperations­
vertrages müssen den gesamten Umständen nach ange­
messen sein und in sachlichem Zusammenhang mit den 
jeweils beabsichtigten Maßnahmen der Wohnraumver­
sorgung stehen. Die Vereinbarung einer vom Eigentümer 
oder sonstigen Verfügungsberechtigten oder von einem in 
den Vertrag einbezogenen Dritten zu erbringenden Leis­
tung ist unzulässig, wenn er auch ohne sie einen Anspruch 
auf die Gegenleistung hätte. 
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VIERTER ABSCHNITT 

Folgen von Verstößen 

§ 25 

Naturalrestitution bei ungenehmigter Zweckänderung 

Wer den aus § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und § 18 Abs.l Satz 1 
Nr. 3 folgenden Verpflichtungen zuwiderhandelt, hat auf 
Verlangen der zuständigen Stelle die Eignung für Wohn­
zwecke auf seine Kosten wieder herzustellen. 

§ 26 

Geldleistungen bei Verstößen 

(I) Für die Zeit des Verstoßes gegen die Vorschriften von 
§ 15, § 17, § 18, § 19 Abs. 2 und 3 oder § 20Abs. 5 Satz I 
kann die zuständige Stelle von dem Verfügungsberech­
tigten, dem Vermieter oder deren Beauftragten durch Ver­
waltungsakt Geldleistungen je Quadratmeter Wohnfläche 
der Wohnung, auf die sich der Verstoß bezieht, erheben. 
Die Erhebung von Geldleistungen ist im Übrigen zulässig 
bei Verstößen gegen die Zweckbestimmung der Förde­
rung und die Informationspflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2 
und3. 

(2) Für die Bemessung der Geldleistungen sind die Art 
des Verstoßes, der Wert der Förderung und im Falle des 
§ 19 Abs.2 zudem der Betrag, um den das tatsächliche 
Entgelt die zulässige Miethöhe überschreitet, im Fall des 
§ 19 Abs. 3 die Höhe der Nebenleistung maßgebend. Die 
Geldleistung darf den Wert der Förderung nicht überstei­
gen. 

(3) Die eingezogenen Geldleistungen sind durch die 
zuständige Stelle für Maßnahmen nach diesem Gesetz 
einzusetzen. 

§ 27 

Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer 

1. entgegen § 15 Wohnraum einem nicht berechtigten 
Wohnungssuchenden zum Gebrauch überlässt, 

2. entgegen § 19 Abs.2 Satz 1 und 2 die höchstzulässige 
Miete nicht beachtet, 

3. entgegen § 17 Abs.2 Satz 1 oder § 18 Abs.l Satz 1 
den Genehmigungserfordernissen nicht nachkommt, 

4. entgegen § 19 Abs. 3 eine dort genannte Leistung for­
dert, sich versprechen lässt oder annimmt, 

5. die Mitteilungs- und Anzeigepflichten nach § 17 Abs. 3, 
§ 18 Abs. 3 oder § 20 Abs. 5 Satz 1 nicht erfüllt oder 

6. die Informationspflichten nach § 3 Abs. 2 Satz 2 und 3 
oder § 19 Abs. 2 Satz 3 nicht erfüllt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des 
Absatzes 1 Nr. 5 und 6 mit einer Geldbuße bis zu 2500 
Euro, in den Fällen des Absatzes 1 Nr.l und 2 mit einer 

Geldbuße bis zu 10000 Euro, in den übrigen Fällen mit 
einer Geldbuße bis zu 50000 Euro geahndet werden. 
§ 26 Abs. 3 gilt entsprechend. 

§ 28 

Kündigung des Darlehensvertrages bei 
Aufhebung der Förderzusage 

Die Aufhebung der Förderzusage berechtigt die Bewil­
ligungsstelle zur Kündigung des Darlehensvertrages. Bei 
einer Aufhebung der Förderzusage kann das zuständige 
Ressort im Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
die Kündigung des Darlehensvertrages durch die Dar­
lehen gewährende Stelle verlangen. 

FÜNFTER ABSCHNITT 

Übergangs- und Schlnssbestimmungen 

§ 29 

Zeitlicher Anwendungsbereich 

Dieses Gesetz findet Anwendung auf Wohnungen, für 
die die Förderentscheidung vor seinem Inkrafttreten 
getroffen wurde, sowie auf Maßnahmen, für die die För­
derzusage nach dem 31. Dezember 2007 erteilt wird, so­
weit nicht im Folgenden Abweichendes bestimmt ist. 
Das gilt auch für die mit Wohnungsfürsorgemitteln des 
Landes nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz in der 
Fassung vom 19. August 1994 (BGBL S. 2138), aufgeho­
ben durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. September 
2001 (BGBL I S. 2376), geförderten Wohnungen. 

§ 30 

Oberleitungsbestimmungenjür Maßnahmen und 
Entscheidungen nach altem Recht 

(1) Vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes wirksam ge­
wordene Entscheidungen gelten weiter. Ist über einen 
Antrag im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
nicht bestandskräftig entschieden, finden die zum An­
tragszeitpunkt maßgebenden Vorschriften weiterhin An­
wendung. In anderen Verwaltungsverfahren gilt das im 
Zeitpunkt von deren Abschluss geltende Recht, soweit 
nicht in den nachfolgenden Vorschriften etwas anderes 
bestimmt ist. 

(2) Bei der Erhebung von Geldleistungen oder der Ver­
folgung von Ordnungswidrigkeiten ist das im Zeitpunkt 
des Verstoßes geltende Recht zu Grunde zu legen. Das 
gilt auch, soweit das darauf gerichtete Verwaltungs­
verfahren erst nach Inkrafttreten dieses Gesetzes abge­
schlossen wird. 

(3) Wohnberechtigungsscheine nach § 5 des Wohnungs­
bindungsgesetzes (WoBindG) in der Fassung vom 
13.September 2001 (BGBL I S.2405) und § 27 des 
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Wohnraumförderungsgesetzes (WoFG) vom 13. Septem­
ber 2001 (BGBL I S.2376) verlieren ihre Wirksamkeit 
spätestens mit Ablauf des 31. Dezember 2008. Das gilt 
nicht für Mieter, die zu diesem Zeitpunkt bereits im Be­
sitz einer Wohnung sind. 

(4) Die im Rahmen der einkommensorientierten Miet­
wohnraumförderung getroffenen Vereinbarungen über 
die Erbringung der Zusatzförderung gelten weiter. Ent­
sprechendes gilt für die einseitige Verpflichtungserklä­
rung durch den Empfänger der Objektförderung gegen­
über der Bewilligungsstelle. 

(5) Als Bezugsgröße für einkommensabhängige Fest­
legungen nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz und 
dem Wohnraumförderungsgesetz gilt in einem Zwei­
personenhaushalt nach Inkrafttreten dieses Gesetzes der 
durchschnittliche Bruttojahresverdienst der männlichen 
Angestellten nach § 10 Abs. 3. Für jeden weiteren Haus­
haltsangehörigen (§ 4 Abs.16) erhöht sich dieser Betrag 
um 6000 Euro. Das Gesamteinkommen ist nach § 12 zu 
ermitteln. Für die Ermittlung der Einhaltung einkom­
mensabhängiger Festlegungen gilt die Bezugsgröße nach 
Satz 1 mit folgenden Abzügen in Prozent: 

Haushalts-
angehörige 

1 

2 

3 

4 

5 

Abzüge in Prozent bei der Einkommensgrenze 

§ 9 Abs. 2 des Wohnraumförderungsgesetzes 
oder § 25 des Zweiten Wohnungsbaugesetzes 

Ohne +10% +20% +30% 
Zuschlag 

65 60 60 55 

50 45 40 35 

45 40 35 30 

40 35 30 25 

35 30 25 20 

+40% 

55 

30 

25 

20 

15 

Für jeden weiteren Haushaltsangehörigen vermindert sich 
der Abschlag um 5 Prozent. Diese prozentualen Abzüge 
ändern sich erstmals am 1. Januar 2010 und am 1. Januar 
eines jeden darauf folgenden dritten Jahres um den Pro­
zentsatz, um den sich die Bezugsgröße nach Satz 1 ver­
ändert hat. Abweichende Stufungen sind entsprechend 
Satz 4 zu ermitteln. Die Landesregierung wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung die Bezugsgröße nach Satz 1 in 
Abhängigkeit von dem durchschnittlichen Bruttojahres­
verdienst der männlichen Arbeitnehmer zu bestimmen 
und den Erhöhungsbetrag nach Satz 2 sowie die Abzüge 
nach Satz 4 und 5 dem anzupassen. 

§ 31 

Anwendung des Zweiten Wohnungsbaugesetzes und 
des Wohnungsbindungsgesetzes 

(1) Folgende Vorschriften des Zweiten Wohnungsbau­
gesetzes in der bis zum 31. Dezember 2001 geltenden 
Fassung sind weiter anzuwenden: 

Auf vor dem 1. Januar 2002 und in den Fällen des § 46 
Abs.2 WoFG vor dem 1. Januar 2003 

1. für nach den §§ 42 bis 45 II.WoBauG bewilligte Dar­
lehen für die Bilanzierung von Aufwendungsdarlehen 
undAnnuitätsdarlehen § 42 Abs.1 Satz 3 in Verbindung 
mit § 88Abs. 3 IIWoBauG, 

für Zinserhöhungen und erstmalige Verzinsungen § 44 
Abs. Zund 3 und § 87 aAbs. 5 ILWoBauG, 

für Tilgungserhöhungen § 44 Abs. 4 Satz 2 und 3 
ILWoBauG, 

für Kündigungen § 44 Abs. 5 Satz 2 und 3 ILWoBauG, 

für die Rückzahlung eines Familienzusatzdarlehens 
§ 45 Abs. 8ILWoBauG; 

2. für nach § 88 IIWoBauG bewilligte Aufwendungs­
darlehen und -zuschüsse § 88 bAbs. 2 bis 4 n.WoBauG 
bis zum 31. Dezember 2008, 

für die Ausweisung eines Aufwendungsdarlehens in der 
Bilanz § 88Abs. 3 n.WoBauG. 

(2) Folgende Vorschriften des Wohnungsbindungsgeset­
zes in der ab 1. Januar 2002 geltenden Fassung sind wei­
ter anzuwenden: 

Für Zinserhöhungen und erstmalige Verzinsungen § 18 a 
Abs.l Satz 1, Abs. 2, 3 und 5 WoBindG. 

§ 32 

Überleitung der Regelungen über die Kostenmiete 
und Anwendung des Wohnungsbindungsgesetzes, 

der Neubaumietenverordnung und 
der Zweiten Berechnungsverordnung 

(1) Für 

1. öffentlich geförderten Wohnraum im Sinne des Ersten 
Wohnungsbaugesetzes und des Zweiten Wohnungs­
baugesetzes, 

2. Wohnraum, für dessen Bau bis zum 31.Dezember 
2001 ein Darlehen oder ein Zuschuss aus Wohnungs­
fürsorgemitteln des Landes nach § 87 a Abs. 1 Satz 1 
n.WoBauG bewilligt worden ist, und 

3. Wohnraum, für den bis zum 31. Dezember 2001 Auf­
wendungszuschüsse und Aufwendungsdarlehen nach 
§ 88 II.WoBauG bewilligt worden sind, 

finden das Wohnungsbindungsgesetz, die Neubaumie­
tenverordnung 1970 in der Fassung vom 14. Dezember 
1990 (BGBl. I S. 2204) und die Zweite Berechnungsver­
ordnung in der Fassung vom 12. Oktober 1990 (BGBl. I 
S. 2179) bis zum 31. Dezember 2008 in der jeweils gel­
tenden Fassung Anwendung. 

(2) Die Miete, die in den Fällen des Absatzes 1 zum 
31. Dezember 2008 als Kostenmiete geschuldet wird, gilt 
zum 1. Januar 2009 als die vertraglich vereinbarte Miete. 
Soweit in Mietverträgen, Bewilligungen oder Förderver­
einbarungen Regelungen über die Kostenmiete enthalten 
sind, werden sie durch die Vorschriften des Absatzes 3 
ersetzt. 
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(3) Auf das Mietverhältnis finden zum 1. Januar 2009 die 
Vorschriften des allgemeinen Wohnraummietrechts nach 
den Maßgaben dieses Absatzes Anwendung. Soweit eine 
Modernisiernng den mittleren Standard einer entspre­
chenden Neubauwohnung übersteigt, kann der Vermieter 
die jährliche Miete um 4 Prozent der für die Wohnung 
aufgewendeten Kosten erhöhen. Die Wohnung darf für 
die Dauer der Bindung nicht gegen eine höhere Miete 
zum Gebrauch überlassen werden, als sie die Gemeinde 
durch Satzung unter Beachtung des § 7 Abs. 3 festgelegt 
hat. Der Vermieter ist verpflichtet, der Gemeinde die 
hierzu erforderlichen Angaben zu machen. Die nach 
Satz 3 bestimmte Miete darf nicht höher sein, als sie sich 
bei einem Abschlag von 10 Prozent gegenüber der 
ortsüblichen Vergleichsmiete ergibt. Überschreitet die 
Miete nach Absatz 2 Satz 1 die ortsübliche Vergleichs­
miete, gilt ab 1. Januar 2010 die ortsübliche Vergleichs­
miete als die vertraglich vereinbarte Miete. Ab I. Januar 
2012 gilt dann Satz 3 und 5. Satz 3 und 5 gilt auch für 
die Neuvermietung der Wohnung. Auf die nach Satz 3, 5 
und 6 zulässige Miete finden die für die höchstzulässige 
Miete (§ 4 Abs. 6) geltenden Bestimmungen sinngemäße 
Anwendung. 

(4) Verfahren nach dem Wohnungsbindungsgesetz, der 
Neubaurnietenverordnung 1970 und der Zweiten Berech­
nungsverordnung, die die Kostenmiete zum Gegenstand 
haben und die vor dem 1. Januar 2009 förmlich eingeleitet 
worden sind, werden nach den bis zum 31. Dezember 
2008 geltenden Vorschriften abgeschlossen. 

§ 33 

Wegfall der Aufwendungszuschüsse und 
Aufwendungsdarlehen 

(1) Die Bewilligung von Aufwendungszuschüssen kann 
für den Zeitraum widerrufen werden, in dem der Bauherr 
oder sein Rechtsnachfolger schuldhaft gegen eine Ver­
pflichtung zur zweckbestimmten Verwendung der Woh­
nung oder zur Einhaltung der Höhe des Entgelts für 
eine vermietete oder sonst zum Gebrauch überlassene 
Wohnung verstoßen hat. Soweit die Bewilligung der Zu­
schüsse widerrufen worden ist, sind diese zurückzuerstat -
ten. Ist die Zweckbestimmung auf den Zeitraum befristet, 
für den sich durch die Gewährung der Mittel die laufenden 
Aufwendungen vermindern, bleibt die Dauer der Zweck­
bestimmung unberührt. 

(2) Aufwendungsdarlehen können fristlos gekündigt 
werden, wenn der Bauherr oder sein Rechtsnachfolger 
schuldhaft gegen eine Verpflichtung zur zweckbestimm­
ten Verwendung der Wohnung oder zur Eiuhaltung der 
Höhe des Entgelts für eine vermietete oder sonst zum 
Gebrauch überlassene Wohnung verstoßen hat. Die Kün­
digung kann auf Teilbeträge des Aufwendungsdarlehens 
beschränkt werden, die während der Dauer des Verstoßes 
ausgezahlt worden sind. Ist die Zweckbestimmung auf 
den Zeitraum befristet, für den sich durch die Gewährung 

der Mittel die laufenden Aufwendungen vermindern, 
bleibt die Dauer der Zweckbestimmung unberührt. 

(3) Verzichtet der Bauherr oder sein Rechtsnachfolger in 
vollem Umfang auf die Auszahlung noch ausstehender 
AufwendungsZllschüsse, endet die Zweckbestimmung 
mit Ablauf des Zeitraumes, für den sich durch die Ge­
währung der Zuschüsse die laufenden Aufwendungen 
vermindern. Verzichtet der Bauherr oder sein Rechts­
nachfolger in vollem Umfang auf die Auszahlung noch 
ausstehender Teilbeträge eines Aufwendungsdarlehens, 
verkürzt sich die Dauer der Zweckbestimmung um den 
Zeitraum, für den auf die Auszahlung verzichtet wird, je­
doch höchstens um drei Jahre. Wird das Aufwendungs­
darlehen ohne rechtliche Verpflichtung vorzeitig voll­
ständig zurückgezahlt, endet die Zweckbestimmung mit 
der Rückzahlung. 

§ 34 

Unanwendbarkeit von Bundesrecht 

Das Wohnraumförderungsgesetz vom 13. September 
2001 (BGBl. I S. 2376), zuletzt geändert durch Artikel 2 
Abs.13 des Gesetzes vom 5.Dezember 2006 (BGBL I 
S.2748), das Wohnungsbindungsgesetz in der Fassung 
vom 13. September 2001 (BGBl. I S. 2405), zuletzt geän­
dert durch Artikel 87 der Verordnung vom 31. Oktober 
2006 (BGBl. I S.2407), die Neubaumietenverordnung 
1970 in der Fassung vom 12. Oktober 1990 (BGBL I 
S. 2203), zuletzt geändert durch Verordnung vom 25. No­
vember 2003 (BGBL I S. 2346), und die Zweite Berech-

. nungsverordnung in der Fassung vom 12. Oktober 1990 
(BGBL I S.2179), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 25. November 2003 (BGBL I S. 2346), sind ab l.Ja­
nuar 2008 nicht mehr anzuwenden. §§ 29 bis 33 bleiben 
unberührt. 

§ 35 

Überprüfung der Auswirkungen des Gesetzes 

Die Auswirkungen dieses Gesetzes werden nach einem 
Erfahrungszeitraum von drei Jahren durch die Landes­
regierung unter Mitwirkung der kommunalen Landes­
verbände sowie der Verbände der Wohnungswirtschaft 
überprüft. Die Landesregierung unterrichtet den Landtag 
über das Ergebnis der Überprüfung. 

Artikel 2 

Gesetz zur Autbebung des Gesetzes 
über den Abbau der FehJsubventionierung 

im Wohnungswesen für Baden-Württemberg 

§ 1 

Das Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im 
Wohnungswesen für Baden-Württernberg in der Fassung 
vom 2. März 2002 (GBI. S.154), zuletzt geändert durch 
Artikel 16 der Verordnung vom 25. April 2007 (GBL 
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S.252), wird aufgehoben. Ist über einen Antrag oder 
Rechtsbehelf im Zeitpunkt des Inkrafttretens nach Arti­
kel 5 dieses Gesetzes nicht bestands- oder rechtskräftig 
entschieden, findet das bis dahin geltende Recht weiter­
hin Anwendung. Die Verpflichtung, das Aufkommen aus 
den Ausgleichszahlungen binnen drei Jahren zweckent­
sprechend zu verwenden und es anderenfalls an das Land 
abzuführen, bleibt unberührt. 

§2 

Folgende Verordnungen werden aufgehoben: 

1. die Verordnung der Landesregierung zur Durchfüh­
rung des Gesetzes über den Abbau der Fehlsubventio­
nierung im Wohnungswesen für Baden-Württemberg 
vom 10. Dezember 2002 (GBL S.478), zuletzt geän­
dert durch Verordnung vom 5. Dezember 2006 (GBL 
S.367), 

2. die Verordnung des Wirtschaftsministeriums über die 
Fachaufsicht bei der Durchführung der Gesetze über 
den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungs­
wesen durch Bundesbehörden vom 15. Juni 1998 
(GBL S.374), zuletzt geändert durch Artikel 67 der 
Verordnung vom 25. April 2007 (GBL S. 252), 

3. die Höchstbeträge-Verordnung vom 14. Dezember 
2004 (GBL S. 920), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 30. November 2006 (GBl. S. 386). 

§3 

Sämtliche Verwaltungs akte, die auf der Grundlage des 
Gesetzes über den Abbau der Fehlsubventionierung im 
Wohnungswesen für Baden-Württemberg erlassen wur­
den, auch soweit sie bereits bestands kräftig geworden 
sind, werden, soweit sie eine Zahlungspflicht oder an­
dere Belastung für Zeiträume ab dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes nach Artikel 5 bestimmen, mit Wirkung ab dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes unwirksam. 

Artikel 3 

Folgeänderungen 

§ 1 

Aufhebung des Gesetzes zur Ausführung des 
Wohnraumförderungsgesetzes 

Das Gesetz zur Ausführung des Wohnraumförderungs­
gesetzes vom 13. Dezember 2001 (GBL S.682), zuletzt 
geändert durch Artikel 14 der Verordnung vom 25. April 
2007 (GBL S. 252), wird aufgehoben. 

§2 

Anderung des Meldegesetzes 

§ 4 Abs. 2 Nr.lO des Meldegesetzes in der Fassung vom 
23. Februar 1996 (GBI. S. 269, ber. S. 593), zuletzt geän­
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. März 2006 
(GBI. S. 60), erhält folgende Fassung: 

»10. für die Sicherung der Belegungsbindung von nach 
dem Zweiten Wohnungsbaugesetz, dem Wohnraum­
förderungsgesetz und dem Landeswohnraurnförde­
rungsgesetz geförderten Wohnungen die Tatsache, 
dass der Betroffene eine nach dem Zweiten Woh­
nungsbaugesetz, dem Wohnraurnförderungsgesetz 
oder dem Landeswohnraumförderungsgesetz geför­
derte Wohnung bewohnt, sowie die Art der Förde­
rung.« 

§ 3 

Anderung des Gesetzes über die 
Landeskreditbank Baden-Württemberg 

- Förderbank 

In § 3 Abs. 2 Nr. 2 des Gesetzes über die Landeskreditbank 
Baden-Württemberg - Förderbank vom 1 1. November 
1998 (GBL S.581), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
11. März 2004 (GBL S. 98), wird das Wort »sozialen« ge­
strichen. 

§4 

Weitere Anderungen 

(1) Die Wohnraumförderungs-Durchführungsverordnung 
vom 29. Januar 2002 (GBL S. 92), geändert durch Verord­
nung vom 4. Februar 2003 (GBL S.llO), wird aufgeho­
ben. Artikel 1 § 30 Abs.l Satz 2 findet entsprechende An­
wendung. 

(2) Die Verordnung der Landesregierung über Zustän­
digkeiten nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
in der Fassung vom 2.Februar 1990 (GBL S.75, ber. 
S.268), zuletzt geändert durch Verordnung vom 19. Juni 
2007 <GBL S. 329, ber. S. 352), wird wie folgt geändert: 

§ 5 Abs. 1 Nr.l erhält folgende Fassung: 

» L dem Wohnungsbindungsgesetz, dem Wohnraum­
förderungsgesetz und dem Landeswohnraurnförde­
rungsgesetz,«. 

Artikel 4 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
zur Ausführung des Wohngeldgesetzes 

Das Gesetz zur Ausführung des Wohngeldgesetzes vom 
13. Dezember 2001 (GBL S. 683), zuletzt geändert durch 
Artikel 15 der Verordnung vom 25. April 2007 (GBL 
S. 252), wird wie folgt geändert: 

Absatz I erhält folgende Fassung: 

»(1) Zuständige Stellen im Sinne des Wohngeldgesetzes 
sind die Stadt- und Landkreise und die Großen Kreis­
städte. Die Großen Kreisstädte können die Durchführung 
der ihnen nach dem Wohngeldgesetz obliegenden Auf­
gaben durch Vereinbarung den Landkreisen übertragen. 
In der Vereinbarung soll eine Regelung über die Kosten 
getroffen werden. Die Zuständigkeitsübertragung ist 
dem Wirtschaftsministerium durch Übersendung einer 
Ausfertigung der Vereinbarung anzuzeigen.«. 
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Artikel 5 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2008 in 
Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiennit ausgefertigt und ist 
zu verkünden. 

STUTTGART, den 11. Dezember 2007 

Die Regierung des Landes Baden-Wiirttemberg: 

OETTINGER 

PROF. DR. GOLL STÄCHELE 

RECH RAU 

PRORDR.FRANKENBERG STRATTHAUS 

HAUK DR. STOLZ 

GÖNNER PROF. DR. REINHART 

DRAUTZ PROF' IN DR. HÜBNER 

Verordnung der Landesregierung 
zur Einführung des Modellversuchs 

»Begleitetes Fahren ab 17 Jahre« 

Vom 11. Dezember 2007 

Auf Grund von § 6 e Abs. 2 Satz 1 des Straßenverkehrs­
gesetzes in der Fassung vom 5. März 2003 (BGBl. I 
S.312), eingefügt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
14. August 2005 (BGBl.l S.2412), wird verordnet: 

§ 1 

Von der Möglichkeit, eine Fahrerlaubnis der Klassen B 
und BE nach Maßgabe der nach § 6 e Abs. 1 des Straßen­
verkehrsgesetzes erlassenen Rechtsverordnung zu ertei­
len, kann Gebrauch gemacht werden. 

§2 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2008 in Kraft und am 
31. Dezember 2010 außer Kraft. 

STUTTGART, den 11. Dezember 2007 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

OETTINGER 

PROF. DR. GOLL 

RECH 

PRORDR.FRANKENBERG 

PFISTER 

DR. STOLZ 

PROF. DR. REINHART 

STÄCHELE 

RAU 

STRATTHAUS 

HAUK 

GÖNNER 

DRAUTZ 

PROF'IN DR. HÜBNER 

Verordnung der Landesregierung 
zur Änderung der 

Film- und Popakademie­
Zuständigkeits- und Gebührenverordnung 

Vom 11. Dezember 2007 

Auf Grund von § 1 Abs.7 des Akademiengesetzes 
(AkadG) vom 25. Februar 1992 (GBL S.1l5), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Juli 2007 
(GBL S. 339), wird verordnet: 

Artikel! 

Die Film- und Popakademie-Zuständigkeits- und Gebüh­
renverordnung vom 27. Mai 2003 (GBL S. 272), geändert 
durch Artikel 16 des Zweiten Hochschulrechtsände­
rungsgesetzes vom 1. Januar 2005 (GBI. S.l), wird wie 
folgt geändert: 

1. Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

»Verordnung der Landesregierung über die Zuständig­
keiten und die Studien gebühren nach dem Akade­
miengesetz (AkadG-Zuständigkeits- und Gebühren­
verordnung)«. 

2. § 1 erhält folgende Fassung: 

»§ 1 

(1) Zuständiges Ministerium im Sinne von § 1 Abs.7 
AkadGist 

a) für die Filmakademie Baden-Württemberg und die 
Popakademie Baden-Württemberg das Staatsmi­
nisterium und 

b) für die Akademie für Darstellende Kunst Baden-
Württemberg das Wissenschaftsministerium. 

(2) Zuständiges Ministerium im Sinne von § 5 Abs.l 
Satz I Nr.l AkadG ist das Kultusministerium, bei aus­
ländischen Bewerbern mit ausländischen Bildungs­
nachweisen das Wissenschaftsministerium. « 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2008 in Kraft. 

STUTTGART, den 11. Dezember 2007 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

OETTINGER 

PROF. DR. GOLL 

RECH 

PROF. DR. FRANKENBERG 

PFISTER 

DR. STOLZ 

PROR DR. REINHART 

STÄCHELE 

RAU 

STRATTHAUS 

HAUK 

GÖNNER 

DRAUTZ 

PROF'IN DR. HÜBNER 
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Verordnung des Innenministeriums 
zur Änderung der 

Eingliederungs-Zuständigkeitsverordnung 

Vom 14. November 2007 

Es wird verordnet auf Grund von 

1. § 4 Abs. 3 des Eingliederungsgesetzes in der Fassung 
vom 22. August 2000 (GBl. S.629), geändert durch 
Artikel 16 des Gesetzes vom 14. Dezember 2004 
(GBl. S.895), 

2. § 5 Abs. 3 des Landesverwaltungsgesetzes in der Fas­
sung vom 3. Februar 2005 (GBl. S.159): 

§ 1 

Die Eingliederungs-Zuständigkeitsverordnung vom 8. Ja­
nuar 1996 (GBl. S.64), zuletzt geändert durch Verord­
nung vom 13. September 2005 (GBl. S.678), wird wie 
folgt geändert: 

§ 5 Abs. 3 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

»Im Übrigen ist das bei der Stadt Pforzheim eingerichtete 
Ausgleichsamt zuständig.« 

§2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in 
Kraft. 

STUTTGART, den 14. Novemer 2007 RECH 

Verordnung des Ministeriums 
für Ernährung und Ländlichen Raum 

zur Änderung der Verordnung 
zur Bestimmung von zuständigen Behörden 

nach Vorschriften des Milchrechts 

Vom 19. November 2007 

Auf Grund von § 5 Abs. 3 und 4 und § 12 Abs.l Satz 2 
des Landesverwaltungsgesetzes in der Fassung vom 
3. Februar 2005 (GBl. S.159) wird verordnet: 

Artikell 

Die Verordnung des Ministeriums für Ernährung und 
Ländlichen Raum zur Bestimmung von zuständigen 
Behörden nach Vorschriften des Milchrechts vom 18. Mai 
2004 (GBl. S. 350, 351) wird wie folgt geändert: 

§ 2Abs. 4 Nr. 8 erhält folgende Fassung: 

»8. nach der Milchabgabenverordnung vom 7. März 2007 
(BGBl. I S. 295) 

a) Übertragungs stelle im Sinne von § 16 Abs. 3, 

b) zuständige Behörde im Sinne von § 5 Abs. 2 für die 
Verwaltung der in die Reserve des Landes eingezo­
genen Anlieferungs-Referenzrnengen, «. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2008 in Kraft. 

STUTTGART, den 19. Novemer 2007 HAUK 

Verordnung des Justizministeriums 
zur Änderung der 

Organisationsverordnung LFGG 

Vom 26. November 2007 

Auf Grund von § 26 Abs. 3, § 35 a Abs. 1 Satz 1 und § 47 
Abs.2 Satz 1 des Landesgesetzes über die freiwillige 
Gerichtsbarkeit (LFGG) vom 12. Februar 1975 (GBl. 
S.116), zuletzt geändert durch Artikel 59 des Gesetzes 
vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 469), wird verordnet: 

Artikell 

Die Grundbuchämter Nußloch und Riedhausen werden 
aufgehoben. Der Bezirk des Grundbuchamts Nußloch 
wird dem Grundbuchamt Heidelberg zugewiesen. Der 
Bezirk des Grundbuchamts Riedhausen wird dem Grund­
buchamt Wilhelmsdorf zugewiesen. 

Artikel 2 

Bei den Gemeinden Eberhardzell, Hochdorf (Landkreis 
Biberach) und Wangen werden Grundbucheinsichtsstel­
len eingerichtet. 

Artikel 3 

Die Organisationsverordnung LFGG vom 27. April 1981 
(GBl. S. 266, ber. S. 483), zuletzt geändert durch Verord­
nung vom 11. April 2007 (GBl. S.222), wird wie folgt 
geändert: 

1. Anlage 1 wird wie folgt geändert: 

a) Für den Landgerichtsbezirk Heidelberg wird bei 
dem Notariat Heidelberg in Spalte 2 (Grundbuch­
amt) und Spalte 3 (zugeordnete Gemeinden) jeweils 
das Wort )}Nußloch« gestrichen und erhält die Spalte 
der dem Grundbuchamt Heidelberg zugeordneten 
Gemeinden folgende Fassung: »Heidelberg, Nuß­
loch, Wilhelmsfeld«. 

b) Für den Landgerichtsbezirk Ravensburg wird bei 
dem Notariat Wilhelmsdorf in Spalte 2 (Grundbuch­
amt) und Spalte 3 (zugeordnete Gemeinden) jeweils 
das Wort »Riedhausen« gestrichen und erhält die 
Spalte der dem Grundbuchamt Wilhelmsdorf zuge­
ordneten Gemeinden folgende Fassung: »Fleisch­
wangen, Fronreute, Horgenzell, Riedhausen, Wil­
helmsdorf«. 
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2. Anlage 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Zeile für die Gemeinde Dußlingen wird in 
der Spalte für die Bezeichnung der Gemeinde das 
Wort »Eberhardzell« und werden in der Spalte für 
die Bezeichnung des Notariatsbezirks die Worte 
»Biberach an der Riß« eingefügt. 

b) Nach der Zeile für die Gemeinde Hochdorf werden 
in der Spalte für die Bezeichnung der Gemeinde die 
Worte "Hochdorf (Landkreis Biberach)« und in der 
Spalte für die Bezeichnung des Notariatsbezirks die 
Worte »Biberach an der Riß« eingefügt. 

c) Nach der Zeile für die Gemeinde Wallhausen wird in 
der Spalte für die Bezeichnung der Gemeinde das 
Wort »Wangen« und in der Spalte für die Bezeich­
nung des Notariatsbezirks das Wort »Göppingen« 
eingefügt. 

Artikel 4 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 20.0.8 in Kraft mit 
Ausnahme der Aufhebung des Grundbuchamts Nußloch 
sowie der Zuweisung dieses Grundbuchbezirks an das 
Grundbuchamt Heidelberg, die zum 1. Februar 20.0.8 in 
Kraft treten. 

STUTTGART, den 26. November 20.0.7 PROF. DR. GOLL 

Verordnung des Ministeriums 
für Ernährung und Ländlichen Raum 

zur Änderung der Verordnung zur 
Durchführung weinrechtlicher Vorschriften 

Vom 28. November 20.0.7 

Es wird verordnet auf Grund von 

1. § 6 Abs. 5, § 8 a Abs. 4, § 9 Abs. 2 und 5, § 12 Abs. 3 
Satz 1 Nr.4 und 6, Abs. 4 und 5, § 17 Abs. 3 Nr.2 und 
§ 54 Abs.1 des Weingesetzes in der Fassung vom 
16. Mai 20.0. 1 (BGBL I S.986), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 16. Mai 20.0.7 (BGBl. I S. 753), 

2. § 8 der Weinverordnung in der Fassung vom 14.Mai 
20.0.2 (BGBl. I S.1584), 

3. § 5 Abs.l der Subdelegationsverordnung MLR vom 
17. Februar 20.0.4 (GBl. S.115), geändert durch Verord­
nung vom 23. Oktober 20.0.7 (GBL S. 489): 

Artikel 1 

Die Verordnung des Ministeriums für Ernährung und 
Ländlichen Raum zur Durchführung weinrechtlicher Vor­
schriften vom 31. Mai 20.0.5 (GBL S. 457), geändert durch 
Verordnung vom 23. Januar 20.0.7 (GBl. S.99), wird wie 
folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

»§ 2 

Wiederbepflanzungen 

(zu § 6Abs. 5 und § 8aAbs.4 des Weingesetzes)«. 

b) Absatz 3 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

»Der Antrag ist bei der zuständigen Behörde auf 
dem von dieser ausgegebenen Vordruck einzurei­
chen.« 

2. § 5 Abs. 6 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

»Der Antrag auf Gewährung der Beihilfe ist in der 
Regel bis Ende des Jahres vor dem Jahr der Durch­
führung der Maßnahmen zur Umstrukturierung und 
Umstellung, der Antrag auf Auszahlung der Beihilfe 
bis spätestens 15. Mai (Ausschlussfrist) des Weinwirt­
schaftsjahres, in dem die Maßnahmen abgeschlossen 
werden, jeweils bei der zuständigen Behörde auf den 
von dieser ausgegebenen Vordrucken einzureichen«. 

3. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

»§ 7 

Mengenregulierung 

(zu § 9 Abs.2 und 5, § 12 Abs.3 Nr.4 und 6, 
Abs.4 und 5 des Weingesetzes)«. 

b) Absatz 1 Sätze 2 und 3 erhält folgende Fassung: 

»Abweichend von Satz 1 Nr.2 wird für die Wein­
bau-Steillagen, die in der gemeinschaftlichen 
Weinbaukartei verbindlich gemeldet und als sol­
che in den von den Regierungspräsidien aufge­
stellten örtlichen Rebenaufbauplänen gekenn­
zeichnet sind, der Hektarertrag auf 150. Hektoliter 
festgesetzt. Ein Ausgleich zwischen den Gesamt­
hektarerträgen, die im bestinunten Anbaugebiet 
Württemberg für Flach- und Steillagen gesondert 
berechnet werden, ist zulässig.« 

4. In § 10 Abs.1 werden die Worte »Qualitätswein mit 
Prädikat« durch das Wort »Prädikatswein« ersetzt. 

5. In § 16 Abs.1 und 2 werden jeweils die Worte »Qua­
litätsweines mit Prädikat« durch das Wort »Prädi­
katsweines« ersetzt. 

6. In § 20. Abs.l Nr.2 werden die Worte »Qualitäts­
weine mit Prädikat« durch das Wort »Prädikats­
weine« und die Worte »Qualitätswein mit Prädikat« 
durch das Wort »Prädikatswein« ersetzt. 

7. In § 20. Abs.3 und § 22 wird jeweils die Angabe 
»7. August« durch die Angabe »20.. August« ersetzt. 

8. § 25 Abs. 2 Nr. 5 erhält folgende Fassung: 

»5. entgegen § 23 eine unrichtige Flächenangabe zur 
Weinbaukartei meldet«. 
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9. Anlage 1 erhält folgende Fassung: 

Rebsortenklassifizierung 
Für die Weinherstellung zugelassene Rebsorten 

1. Bestimmtes Anbaugebiet Baden 

Name der Rebsorte Synonyme Bezeichnung 

Auxerrois 

Baeehus -

Weißer Burgunder Weißburgunder, Pinot blane, Pinot bianeo 

Cabernet Mitos -
Cabernet Sauvignon -
Chardonnay 

Dakapo -

Deckrot -
Domfelder -

Dunkelfelder 

Findling -
Freisamer 

GewÜfztraminer -

Roter Gutedei GutedeI, Chasselas 

Weißer GutedeI Gutedei, Chasselas 

lohanniter 

Kerner 

Blauer Limberger Lemberger, Blaufränkiseh 

Merlot -

Merzling -

Müllerrebe Sehwarzriesling, Pinot Meunier 

Müller-Thurgau Rivaner 

Gelber Muskateller Muskateller, Moseato, Museat 

Roter Muskateller Muskateller, Moseato, Museat 

Muskat Ottone1 -

Nobling -

Palas 

Perle 

Blauer Portugieser Portugieser 

Regent -

Weißer Riesling Riesling, Klingelberger, Rheinriesling, Riesling renano 

Ruländer Grauer Burgunder, Grauburgunder, Pinot gris, Pinot grigio 

Saint Laurent 

Sauvignon blane 

Scheurebe 

Grüner Silvaner Silvaner 

Solaris -
Blauer Spätburgunder Spätburgunder, Pinot noir, Pinot nero 

Tauberschwarz 

Roter Traminer Clevner (Roter Traminer), Traminer 

Blauer Trollinger Trollinger 
I 

Nr.20 

»Anlage 1 
(zu § 6) 

Trauben-
farbe 

B 

B 

B 

N 

N 

B 

N 

N 

N 

N 

B 

B 

Rs 

R 

B 

B 

B 

N 

N 

B 

N 

B 

B 

R 

B 

B 

N 
Rs 

N 

N 

B 

G 

N 

B 

B 

B 

B 

N 

N 
R 

I N 
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2. Bestimmtes Anbaugebiet Württemberg 

Name der Rebsorle Synonyme Bezeichnnng Trauben-
farbe 

Aeolon N 
Auxerrois - B 
Baeehus - B 
Weißer Burgunder Weißburgunder, Pinot blane, Pinot bianeo B 
Cabernet Cubin N 
Cabernet Dorio N 
Cabernet Dorsa N 
Cabernet Franc N 
Cabernet Mitos N 
Cabemet Sauvignon N 
Chardonnay - B 
Dornfelder N 
Dunkelfelder N 
Ehrenfelser B 
Blauer Frlihburgunder Frlihburgunder N 
Gewürztraminer Rs 
Roter Gutedel Gutedel , Chasselas R 
Weißer GutedeI Gutedei, Chasselas B 
Helfensteiner N 
Heroldrebe - N 
lohanniter - B 
Kerner B 
Blauer Limberger Lemberger, Blaufränkisch N 
Merlot N 
Merzling B 
Müllerrebe Sehwarzriesling, Pinot Meunier N 
Müller-Thurgau Rivaner B 
Gelber Muskateller Muskateller, Moseato, Museat B 
Roter Muskateller Muskateller, Moseato, Museat R 
Muskat Ottonel - B 
Muskat-Trollinger - N 
Palas - N 
Perle - Rs 
Blauer Portugieser Portugieser N 
Regent - N 
Weißer Riesling Riesling B 
Ruländer Grauer Burgunder, Grauburgunder, Pinot gris, Pinot grigio G 
Saint Laurent - N 
Sauvignon blane - B 
Scheurebe - B 
Shiraz Syrah N 
Blauer Silvaner Silvaner N 
Grliner Silvaner Silvaner B 
Blauer Spätburgunder Spätburgunder, Clevner, Samtrot, Pinot noir, Pinot nero N 
Tauberschwarz - N 
Roter Traminer Traminer R 
Blauer Trollinger Trollinger N 
Blauer Zweigelt Zweigelt N 

B = Blanc (Weiß), N:= Noir (Schwarz), G = Gris (Grau), R Rouge (Rot), Rs:= Rose (Rosa)«. 
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10. Anlage 3 erhält folgende Fassung: 

»Anlage 3 
(zu § 10) 

Aufstellung der natürlichen Mindestalkoholgehalte für 

Qualitätswein b. A. und Prädikatswein 

Rebsorte Qualitäts- Kabinett Spätlese Auslese Beeren- Trocken-
wein auslese, beeren-

Eiswein auslese 
%vol/OOe %voUOOe %vol/OOe %voUOOe %voUOOe %vollOOe 

Bestimmtes Anbaugebiet Baden 

1.1 Bereicbe Markgräflerland, Tuniberg, Kaiserstuhl, Breisgau, Ortenau, Kraichgau nnd 

. I Badische Bergstraße 

1.1.1 Weißwein 

Auxerrois 8,9/69 10,9/82 12,5192 14,5/105 

Bacchus 8,9/69 10,9/82 12,5/92 14,5/105 

Chardonnay 8,9/69 10,9/82 12,5192 14,5/105 

Findling 8,9/69 10,9/82 12,5/92 14,5/105 

Freisamer 9,4172 11,4/85 12,5/92 14,5/105 

Gewürztraminer 9,4172 11,4/85 12,5192 14,5/105 

Gutedei 8,0/63 10,0176 11,6/86 14,11102 

Iohanniter 8,9/69 10,9/82 12,5192 14,5/105 

Kerner 8,9169 10,9/82 12,5/92 14,5/105 

Merzling 8,4/66 10,0176 12,0/89 14,1/102 

Müller-Thurgau 8,4/66 10,0176 12,0/89 14,11102 

Muskateller 8,4/66 10,5179 12,5/92 14,5/105 

Muskat Ottonel 8,4/66 10,5179 12,5/92 14,5/105 18,11128 22,1/154 

Nobling 8,4/66 10,5179 12,5/92 14,5/105 

Perle 8,4/66 10,5179 12,5/92 14,5/105 

Riesling 8,0163 10,0176 11,6/86 14,11102 

Ruländer 9,4172 11,4/85 12,5/92 14,5/105 

Sauvignon blanc 8,9/69 10,9/82 12,5/92 14,5/105 

Scheurebe 9,4172 10,9/82 12,5/92 14,5/105 

Silvaner 8,4/66 10,5179 12,5/92 14,5/105 

Solaris 9,4172 11,4/85 12,5/92 14,5/105 

Traminer 9,4172 11,4/85 12,5/92 14,51105 

Weißburgunder 8,9/69 10,9/82 12,5192 14,51105 

nicht in das Rebsorten-
verzeichnis nach § 11 
eingetragene Rebsorten 9,4172 11,4/85 12,5192 14,5/105 

1.1.2 Rotwein 

Cabemet Mitos 8,9/69 10,9/82 13,0/95 

Cabernet Sauvignon 8,9/69 11,4/85 12,5/92 

Dakapo 8,9/69 10,9/82 13,0/95 

Deckrot 8,4/66 10,5179 12,5/92 siehe nächste Seite 

Dornfelder 8,9/69 10,9/82 13,0/95 

Dunkelfelder 8,9/69 10,9/82 13,0195 

Lemberger 8,9/69 10,9/82 13,0/95 
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Rebsorte Qualitäts- Kabinett Spätlese Auslese Beeren- Trocken-
wein auslese, beeren-

Eiswein auslese 
%voUOOe %voUOOe %voUOOe %voIlOOe %voUOOe %voIlOOe 

Merlot 8,9/69 11,4/85 12,5/92 

Palas 8,9/69 10,9/82 13,0/95 

Portugieser 8,9/69 10,9/82 13,0/95 

Regent 8,9/69 10,9/82 13,0/95 

. >i Saint Laurent 8,9/69 10,9/82 13,0/95 14,5/105 18,11128 22,11154 

Schwarzriesling 8,9/69 10,9/82 13,0/95 

Spätburgunder 8,9/69 11,4/85 13,0/95 

Tauberschwarz 8,4/66 10,5179 12,5/92 

Trollinger 8,0/63 10,5179 13,0/95 

nicht in das Rebsorten-
verzeichnis nach § 11 
eingetragene Rebsorten 8,9/69 10,9/82 12,5/92 

1.2 Bereiche Bodensee und Tauberfranken 

1.2.1 Weißwein 

Auxerrois 8,4/66 10,9/82 11,9/88 13,9/101 

Bacchus 8,4/66 10,9/82 11,9/88 13,9/101 

Chardonnay 8,4/66 10,9/82 11,9/88 13,9/101 

Findling 8,4/66 10,9/82 11,9/88 13,9/101 

Freisamer 8,9/69 10,9/82 11,9/88 13,9/101 

Gewürztraminer 8,9/69 11,4/85 12,4/91 13,9/101 

Gutedei 8,0/63 10,0176 11,4/85 13,9/101 

Johanniter 8,4/66 10,9/82 11,9/88 . 13,9/1Q1 

Kerner 8,4/66 10,9/82 11,9/88 13,9/101 

Merzling 8,0/63 10,0176 11,4/85 13,4/98 

Müller-Thurgau 8,0/63 10,0176 11,4/85 13,4/98 

Muskateller 8,4/66 10,5179 11,9/88 13,9/101 

Muskat Ottonel 8,0/63 10,5179 11,9/88 13,9/101 17,5/124 21,51150 

Nobling 8,0/63 10,5179 11,9/88 13,9/101 

Perle 8,0/63 10,5179 11,9/88 13,9/101 

Riesling 8,0/63 10,0176 11,4/85 13,4/98 

Ruländer 8,9/69 11,4/85 12,4/91 13,9/101 

Sauvignon blanc 8,4/66 10,9/82 11,9/88 13,9/101 

Scheurebe 8,9/69 10,9/82 12,4/91 13,9/101 

Silvaner 8,0/63 10,5179 11,9/88 13,9/101 

Solaris 8,9/69 11,4/85 12,4/91 13,9/101 

Traminer 8,9/69 11,4/85 12,4/91 13,9/101 

Weiß burgunder 8,4/66 10,9/82 11,9/88 13,9/101 

"-'"'--~----" nicht in das Rebsorten-
verzeichnis nach § 11 
eingetragene Rebsorten 8,9/69 11,4/85 11,9/88 13,9/101 
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Rebsorte Qualitäts- Kabinett Spätlese Auslese Beeren- Trocken-
wein auslese, beeren-

Eiswein auslese 
%voJlOOe %voJlOOe %vol/·Oe %vo)/OOe %voll·Oe %voJlOOe 

1.2.2 Rotwein 

Cabernet Mitos 8,4/66 10,9/82 12,4/91 

Cabemet Sauvignon 8,4/66 11,4/85 12,4/91 

: 
Dakapo 8,4/66 10,9/82 12,4/91 

Deckrot 8,0/63 10,5179 11,9/88 
" .: 

Dornfelder 8,0/63 10,9/82 12,4/91 

Dunkelfelder 8,4/66 10,9/82 12,4/91 

Lemberger 8,4/66 10,9/82 12,4/91 

Merlot 8,4/66 11,4/85 12,4/91 

Palas 8,4/66 10,9/82 12,4/91 

Portugieser 8,4/66 10,9/82 12,4/91 

Regent 8,4/66 10,9/82 12,4/91 

Saint Laurent 8,4/66 10,9/82 12,4/91 

Schwarzriesling 8,4/66 10,9/82 12,4/91 13,9/101 17,5/124 21,5/150 

Spätburgunder 8,4/66 11,4/85 12,4/91 

Tauberschwarz 8,0/63 10,5179 12,4/91 

Trollinger 8,0/63 10,5179 12,4/91 

nicht in das Rebsorten-
verzeichnis nach § 11 
eingetragene Rebsorten 8,4/66 10,9/82 12,4/91 

2 Bestimmtes Anbaugebiet Württemberg 

2.1 Weißwein 

Auxerrois 7,5/60 9,5173 11,4/85 

Bacchus 8,0/63 9,8175 11,4/85 

Chardonnay 8,0/63 9,8175 11,9/88 

Ehrenfelser 8,0/63 9,8175 11,9/88 

Gewürztraminer 8,0/63 10,3178 11,9/88 
GutedeI 7,5/60 9,5173 11,4/85 

Iohanniter 8,0/63 10,3178 11,9/88 
Kerner 8,0/63 9,8175 11,9/88 
Merzling 7,5/60 9,5173 11,4/85 

Müller-Thurgau 7,5/60 9,5173 11,4/85 
Muskateller 7,5/60 9,5173 11,4/85 
Muskat Qttonel 7,5/60 9,8175 11,9/88 13,0/95 17,51124 21,5/150 

Perle 8,0/63 9,8175 11,9/88 
Riesling 7,0157 9,5173 11,4/85 

Ruländer 8,0/63 10,3178 11,9/88 

Sauvignon blanc 8,0/63 10,3178 11,9/88 

Scheurebe 8,0/63 9,8175 11,9/88 
Silvaner 7,0157 9,5173 11,4/85 

.'-"-'-"-:.- Traminer 8,0/63 10,3178 11,9/88 
Weißburgunder 7,5/60 9,8175 11,9/88 

'7:~;'~;~''''~~ nicht in das Rebsorten-
verzeichnis nach § 11 
eingetragene Rebsorten 8,0/63 10,3178 11,9/88 

.• _~~o-: •. ;,-:.) 
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Rebsorte Qualitäts- Kabinett 
wein 

%vol/OOe %voll"Oe 

2.2 Rotwein 

Acolon 8,0/63 10,3178 

Cabernet Cubin 8,0/63 10,3178 

Cabernet Dorio 8,0/63 9,5173 

Cabernet Dorsa 8,0/63 9,5173 

Cabernet Franc 8,0/63 10,3178 

Cabernet Mitos 8,0/63 10,3178 

Cabernet Sauvignon 8,0/63 10,3178 

Dornfelder 7,5/60 9,8175 

Dunkelfelder 7,5/60 9,8175 

Frühburgunder 7,5/60 9,5173 

Helfensteiner 7,5/60 9,5173 

Heroldrebe 7,5/60 9,5173 

Lemberger 7,0/57 9,5173 

Merlot 8,0/63 10,3178 

Muskat-Trollinger 7,5/60 9,5173 

Palas 8,0/63 10,3/78 

Portugieser 7,5/60 9,5173 

Regent 8,0/63 10,3/78 

Saint Laurent 7,5/60 9,8175 

Schwarzriesling 7,5/60 9,8175 

Shiraz 8,0/63 10,3178 

Spätburgunder 7,5/60 9,8175 

Tauberschwarz 7,5/60 9,8175 

Trollinger 7,0/57 9,5173 

Zweigelt 8,0/63 10,3178 

nicht in das Rebsorten-
verzeichnis nach § II 
eingetragene Rebsorten 8,0/63 10,3178 

11. Anlage 4 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1.1 erhält folgende Fassung: 

» 1.1 Weißweinsorten: 

Auxerrois, Bacchus, Weißer Burgunder, 
Chardonnay, Findling, Freisamer, Gewürz­
traminer, Roter Gutedei, Weißer Gutedei, Jo­
hanniter, Kerner, Merzling, Müller-Thurgau, 
Gelber Muskateller, Roter Muskateller, Mus­
kat attonel, Nobling, Perle, Sauvignon blanc, 
Weißer Riesling, Ruländer, Scheurebe, Grü­
ner Silvaner, Solaris, Roter Traminer«. 

Spätlese Auslese Beeren- Trocken-
auslese, beeren-
Eiswein auslese 

%voll"Oe %voJ/oOe %vollOOe %voll"Oe 

11,9/88 

11,9/88 

11,4/85 

11,4/85 

11,9/88 

11,9/88 

11,9/88 

11,9/88 

11,9/88 

11,4/85 

11,4/85 

11,4/85 

11,4/85 

11,9/88 

11,4/85 

11,9188 

11,4/85 

11,9/88 13,0/95 17,51124 21,5/150 

11,9/88 

11,9/88 

11,9/88 

11,9/88 . 

11,9/88 

11,4/85 

11,9/88 

11,9/88 
«. 

b) Nummer 2.2 erhält folgende Fassung: 

»2.2 Rotweinsorten: 

Acolon, Cabernet Cubin, Cabernet Dorio, 
Cabernet Dorsa, Cabernet Franc, Cabernet 
Mitos, Cabernet Sauvignon, Dornfelder, 
Dunkelfelder, Blauer Frühburgunder, Hel­
fensteiner, Heroldrebe, Blauer Limberger, 
Merlot, Müllerrebe, Muskat-Trollinger, Pa­
las, Blauer Portugieser, Regent, Saint Lau­
rent, Shiraz, Blauer Spätburgunder, Tauber­
schwarz, Blauer Trollinger, Blauer Zwei­
gelt«. 
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12. In Anlage 5 Nr. 2.2 GL Salzberg EL Wildenberg wird 
die Zeile »Ellhofen, Grantsehen« ersetzt durch die 
Zeile »Ellhofen, Grantsehen, Wimmental«. 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in 
Kraft. 

STUTTGART, den 28. November 2007 HAUK 

Verordnung des Finanzministeriums 
zur Änderung der 

Finanzämter-Zuständigkeitsverordnung 

Vom 29. November 2007 

Auf Grund von § 17 Abs. 2 Satz 3 des Finanzverwal­
tungsgesetzes in der Fassung vom 4. April 2006 (BGBI. I 
S.848, ber. S.1202) in Verbindung mit § 1 der Verord­
nung der Landesregierung zur Übertragung der Ermäch­
tigung nach § 17 Abs.2 des Finanzverwaltungsgesetzes 
auf das Finanzministerium vom 4. Februar 1991 (GBL 
S. 86) wird verordnet: 

Artikel 1 

§ 1 der Finanzämter-Zuständigkeitsverordnung vom 30. 
November 2004 (GBL S.865), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 16. Juli 2007 (GBL S.349), wird wie 
folgt geändert: 

1. In Nummer 18 Buchst. abis c sowie fund g wird je­
weils die Angabe »300 Millionen Euro« durch die An­
gabe »500 Millionen Euro« ersetzt. 

2. Nummer 21 Buchst. b erhält folgende Fassung: 

»b)der in Nummer 18 Buchst. bund c nicht genannten 
Konzerne, konzemabhängigen Betriebe (Konzern­
spitzen und konzernabhängige Unternehmen aller 
Größenklassen) und sonstigen zusammenhängen­
den Unternehmen, bei denen mindestens ein Unter­
nehmen ein Betrieb im Sinne von Buchstabe a ist, «. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2008 in Kraft. 

STUTTGART, den 29. November 2007 STRATTHAUS 

Verordnung des Wirtschaftsministeriums 
zur Änderung der 

Kehr- und Überprüfungsordnung 

Vom 29. November 2007 

Es wird verordnet auf Grund von 

1. § 1 Abs.2 und § 24 des Schornsteinfegergesetzes in 
der Fassung vom 10. August 1998 (BGBI. J S. 2072) 

nach Anhörung der in dieser Vorschrift genannten Ver­
bände, 

2. § 1 der Verordnung der Landesregierung über die Zu­
ständigkeit zum Erlass von Rechtsverordnungen nach 
dem Schornsteinfegergesetz vom 11. Dezember 1995 
(GBL S. 835): 

Artikel 1 

Die Kehr- und Überprüfungsordnung vom 30. Septem­
ber 1999 (GBL S.439), zuletzt geändert durch Verord­
nung vom 27. November 2006 (GBL S.374), wird wie 
folgt geändert: 

§ 4 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

»(2) Die Gebühr für einen Arbeitswert beträgt 1,01 Euro 
zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.« 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2008 in Kraft. 

STUTTGART, den 29. November 2007 PFISTER 

Verordnung des Innenministeriums 
über die Erhöhung 

der Aufwandsentschädigung 
der ehrenamtlichen Bürgermeister 

und Ortsvorsteher 2008 

Vom 5. Dezember 2007 

Auf Grund von §§ 7 und 9 Abs.2 des Aufwandsent­
schädigungsgesetzes (AufwEntG) in der Fassung vom 
19. Juni 1987 (GBl. S.281) wird im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium verordnet: 

§ I 

Die Anlage zum Aufwandsentschädigungsgesetz erhält 
folgende Fassung: 

»Anlage 

Tabelle der Aufwandsentschädigung 

a) ab 1. Januar 2008 

GfÖßengruppe der Gemeinde Rahmensalz der Auf-
wandsentschädigung 

monatlich 
Einwohnerzahl Mindest- Höchst-

betrag betrag 
Euro Euro 

nicht mehr als 250 472 985 

mehr als 250 bis 500 698 1344 

rnehrals 500 bis 700 1018 1708 

mehr als 700 bis 1000 1289 2409 

mehr als 1000 bis 2000 1767 3030 
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b) ab 1. November 2008 

Größengruppe der Gemeinde 

Einwohnerzahl 

nicht mehr als 

mehr als 

mehr als 

250 

250 bis 500 

500 bis 700 

mehr als 700 bis 1000 

mehr als 1 000 bis 2000 

§2 

Rahmensatz der Auf-
wandsentschädigung 

monatlich 

Mindest- Höchst-
betrag betrag 
Euro Euro 

478 999 

708 1363 

1032 1731 

1307 2442 

1792 3073 «. 

Es werden ab 1. Januar 2008 um 1,5 Prozent, ab 1. No­
vember 2008 um 1,4 Prozent erhöht: 

1. die nicht in einem Mindest-, Mittel- oder Höchstbetrag 
der Rahmensätze der Anlage zum Aufwandsentschädi­
gungsgesetz und nicht in einem Bruchteil dieser Be­
träge festgesetzten Aufwandsentschädigungen der eh­
renamtlichen Bürgermeister; 

2. die nach § 5 AufwEntG weitergewährten Aufwands­
entschädigungen; 

3. die den früheren ehrenamtlichen Bürgermeistern und 
ihren bezugsberechtigten Hinterbliebenen zustehen­
den Ehrensolde; 

4. die in einer Satzung nach § 9 Abs.l AufwEntG in 
einem Betrag festgesetzten Aufwandsentschädigungen 
der ehrenamtlichen Ortsvorsteher. 

Satz I Nr.I, 2 und 4 gilt nur für die Aufwandsentschädi­
gungen, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung 
festgesetzt worden sind. Wird eine auf Grund dieser Ver­
ordnung erhöhte Aufwandsentschädigung weitergewährt 
oder ist ein Ehrensold aus einer solchen Aufwandsent­
schädigung zu errechnen, werden die Aufwandsentschä­
digungen und der Ehrensold nicht nochmals erhöht. 

§3 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2008 in Kraft. Gleich­
zeitig tritt die Verordnung des Innenministeriums über die 
Erhöhung der Aufwandsentschädigung der ehrenamtli­
chen Bürgermeister und Ortsvorsteher 200312004 vom 
25. November 2003 (GBL S. 725) und die Verordnung des 
Innenministeriums über die Erhöhung der Aufwandsent­
schädigung der ehrenamtlichen Bürgermeister und Orts­
vorsteher 200612007 vom 4. April 2007 (GBL S.238) 
außer Kraft. 

STUTTGART, den 5. Dezember 2007 RECH 

Bekanntmachung des Staatsministeriums 
über das Inkrafttreten des Staatsvertrages 

über die Einrichtung eines 
gemeinsamen Studienganges für 

den Amtsanwaltsdienst und die Errichtung 
eines gemeinsamen Prüfungsamtes fiir 
die Abnahme der Amtsanwaltsprüfung 

Vom 21. November 2007 

Der Staatsvertrag über die Einrichtung eines gemein­
samen Studienganges für den Amtsanwaltsdienst und 
die Errichtung eines gemeinsamen Prüfungsamtes für die 
Abnahme der Amtsanwaltsprüfung ist nach § 14 Absatz 2 
Satz 2 und § 16 Absatz 2 dieses Staatsvertrages mit Wir­
kung vom 3. November 2007 in Kraft getreten. 

STUTTGART, den 21. November 2007 WICKER 

Berichtigung 
der Verordnung des Kultusministeriums 

über die Erste Staatsprüfung 
für das Lehramt an Realschulen 

(Realschullehrerprüfungsordnung I - RPO I) 
vom 24. August 2003 

(GBl. S. 583, ber. GBl. 2004, S. 94) 

In § 24 Abs.1 Satz 1 ist das Wort »achten« zu streichen 
und durch das Wort »siebten« zu ersetzen. 

Berichtigung der Verordnung der 
Landesregierung über die Gewährung 
eines Zuschlags zu den Dienstbezügen 

bei begrenzter Dienstfähigkeit 
(Dienstbezügezuschlagsverordnung - DBZV) 

vom 6. November 2007 (GB1. S. 490) 

§ 1 1. muss richtig lauten: 

»1. die Beamten des Landes, der Gemeinden, der Ge­
meindeverbände sowie der sonstigen der Aufsicht 
des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstal­
ten und Stiftungen des öffentlichen Rechts; ausge­
nommen sind die Ehrenbeamten,«. 

In§ 2 Abs. (1) ist das Wort »Richer« zu streichen und 
durch das Wort »Richter« zu ersetzen. 

In § 2 Abs. (3) 2. muss es richtig lauten: 

»2. die Leistungsbezüge für Professoren sowie für haupt­
berufliche Leiter und Mitglieder von Leitungsgre­
mien an Hochschulen,«. 
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